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1 _ Überblick über das Berichtsjahr 

1.1 Einleitung 

1.1.1 Gesamtpolitische Entwicklung 

Der Datenschutz steht für einen wichtigen Teil unse- 
rer freiheitlichen Ordnung. Es ist erfreulich, heute 
feststellen zu können, daß auch die Menschen in Ost- 
und Mitteleuropa im Datenschutz ein wichtiges Ele- 
ment ihrer politischen Neuorientierung erkennen. So 
kündigte auf der Internationalen Datenschutzkonfe- 
renz Ende August 1989 in Berlin ein Teilnehmer aus 
Ungarn unter dem Beifall aller Konferenzteilnehmer 
an, sein Land werde demnächst nicht nur der Daten- 

schutzkonvention des Europarates beitreten, sondern 
das Recht auf Datenschutz auch in der neuen Ungari- 
schen Verfassung verankern. Im gleichen Sinn be- 
zeichnete eine polnische Journalistendelegation, die 
meine Dienststelle vor einiger Zeit besuchte, den Da- 
tenschutz als essentiellen Teil einer Demokratie. Dies 
verwundert nicht. Menschen, die in einer Gesell- 
schaftsordnung leben, wo immer und überall mit 
Überwachung durch im Geheimen arbeitende Dien- 
ste zu rechnen ist, wissen am besten, wie wichtig es 

ist, die Beschaffung und Verwertung personenbezo- 
gener Daten über sie transparent zu machen und zu 
kontrollieren. 

Unsere Rechtsordnung geht zu Recht nicht von einem 
Menschen ohne Schwächen und Fehler aus. Wir be- 
trachten es auch nicht als Aufgabe des Staates, den 
Menschen so lange umzuerziehen, bis er dieses Ideal- 

bild erreicht hat. Aber weil wir die menschlichen 
Schwächen und Fehler kennen, legen wir großen 
Wert auf ein wirksamens System von Vorkehrungen 
und Kontrollen gegen den Mißbrauch von Befugnis- 
sen und gegen den exzessiven Gebrauch von Macht. 
Die Datenschutzkontrolle ist die jüngste Ausprägung 
dieses Gedankens. Sie soll dazu beitragen, das 
Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zu 
schützen. Sie wurde in dem Bewußtsein geschaffen, 
daß der Bürger eine vom Staat und auch von anderen 
Menschen zu respektierende Privatsphäre braucht, 
und weil wir der Auffassung sind, daß der einzelne 

grundsätzlich selbst entscheiden können soll, welche 

Informationen über ihn selbst andere besitzen sollen. 
Der Datenschutz ist zugleich eine Antwort auf die 
Herausforderungen der modernen Informationstech- 
nik. Da diese sich rasant fortentwickelt, darf auch der 
Datenschutz, der diese Risiken beherrschbar machen 
soll, nicht auf der Stelle treten. 

1.1.2 Innerdeutsche Entwicklung 

Die politische Entwicklung in Mittel- und Osteuropa 
hat sich in besonderer Weise auf das Verhältnis zwi- 
schen den beiden deutschen Staaten ausgewirkt. 
Schon jetzt zeigt sich eine vermehrte Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen und privaten Stellen der Bun- 
desrepublik Deutschland und solchen der Deutschen 
Demokratischen Republik, die aller Voraussicht nach 
schon sehr bald noch ganz erheblich zunehmen wird. 
Diese Entwicklung führt zwangsläufig auch zu einem 
vermehrtem Austausch personenbezogener Daten.   

Gegen Ende 1989 haben beispielsweise erste 
deutsch-deutsche Gespräche über eine polizeiliche 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rauschgiftbe- 
kämpfung stattgefunden. Auch eine innerdeutsche 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialversiche- 
rung, insbesondere zur Bekämpfung von Schwarzar- 
beit und zur Verhinderung von Leistungsmißbrauch 
wird angestrebt. Andere Bereiche der öffentlichen 
Verwaltung werden sicher folgen. Die damit verbun- 
denen datenschutzrechtlichen Implikationen sind für 
die Betroffenen von erheblicher praktischer Bedeu- 
tung. Dies gilt insbesondere deshalb, weil es in der 
DDR einen Datenschutz in unserem Sinn praktisch 
nicht gibt. Angesichts der besonderen Lage wird den- 
noch niemand verlangen, daß die DDR als Vorbedin- 
gung für den Austausch personenbezogener Daten 
ein komplettes Datenschutzmodell vorweisen muß. 
Andererseits kann angesichts der besonderen Quali- 
tät und Intensität der angestrebten Zusammenarbeit 
der Datenschutz nicht einfach ausgeklammert wer- 
den. Ich habe deshalb empfohlen, die Fragen des Da- 
tenschutzes von Anfang an in die deutsch-deutschen 
Verhandlungen einzubeziehen. Denn die ersten Ver- 
einbarungen mit der DDR über die gegenseitige Zu- 
sarnmenarbeit, in denen ein Austausch oder eine son- 
stige Verarbeitung personenbezogener Daten vorge- 
sehen wird, werden wesentlich für den datenschutz- 
rechtlichen Standard sein, der in Zukunft bei der in- 
nerdeutschen Zusammenarbeit angewandt wird. 

1.1.3 Europäische Gemeinschaft 

Im Berichtsjahr hat die Bedeutung des Datenschutzes 
im internationalen Bereich, insbesondere aber für das 
Gebiet der Europäischen Gemeinschaft, erheblich zu- 

genommen. Das wird schon dadurch dokumentiert, 
daß von den insgesamt acht Entschließungen, die die 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 
und der Länder sowie der Datenschutzkommission 
Rheinland-Pfalz 1989 gefaßt hat, allein drei europäi- 
sche Probleme zum Gegenstand haben (s. Anlagen 6, 
8 und 9). 

Die größte aktuelle Bedeutung hat das sog. Schenge- 
ner Übereinkommen, mit dem sich Frankreich, die 
Benelux-Länder und die Bundesrepublik Deutschland 
verpflichtet haben, die Grenzkontrollen zwischen die- 

sen Ländern schrittweise abzubauen. Um Sicherheits- 
defizite zu vermeiden, soll gleichzeitig die Zusam- 
ınenarbeit der Behörden der beteiligten Staaten ver- 
bessert werden, so etwa auf den Gebieten der Kontrol- 

len an den Außengrenzen, der polizeilichen Gefah- 
renabwehr, der Strafverfolgung, des Ausländerrechts, 

des Asylverfahrens, der Bekämpfung des Betäu- 
bungsmittelmißbrauchs und des Waffenrechts. Wel- 
che zentrale Bedeutung dabei dem Datenschutz zu- 
kommt, zeigt eindrucksvoll der Entwurf des diese 
Zusammenarbeit regelnden Zusatzübereinkommens 
zum Schengener Übereinkommen. Es enthält für ei- 
nen großen Bereich datenschutzrechtlich gute Rege- 
lungen, läßt aber insgesamt doch noch einige Wün- 
sche offen, worauf die Konferenz der Datenschutzbe- 
auftragten des Bundes und der Länder sowie der Da- 
tenschutzkommission Rheinland-Pfalz hingewiesen 
hat (s. 27.6 sowie Anlage 6).
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Mit dem grenzüberschreitenden Datenverkehr, des- 
sen Bedeutung insbesondere als Folge des europäi- 
schen Binnenmarktes erheblich anwachsen wird, ha- 
ben sich sowohl die Internationale Datenschutzkonfe- 
renz in Berlin als auch die Konferenz der Datenschutz- 
beauftragten des Bundes und der Länder sowie der 
Datenschutzkommission Rheinland-Pfalz befaßt. In 
den von beiden Gremien erarbeiteten Entschließun- 
gen {s. Anlagen 8 und 12) wird dringend geforderi, 
innerhalb Europas ein möglichst einheitliches Daten- 
schutzrecht auf hohem Niveau zu schaffen. Beide 
Konferenzen haben ihrer Sorge Ausdruck gegeben, 
daß zwar die technischen und organisatorischen Vor- 
aussetzungen für die internationale Datenübermitt- 
lung immer weiter verbessert werden — z. B. durch 
die schon 1992 zu erwartende europaweite Einfüh- 
rung von ISDN —, der Entwicklung des Datenschut- 
zes aber nicht die gleiche Priorität gegeben wird, Be- 
sonders beklagt wurde, daß gerade die Europäische 
Gemeinschaft sich durch eine große Enthaltsamkeit 
auf dem Gebiet des Datenschutzes auszeichnet, ob- 
wohl mit dem europäischen Binnenmarkt ein informa- 
tioneller Großraum von 320 Mio. Menschen geschaf- 
fen wird. Es ist deshalb notwendig, daß die Europäi- 
schen Gemeinschaft die Bedeutung des Datenschut- 
zes erkennt und bald entsprechende praktische Kon- 
sequenzen zieht (s. 27.3). 

1.1.4 Technische Entwicklung 

Der technisch-industriell bedeutsame Wissensstand 
verdoppelt sich derzeit nach ernstzunehmenden An- 
gaben in einem Zeitraum von etwa 5 bis 6 Jahren. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei die Entwicklung von 
Techniken zur Verarbeitung und Verbreitung von In- 
formationen in der zweiten Hälfte unseres Jahrhun- 
derts. Diese Entwicklung hat dazu geführt, daß sich 
unsere moderne Industriegesellschaft bereits auf dem 
Weg in eine Informations- und Kommunikationsge- 
sellschaft befindet, in der Information neben Arbeit, 
Boden und Kapital zunehmend zum vierten Produkti- 
onsfaktor wird. Die Möglichkeiten zur Beschaffung, 
Aufzeichnung, Verknüpfung und Auswertung von In- 
formationen sind in einem vor kurzem noch unvor- 
stellbaren Ausmaß gewachsen. Die Abschnitte dieses 
Berichtes zu den Bereichen Post und Telekommunika- 
tion sowie Datensicherung (s. 7 und 24), die nur einen 
sehr kleinen Teil von Telekommunikationstechnik 
ansprechen, zeigen, welche unterschiedlichen Mög- 
lichkeiten sich in unserer Zeit für Kommunikation und 
Datenverarbeitung ergeben haben. 

Mit der Zunahme der Angebote moderner Technik für 
Telekommunikation und Datenverarbeitung wachsen 
freilich auch die Risiken für den privaten Freiraum des 
Bürgers, den unsere Rechts- und Gesellschaftsord- 
nung mit Recht als hohes Gut bewertet. Das flüchtig 
gesprochene Wort und andere Tatsachen über ein 
vertraulich geführtes Gespräch oder sonstige Informa- 
tionen können heute völlig problemlos und preisgün- 
stig festgehalten, verarbeitet und genutzt werden. Die 
neue Technik läßt auch das Problem der Funktions- 
und Datensicherung, z. B. bei der Identifizierung des 
Kommunikationspartners entstehen. Bei den traditio- 
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nellen Kommunikationsmitteln bereits bekannte 
Schwächen für Funktions- und Datensicherheit erhal- 
ten bei den neuen Techniken erheblich größeres Ge- 
wicht. Aus all diesen Gründen muß das Bemühen zu- 
nehmen, bei der Anwendung neuer Informationstech- 

niken mehr Datenschutz und auch mehr technische 
Sicherheit zu erreichen. Diese Forderung ist letztlich 
aus dem Grundsatz abzuleiten, daß die neuen Infor- 
mationstechniken — wie jede andere Technik auch — 
nur unter Beachtung ethischer Prinzipien und von 
Grundnormen unserer Rechtsordnung angewendet 
werden dürfen. 

Bei dem Versuch, eine Antwort auf diese Herausfor- 
derung zu finden, darf die Sensibilität unserer Bürger 
gerade für diesen Bereich der modernen gesellschaft- 
lichen Entwicklung nicht übersehen werden. Wenn 
die neuen Informationstechniken und ihre Anwen- 
dung akzeptiert werden sollen, ist eine Vertrauens- 
werbung dafür notwendig. Unserer Bevölkerung muß 
überzeugend dargelegt werden können, daß der Staat 
bei der Einführung der neuen Techniken und bei der 
Festlegung der Normen für den Umgang mit ihnen 
nicht nur den damit verbundenen Fortschritt an öko- 
nomischer Effizienz und Erleichterung der Arbeit, 
sondern auch den notwendigen Schutz der Privat- 
sphäre der Bürger beachtet. Dazu könnte beitragen, 
den Bundesbeauftragten für den Datenschutz recht- 
zeitig vor der Einführung solcher Techniken und der 
Festlegung der Normen für den Umgang mit ihnen zu 
beteiligen, wie es der Bundestag in seinem Beschluß 
zu meinem Sechsten und Siebenten Tätigkeitsbericht 
— Drucksache 10/6583 — gefordert hat. Bei der Erar- 
beitung der Konzeption für ISDN war das leider nicht 
der Fall. 

Der Vertrauenswerbung würde es auch dienen, wenn 
gerade die öffentliche Verwaltung bei der Anwen- 
dung neuer Techniken den Schutz personenbezo- 
gener Daten stets mit besonderer Sorgfalt achten und 
die dafür geltenden Vorschriften peinlich genau ein- 
halten würde. Aber gerade in diesem Bereich ist noch 
manches zu verbessern. Das zeigt die Zusammenstel- 
lung der Beanstandungen (s. 1.3), die zu einem guten 
Teil Fälle ausweist, die mit dem Einsatz von Informa- 
tionstechnik zusammenhängen. Es dient z. B. nicht 
der Akzeptanz dieser Technik, wenn in einem Bun- 
desministerium der Einsatz von Arbeitsplatzcompu- 
tern ungeplant und unkontrolliert erfolgt, wenn die 
Deutsche Bundespost bei ISDN Verbindungsdaten im 
Widerspruch zu den Vorschriften der Telekommuni- 
kationsordnung aufzeichnet, und wenn weder das 
Bundeskriminalamt noch das Kraftfahrtbundesamt er- 
kennen, daß bestimmte Schaltungen von Online-Ver- 
bindungen und die dadurch ermöglichten Abrufe per- 
sonenbezogener Daten nach den klaren Vorschriften 
des Straßenverkehrsgesetzes untersagt waren. 

Der Datenschutz tritt der Fortentwicklung und dem 
Einsatz moderner Informationstechnik nicht feindlich 
entgegen. Was er fordert, ist, daß der Einsatz dieser 
Technik ethisch verantwortbar und in einer Weise er- 
folgt, die mit den Grundnormen unserer Verfassung 

übereinstimmt sowie das Recht unserer Bürger auf 
Schutz ihrer Privatsphäre im größtmöglichen Umfang 
gewährleistet.
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1.1.5 Datenschutzrechtlich bedeutsame Gesetzgebung 

Die Erwartung, 1989 könne im Bundesbereich ein ent- 

scheidendes Jahr zur Verbesserung des Datenschut- 
zes werden, hat sich leider nicht erfüllt. Zu dem von 
der Bundesregierung Ende 1988 vorgelegten Entwurf 
eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Datenverar- 
beitung und des Datenschutzes hat der Bundesrat 
eine große Zahl begrüßenswerter Änderungsvor- 
schläge gemacht. In einer vom Innenausschuß des 
Deutschen Bundestages durchgeführten öffentlichen 
Anhörung habe ich zu dem Entwurf des Bundesdaten- 
schutzgesetzes und zu der im Zusammenhang damit 
vorgesehenen Ergänzung des Verwaltungsverfah- 
rensgesetzes Stellung genommen. In einer zweiten 
Anhörung hatte ich Gelegenheit, meine Bewertung 
der im gleichen Gesetzentwurf vorgesehenen Neufas- 
sung des Verfassungsschutzgesetzes sowie der Ent- 
würfe eines MAD- und eines BND-Gesetzes vorzutra- 
gen. Dabei habe ich die Positionen vertreten, die ich 
auch im 11. Tätigkeitsbericht (s. 25.1 und 19.1) einge- 
nommen habe; diese entsprechen in allen wesentli- 

chen Punkten den Forderungen der Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
{s. Anlagen 1 und 5). Die zuständigen Ausschüsse des 
Bundestages haben den vorerwähnten Gesetzentwurf 
bisher noch nicht eingehend beraten. Ich bitte erneut 
dringend darum, den Gesetzentwurf soweit irgend- 
möglich zu verbessern und noch in dieser Legislatur- 
periode zu verabschieden. Die Bürgerinnen und Bür- 
ger unseres Landes brauchen möglichst rasch Sicher- 
heit über ihre Rechte auf dem Gebiet des Datenschut- 
zes. Auch die Behörden und die Wirtschaft müssen so 
schnell wie möglich Klarheit über den Umgang mit 
personenbezogenen Daten erhalten. Es wäre tief 
zu beklagen, wenn mehr als sechs Jahre nach dem 
Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 
nicht die grundsätzlichen gesetzgeberischen Konse- 
quenzen aus dem Urteil gezogen würden. 

Ein datenschutzrechtlich bedeutsames Gesetz, mit 
dem ich mich zu befassen hatte, war das Poststruktur- 
gesetz. Bei der im Laufe des Gesetzgebungsverfah- 
rens durchgeführten Beratung des Deutschen Bun- 
destages und der Bundesregierung konnten zwar 
nicht alle wünschenswerten Detaillierungen erreicht 
werden; insgesamt bieten aber die datenschutzrecht- 
lich bedeutsamen Vorschriften des Gesetzes eine ge- 
eignete Grundlage für eine angemessene Regelung 
der anstehenden Datenschutzprobleme sowohl im öf- 
fentlichen wie im privaten Bereich. Es kommt jetzt 
darauf an, daß die im Gesetz vorgesehenen Rechtsver- 
ordnungen, mit denen bereichsspezifische Regelun- 
gen geschaffen werden sollen, gute Lösungen enthal- 
ten. 

Auch im Gesetz über die Einführung des Sozialversi- 
cherungsausweises konnten im Laufe des Gesetzge- 
bungsverfahrens noch zusätzliche datenschutzrechtli- 
che Regelungen verankert werden, die die mit der 
Verwendung des Sozialversicherungsausweises ver- 
bundenen datenschutzrechtlichen Fragen angemes- 
sen lösen. 

Erfreulich war auch, daß in das Rentenreformgesetz 
ein eigener Abschnitt über den Datenschutz eingefügt 
wurde, der erheblich mehr Klarheit über den bei der   

Verarbeitung personenbezogener Daten in der Ren- 
tenversicherung zu gewährleistenden Datenschutz 
gibt. 

Diese Ergebnisse zeigen, daß der Gesetzgeber die 
Anforderungen einer modernen Verwaltung sehr 
wohl mit den Notwendigkeiten des Datenschutzes in 
Einklang bringen kann. Dem Bundesminister für Ar- 
beit und Sozialordnung möchte ich in diesem Zusam- 
menhang für die gerade bei den letztgenannten Ge- 
setzentwürfen gezeigte kooperative Haltung dan- 
ken. 

1.1.6 Die Beratungsaufgabe des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz 

Angesichts des großen Umfangs der Gesetzgebung 
und sonstigen Rechtsetzung des Bundes kommt mei- 
ner in $ 19 Abs.1 Satz 2 BDSG vorgesehenen Bera- 

tungsaufgabe eine hohe Bedeutung zu. Diese nimmt 
meine Dienststelle in hohem Maße in Anspruch. Nicht 
selten ergeben sich bei der Beratung Probleme, weil 
meine Beteiligung an den Entwürfen entsprechender 
Rechtsvorschriften nicht, wie es der Deutsche Bundes- 
tag in der Drucksache 9/1623 gefordert hat, „mög- 

lichst frühzeitig” erfolgt. Fällen mit vorbildlicher und 
recht früher Beteiligung — etwa bei den Entwürfen 
der Gesetze zum Ausländerzentralregister und zum 
Ausländerrecht sowie beim Entwurf des Strafverfah- 
rensänderungsgesetzes — stehen solche gegenüber, 
bei denen eine Beteiligung überhaupt nicht oder zu 
spät erfolgte. So wurde ich z. B. bei der Erarbeitung 
des Entwurfs eines Verbraucherkreditgesetzes nicht 
beteiligt, obwohl ich in meinem 11. Tätigkeitsbericht 
auf das sich dabei ergebende datenschutzrechtliche 
Grundproblem hingewiesen hatte. Von manchen Ent- 
würfen von Gesetzen oder anderen Rechtsvorschrif- 
ten erfahre ich erstim Zusammenhang mit der Vertei- 
lung der Drucksachen des Deutschen Bundestages. 
Ich bitte noch einmal dringend darum, mich bei der 
Vorbereitung datenschutzrechtlich bedeutsamer Re- 
gelungen möglichst frühzeitig zu beteiligen. Dies 
wäre die beste Gewähr dafür, datenschutzrechtliche 
Erfordemisse bereits bei der Ausarbeitung von Ge- 
setzentwürfen zu erkennen und die sich daraus erge- 
benden Fragen durch entsprechende Vorschriften in 
den Entwürfen zu lösen. 

Während die Beteiligung im Bereich der Bundesregie- 
rung teilweise zu wünschen übrig läßt, ist meine Zu- 
sammenarbeit mit dem Deutschen Bundestag erfreu- 
lich gut. Ich werde dort fast ausnahmslos mit meinen 
Anliegen gehört und finde in den allermeisten Fällen 
auch Verständnis für meine Aufgabe. Ich würde es 
allerdings begrüßen, wenn es in Zukunft gelänge, 
meine Tätigkeitsberichte im Bundestag früher zu be- 
raten. Die Tätigkeitsberichte enthalten unter anderem 
eine Darstellung meiner Beanstandungen und weisen 
auf datenschutzrechtliche Probleme hin, über die kein 
Einvernehmen mit der Bundesregierung erzielt wer- 
den konnte. In diesen Fällen besteht häufig die ein- 
zige Möglichkeit, die datenschutzrechtlichen Belange 
unserer Bürger zu währen, darin, daß der Deutsche 
Bundestag bei der Beratung meiner Berichte die aus- 
gesprochenen Beanstandungen und die dargestellten 
Probleme politisch erörtert und, soweit er sich meiner 
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Auffassung anschließt, entsprechende Forderungen 
gegenüber der Bundesregierung erhebt. Dieses Ver- 
fahren ist umso wirksamer je zügiger die Beratung der 
Tätigkeitsberichte erfolgt. Mir ist natürlich bekannt, 

wie belastet die zuständigen Ausschüssse des Deut- 
schen Bundestages sind. Gleichwohl muß ich darauf 
hinweisen, daß es mit der Wahrung der Rechte unse- 

rer Bürger nur schwer vereinbar ist, wenn im Januar 
1990 die Datenschutzberichte für die Jahre 1987 
und 1988 noch nicht im Bundestag beraten worden 
sind. 

1.1.7 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern 

Sinn des Datenschutzes ist nicht die Durchsetzung 
abstrakter datenschutzrechtlicher Grundsätze, son- 
dern der praktische Schutz der Privatsphäre der Bür- 
ger, insbesondere ihrer personenbezogenen Daten. 
Ein datenschutzrechtliches Engagement, das nicht auf 
diese Wirkung zielte, wäre hohl und schal und letzt- 
lich nicht gerechtfertigt. Ein guter Indikator dafür, wo 
Datenschutz geboten ist und wo es noch datenschutz- 
rechtliche Defizite zu bereinigen gilt, sind die an mich 
gerichteten Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern. 
Nach $ 21 BDSG kann sich jedermann an den Bun- 
desbeauftragten für den Datenschutz wenden, wenn 
er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner perso- 
nenbezogenen Daten durch Behörden oder sonstige 
öffentliche Stellen des Bundes in seinen Rechten ver- 
letzt worden zu sein. 

Die Eingaben der Bürger betreffen nahezu alle Berei- 
che der Bundesverwaltung. Zahlenmäßig im Vorder- 
grund stehen die Sozialversicherung, insbesondere 
die Arbeitslosenversicherung, gefolgt von der Deut- 
schen Bundespost und den Sicherheitsbehörden. 

In nicht wenigen Fällen gelingt es mir, dem einzelnen 
Bürger zu seinem Recht zu verhelfen. So konnte ich 
z.B. erreichen, daß 

— ein Petent, gegen den ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet, aber später eingestellt worden war, 
über seine fortbestehende Speicherung in einer 

ı regionalen Täterkartei des Fahndungsdienstes der 
Deutschen Bundesbahn und in der sogenannten 
Schwarzfahrerdatei unterrichtet wurde 

— ein begeisterter Segelflieger, dem die Fluglizenz 
aus medizinischen Gründen entzogen worden war, 

Einsicht in ein ihm bis dahin vorenthaltenes für ihn 
positives ärztliches Gutachten erhielt 

— die Daten eines Bürgers, die nur deshalb in einem 
Computer des Verfassungsschutzes gespeichert 
worden waren, weil er einmal zur Unterstützung 
der Spionageabwehrbehörden Angaben gemacht 
hatte, gelöscht wurden 

— die Bewertung einer Tätigkeit eines Bundesbeam- 
ten aus den Jahren 1972 bis 1974 auf der Grund- 
lage der neuen Sicherheitsrichtlinien noch einmal 
mit dem Ergebnis überprüft wurde, daß Bedenken 
gegen eine Verwendung des Beamten im sicher- 
heitsempfindlichen Bereich nicht mehr erhoben 
wurden.   

Manche Eingaben führen dazu, daß nach meiner In- 
tervention ganze Verwaltungsverfahren geändert 
werden. So hat z.B. 

— der Bundesminister der Finanzen angeordnet, daß 
bei der Abfertigung von geringwertigem Umzugs- 
gut von Aussiedlern nur noch eine mündliche — 
keine schriftliche — Zollanmeldung erfolgen muß, 
und auch keine schriftliche Abfertigung dieses Gu- 
tes „zum freien Verkehr“ mehr ausgestellt wird, 
wodurch in diesen Fällen auch die bisher prakti- 
zierte 10jährige Aufbewahrung des Abfertigungs- 
bescheides bei den Hauptzollämtern entfällt 

— ein Sozialversicherungsträger sein Verfahren zur 
Vernichtung von Computerausdrucken neu gere- 
gelt und damit für die Zukunft verhindert, daß sol- 
che Schriftstücke — wie geschehen — in Müllcon- 
tainern gefunden werden. 

In manchen Fällen ist es mir nicht gelungen, eine bür- 
gerfreundliche Regelung zu erreichen, obwohl dies 
notwendig wäre. So hat sich der Bundesminister für 
Post und Telekommunikation bisher nicht bereit ge- 
funden, die in einer Eingabe kritisierte und auch nach 
meiner Überzeugung nach geltendem Recht unzuläs- 
sige Praxis der Deutschen Bundespost aufzugeben, 
anfragenden Dritten, die nur die Nummer des Post- 
faches eines Kunden kennen, auch dessen vollstän- 
dige Anschrift mitzuteilen. 

Die Deutsche Bundespost — Telekom hat bisher leider 
auch noch nichts an der mit der Telekommunikations- 
ordnung unvereinbaren Praxis der Datenspeicherung 
bei Mobilfunk und ISDN geändert, gegen die sich Ein- 
gaben von Bürgern und besonders von Mitarbeitern 
der Telefonseelsorge gewandt haben. 

Natürlich sind nicht alle Eingaben von Bürgern be- 
gründet. In solchen Fällen versuche ich die Petenten 
davon zu überzeugen, daß und warum die Verwal- 
tung richtig gehandelt hat. So konnte ich z. B. dem 
Mieter eines in Eigentum des Bundes stehenden 
Mietshauses, der die Streupflicht für die Straße vor 
dem Haus übernommen hatte, erläutern, warum das 
Bundesvermögensamt nicht gegen den Datenschutz 
verstieß, als es seinen Namen einem Dritten mitteilte, 
der begründet dargelegt hatte, daß er infolge Verlet- 
zung der Streupflicht einen Schaden erlitten hatte. 

Ganz vereinzelt erreichen mich auch Beschwerden, 
die sich gegen ihrer Meinung nach unberechtigten 
und übertriebenen Datenschutz wenden. Auch den 
Anliegen dieser Bürger gehe ich mit großer Sorgfalt 
nach, weil Datenschutz ja nicht dazu dienen darf, Bür- 
gern ungerechtfertigte Schwierigkeiten oder Nach- 
teile zu bereiten. Ein Beispiel dafür ist die Familien- 
forschung. Seit Jahren schreiben mir Bürger, daß $ 61 
Abs. 1 des geltenden Personenstandsgesetzes sie an 
der Familienforschung hindere, weil er fordere, daß 

Personen, die nicht Abkömmlinge der Person sind, 
nach der geforscht werden soll, ein „rechtliches Inter- 
esse“ an der Auskunft darlegen müssen. Ich teile in 
dieser Frage die Ansicht der Bürger und habe dem 
BMI empfohlen, die geltende Regelung dahin zu er- 
gänzen, daß die Glaubhaftmachung eines „berechtig- 
ten Interesses” genügt, wenn seit dem Tod des Be- 
troffenen mindestens 30 Jahre oder seit seiner Geburt 
120 Jahre vergangen sind.
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1.1.8 Datenschutzrechtliche Kontrollen 

Die Kontrollen von Bundesbehörden durch meine 
Dienstelle werden zu einem großen Teil aufgrund ei- 
nes zu Beginn des Berichtsjahres erstellten Arbeits- 
planes durchgeführt. Bei dessen Erstellung werden 
vorhandene Anhaltspunkte für mögliche Verstöße ge- 
gen datenschutzrechtliche Vorschriften aus den Vor- 
jahren berücksichtigt. Häufig veranlassen mich aber 
auch Eingaben von Bürgern oder die Einführung 
neuer Datenverarbeitungen oder auch neue Rechts- 
vorschriften zu Kontrollmaßnahmen. Gelegentlich 
wird mit einer Kontrolle aber einfach angestrebt, ei- 
nen bisher noch nicht geprüften Bereich näher ken- 
nenzulernen. 

Die datenschutzrechtliche Kontrolle ist ein unver- 
zichtbares Instrument zur Durchsetzung eines wirksa- 
men Datenschutzes. Dabei ist es nie das Ziel, eine 
Behörde „anzuschwärzen“. Ziel muß immer sein, 

möglichst effektiven Datenschutz für die Bürger zu 
erreichen. Der immer mehr zunehmende Einsatz auto- 
matisierter Datenverarbeitung führt dazu, daß die 
Prüfung von Verfahren der automatisierten Datenver- 
arbeitung beı den Kontrollen immer größere Bedeu- 
tung erlangt. Die Kontrollen führen nicht selten zu 
förmlichen Beanstandungen nach $ 20 BDSG. Zum 
überwiegenden Teil enden sie aber — das ist erfreu- 
lich — lediglich mit Empfehlungen für weitere Ver- 
besserungen des Datenschutzes, die in aller Regel von 
den Behörden dankbar akzeptiert werden. 

1.1.9 Zusammenfassung 

Dieser Bericht erhält Erfreuliches und Tadelnswertes. 
Erfreulich ist vor allem die hohe Akzeptanz des Daten- 
schutzes im Bereich der Politik, insbesondere bei den 

Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Im Zuge 
der Beratung von Gesetzentwürfen kann ich immer 
wieder deutliche datenschutzrechtliche Verbesserun- 
gen an Regierungsvorlagen erreichen. Allerdings fie- 
len auch im politischen Bereich vereinzelt Äußerun- 
gen, die auf wenig Verständnis für den Datenschutz 
schließen lassen. So wurde z. B. nach dem furchtbaren 
Terroranschlag auf den Sprecher der Deutschen Bank 
Herrhausen im Zusammenhang mit den aufgrund die- 
ses Ereignisses zu treffenden Maßnahmen gefordert, 
die Datenschutzvorschriften zu überprüfen, weil Da- 
tenschutz nicht zum Täterschutz werden dürfe. Dies 
geschah, obwohl nach der eindeutigen Sachlage nicht 
der mindeste Anhaltspunkt dafür bestand, daß der 
Anschlag bei weniger Datenschutz hätte verhindert 
werden können 

Auch im Bereich der Verwaltung stehen einem deut- 
lich sichtbaren Streben nach Gewährleistung eines 
guten Datenschutzstandards, für das besonders den 
Datenschutzbeauftragten der Behörden zu danken ist, 
gelegentlich eine Blickverengung nur auf die Erfül- 
lung der eigenen Aufgaben, ein geringes Maß an Sen- 
sibilität für die Belange des Datenschutzes und wenig 
Verständnis für das Amt des Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz gegenüber. Der Datenschutz ist 
zwar weitgehend akzeptiert, vielfach aber noch nicht 
so selbstverständlich wie es eigentlich sein müßte.   

Unabhängige Datenschutzkontrolle ist weiter erfor- 
derlich. Dies nicht deshalb, weil die Bediensteten in 
unseren Behörden grundsätzlich gegen den Daten- 
schutz eingestellt sind, sondern weil Datenschutz in 
aller Regel mehr Aufmerksamkeit, zusätzliche An- 
strengung und vermehrten Aufwand fordert, und weil 
jedes menschliche Tun mit der realen Möglichkeit des 
Fehlers behaftet ist. Daran wird sich, weil es offenbar 
zur Natur des Menschen gehört, auch in Zukunft 

nichts ändern. Datenschutz muß deshalb immer wie- 
der zum Schutz der Privatsphäre unserer Bürger auf 
Schwächen von Verfahren und Einrichtungen der Da- 
tenverarbeitung, unzureichende rechtliche Regelun- 
gen, offenkundige Mängel und Rechtsverstöße hin- 
weisen. Mit den ausgesprochenen Beanstandungen 
und Empfehlungen leistet er einen Beitrag dafür, daß 
unsere Rechts- und Gesellschaftsordnung freiheitlich 
und menschenwürdig bleibt. 

1.2 Kontrollen und Beratungen 

Bei folgenden Behörden haben Mitarbeiter meiner 
Dienststelle im Berichtsjahr Kontrollen, Beratungen 
oder Informationsbesuche durchgeführt: 

Verwaltung des Deutschen Bundestages 

Bundeskanzleramt 

Auswärtiges Amt 

Bundesminister des Innern 

Bundesminister der Justiz 

Bundesminister der Finanzen 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 

Bundesminister der Verteidigung 

Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Ge- 
sundheit 

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reak- 
torsicherheit 

Bundesminister für Post und Telekommunikation 

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Bundesrechnungshof 

Botschaft Ankara 

Generalkonsulat Istanbul 

Bundesverwaltungsamt 

Bundesamt für Verfassungsschutz 

Bundeskriminalamt 

Bundeszentralregister 

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 

Bundesamt für Wirtschaft 

Bundesanstalt für Arbeit 

drei Arbeitsämter 

Streitkräfteamt
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Akademie für psychologische Verteidigung der Bun- 
deswehr 

Bundesgesundheitsamt 

Deutsche Bundesbahn 

Bundesanstalt für Straßenwesen 

Kraftfahrt-Bundesamt 

Bundesanstalt für Flugsicherung 

Umweltbundesamt 

Bundesdruckerei 

ein Postgiroamt 

fünf Fernmeldeämter 

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
— Datenstelle — 
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Verband der Angestellten-Ersatzkassen 

Bundesverband der Betriebskrankenkassen 

Betriebskrankenkasse des Bundesministers für Ver- 
kehr 

Kaufmännische Krankenkasse Hannover 

Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost 

Versorgungsanstalten der Deutschen Bühnen und der 
Deutschen Kulturorchester bei der Bayerischen Versi- 
cherungskammer 

Maschinenbau-Berufsgenossenschaft 

See-Berufsgenossenschaft/Seekasse
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Nachfolgend sind wichtige aktuelle Themen und die Art ihrer Bearbeitung aufgeführt: 

Thema 

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Da- 
tenverarbeitung und des Datenschutzes (Neufassung 
des Bundesdatenschutzgesetzes, Änderung des Ver- 
waltungsverfahrensgesetzes, Neufassung des Bun- 
desverfassungsschutzgesetzes, MAD-Gesetz, BND- 
Gesetz) 

Novellierung der Rechtsgrundlagen für Einzeistatisti- 
ken, u. a. zu den Entwürfen eines 

— Rohstoffstatistikgesetzes, 

— Handwerksstatistikgesetzes, 

— Mikrozensusgesetzes, 

— Gebäude- und Wohnungsstichprobengesetzes, 

— Strafverfolgungsstatistikgesetzes 

Entwurf eines Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Poststrukturgesetz 

Gesetz zur Einführung des Sozialversicherungsaus- 
weises 

Datei ADOS 

Entwurf eines Katastrophenschutzergänzungsgeset- 
zes 

Rentenreformgesetz 1992 (RRG 1992) 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Über- 
wachung des Außenwirtschaftsverkehrs und Entwurf 
eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Außen- 
wirtschaftsgesetzes 

Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für 
Strahlenschutz 

Art der Erledigung 

— Anhörungen im Innenausschuß des Deutschen 
Bundestages mit schriftlicher Stellungnahme 

— Anhörung durch die Arbeitsgruppe Inneres der 
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 
und schriftliche Stellungnahme 

— Anhörung durch den Arbeitskreis II der SPD-Frak- 
tion des Deutschen Bundestages und schriftliche 
Stellungnahme 

Beratung und schriftliche Stelungnahmen gegenüber 
Ausschüssen des Deutschen Bundestages und den zu- 
ständigen Bundesministerien 

Schriftliche Stellungnahmen gegenüber Ausschüssen 
des Deutschen Bundestages sowie gegenüber dem 
BMA und dem BMV 

Schriftliche und mündliche Stellungnahmen gegen- 
über Ausschüssen des Deutschen Bundestages und 
dem BMU 

— Beratungen mit BMP, BMJ und BMWi 

— Schriftliche und mündliche Stellungnahmen ge- 
genüber den zuständigen Ausschüssen des Deut- 
schen Bundestages 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, dem 
Innenausschuß des Deutschen Bundestages und dem 
BMA 

Stellungnahme gegenüber dem Innenausschuß des 
Deutschen Bundestages und dem BMI, Informations- 
besuch beim BfV 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Innen- 
ausschuß des Deutschen Bundestages und dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung des 
Deutschen Bundestages und dem BMA 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Wirt- 
schaftsausschuß des Deutschen Bundestages und dem 
BMWi 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktor- 
sicherheit des Deutschen Bundestages und dem 
BMU 
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Thema 

Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Katastro- 
phenschutzgesetzes und anderer Vorschriften 

Entwurf einer Gemeinschaftscharta der Sozialen 
Grundrechte 

Gefahrgutbeauftragtenverordnung 

Gefahrgutänderungsverordnung Straße 

Entwurf eines Gesetzes über den Auswärtigen 
Dienst 

Entwurf eines Gesetzes über das Ausländerzentralre- 
gister sowie Entwurf einer Verordnung zur Durchfüh- 
rung dieses Gesetzes 

Zusatzübereinkommen zum Übereinkommen von 
Schengen 

Prüfung der Rechtmäßigkeit von ZEVIS-Abfragen 
durch das Bundeskriminalamt anhand der Protokoll- 
auswertungen durch das Kraftfahrt-Bundesamt 

Entwicklung der Datenverarbeitung beim Bundeskri- 

minalamt 

Neufassung des Meldedienstes in Rauschgiftsachen 

Auswirkungen meiner Prüfung bei der Abteilung 
Staatsschutz auf die Datenverarbeitung in APIS 

\ 

Verkartungspläne verschiedener Abteilungen des 
BfV 

Durchführung des Gesetzes über Personalausweise 
und des Paßgesetzes 

Entwurf einer Verordnung über die Benutzung des 
Bundesarchivs 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Rechtsver- 
hältnisse der Helfer der Bundesanstalt THW und Ver- 
ordnungen hierzu 

Entwurf für ein Gesetz zur Neuregelung des Auslän- 
derrechts 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Mel- 
derechtsrahmengesetzes 
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Art der Erledigung 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem Innenausschuß des Deutschen Bundestages und 
dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Bundes- 
rat 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem Bundesrat und dem BMV 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem Bundesrat und dem BMV 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem AA 

Beratung und schriftliche Empfehlungen gegenüber 
dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI; Mitwirkung am Beschluß der Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
sowie an der Erklärung der Datenschutzkontrollinsti- 
tutionen von Frankreich, Luxemburg und der Bundes- 
republik Deutschland 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI 

Beratung, Erörterungen mit BMI und BKA 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI 

Schriftliche Empfehlungen an den BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI
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Thema 

Strafverfahrensänderungsgesetz 

Zivilprozeßordnung 

Arbeitsentwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Bundeszentralregistergesetzes 

Entwurf eines Betreuungsgesetzes 

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften über das Schuldnerverzeichnis und Ent- 
wurf einer Verordnung über die Erteilung von Ab- 
drucken und Listen aus dem Schuldnerverzeichnis 

Entwurf eines Gesetzes bereichsspezifischer Daten- 
schutzvorschriften im Anwendungsbereich der Abga- 
benordnung 

Entwurf einer Kontrollmitteilungsverordnung 

Entwurf einer Steuerdaten-Abruf-Verordnung 

Verfahren der zollrechtlichen Überwachung 

Versicherungsaufsichtsgesetz 

Anpassung des Gewerbeverwaltungsrechts an die da- 
tenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesverfas- 
sungsgerichts 

Förderung der Unternehmensberatung 

Entwuif eines Ernährungsvorsorgesetzes und Entwurf 
eines Ernährungssicherstellungsgesetzes 

\ 
Berufskrankheitenverordnung 

Vorschlag der Kommission der Europäischen Ge- 
ıneinschaften für die Verordnung (EWG) des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 
Nr. 574/72 (Kindergeld nach überstaatlichem Recht; 
Datenabgleich) 

Gesetz zur Förderung der Einstellung der Landwirt- 
schaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) 

KLIMACS (Klinisch-medizinische Analysen — Com- 
puter System — Programm, das die klinische Doku- 
ımentation der Daten von AIDS-Patienten unter- 
stützt) 

Neufassung der Sicherheitsrichtlinien für den Bereich 
des BMVg (Zentrale Dienstvorschrift) 

Art der Erledigung 

Beratung und schriftliche Empfehlungen gegenüber 
BMJ 

Schriftliche Empfehlungen zu verschiedenen Pro- 
blembereichen gegenüber dem BMJ 

Beratung und schriftliche Stellungnahmen gegenüber 
dem BMJ 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMJ 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMJ 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMF 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMF 

Beratung gegenüber dem BMF 

Erörterung mit dem BMF 

Schriftliche Stellungnahme gegegenüber dem BMF 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMWi 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMWi und dem Bundesamt für Wirtschaft 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BML 

Beratung des BMA 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMA und der Bundesanstalt für Arbeit 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMA 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMA 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMVg 
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Thema 

KLINAIDS (Multizentrische Studie zum klinischen 
Verlauf der HIV-Infektion) 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Heimgesetzes 

Gentechnikgesetz 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Chemika- 
liengesetzes 

Verbrauchsdatenerfassung mit TEMEX 

Zugangssicherung zum DATEX-P-Dienst 

Cityruf-Dienst der DBP 

Verbindungsdatenspeicherung bei Telekommunika- 
tionsdiensten 

Änderung der Postordnung 

Änderung der Postgiroordnung 

Btx-Kontonummernauskunft im Postgirodienst 

Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungsbau 

Einführung der automatisierten Fahrkartenausgabe 
bei der Deutschen Bundesbahn 

Schülerbeförderung; Abrechnungsverfahren zwi- 
schen den Landkreisen und der Deutschen Bundes- 
bahn 

Schwarzfahrerkartei 

Wahrnehmung von Aufgaben der Betriebskranken- 
kasse durch die Dienststellen des BMV 

Europäischer und Internationaler Datenschutz 

Krebsregister 
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Art der Erledigung 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMJFFG und dem BGA 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem 
BMJFFG 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem 
BMJFFG 

Beratung des BMJFFG 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem 
BMJFFG 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMU 

Beratungen von BMPT, BMJ und BMWi 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMPT 

Beratung des BMPT 

Beratungen und schriftliche Stellungnahmen gegen- 
über dem BMPT 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMPT 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMPT 

Schriftliche Empfehlung gegenüber BMPT 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMBau 

Beratung der Deutschen Bundesbahn 

Unterbreitung eines Vorschlages zur Änderung des 
Verfahrens gegenüber der Deutschen Bundesbahn 

Kontrolle und Beratung des Geschäftsbereichs Bahn- 
bus Rheinland 

Beratung der Betriebskrankenkasse des BMV 

Durchführung der 11. Internationalen Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten im August 1989, Entschlie- 
Bungen u. a. über grenzüberschreitenden Datenver- 
kehr 

Mündliche und schriftliche Stellungnahme im Rah- 
men der 4. Großen Krebskonferenz am 5. Dezember 
1989 in Bonn
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Thema 

Einsatz von Arbeitsplatzcomputern 

Automatisierte Personaldatenverarbeitung ein- 
schließlich APC-Einsatz, Beihilfe-, Telefondaten- und 
Textverarbeitung sowie entsprechende Dienstverein- 
barungen 

Wartung und Fernwartung von Telefonnebenstellen- 
anlagen 

Art der Erledigung 

Beratungen und schriftliche Stellungnahmen und 
Übersendung einer Arbeitshilfe an die obersten Bun- 
desbehörden 

Beratungen und schriftliche Stellungnahmen gegen- 
über mehreren Behörden und Personalvertretungen 

Informationsgespräche und Beratungen mit Herstel- 
lern 

  

1.3 Beanstandungen 

Die förmliche „Beanstandung“ nach $ 20 Abs. 1 des 

Bundesdatenschutzgesetzes ist meine „schärfste 
Waffe” gegenüber der Verwaltung. Mehr als bean- 
standen kann ich ihr gegenüber nicht; das Bundesda- 
tenschutzgesetz sieht insbesondere keine Möglich- 
keit vor, Beanstandungen gegenüber der Verwaltung 
auch durchzusetzen. Die einzige Möglichkeit, eine 
Behörde, die sich weigert, einer Beanstandung zu ent- 
sprechen — was auch im Berichtsjahr vorgekommen 
ist — doch noch zum Einlenken zu bewegen, besteht 
darin, daß ich mich nach $ 19 Abs. 2 Satz 4 BDSG an 
den Deutschen Bundestag wende. Von dieser Mög- 
lichkeit mache ich außerhalb des Tätigkeitsberichts 
naturgemäß nur in Fällen von politischer Bedeutung 
Gebrauch. Wenn ich feststelle, daß eine Behörde oder 
öffentliche Stelle des Bundes gegen das Bundesdaten- 
schutzgesetz oder gegen andere Datenschutzbestim- 
mungen verstoßen hat oder wenn sonstige Mängel bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten vorlie-   

gen, so habe ich dies nach $ 20 BDSG zu beanstan- 
den; lediglich bei unerheblichen Mängeln kann ich 
darauf verzichten ($ 20 Abs. 2 BDSG). Als unerheb- 
liche Mängel bewerte ich insbesondere Verstöße im 
Einzelfall, bei denen die Behörde den Rechtsverstoß 
oder Mangel einräumt und umgehend abstellt. Vor- 
aussetzung ist ferner, daß noch keine schwerwiegen- 
den Nachteile für den Betroffenen entstanden sind 
oder bereits entstandene Schäden umgehend besei- 
tigt werden. 

Habe ich eine Beanstandung nach $ 20 Abs. 1 BDSG 
ausgesprochen, kann allein aus der Tatsache der Be- 
anstandung nicht stets auf die Schwere des Rechtsver- 
stosses geschlossen werden; dazu bedarf es der 
Kenntnis des konkreten vollständigen Sachverhaltes. 
Die Zahl der im Berichtsjahr ausgesprochenen förmli- 
chen Beanstandungen liegt ziemlich genau auf der 
Höhe der beiden letzten Jahre. Einzelheiten zu den 
Beanstandungen ergeben sich aus den jeweiligen Be- 
richtsteilen, auf die jeweils verwiesen wird. 

Beanstandungen wurden im Berichtsjahr ausgesprochen gegenüber: 

Bundesminister des Innern 

Bundesminister der Finanzen 

Bundesminister der Verteidigung 

Rechtswidrige automatisierte Abrufe von Fahrerlaub- 
nisdaten aus dem Verkehrszentralregister und von 
Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister beim 
Kraftfahrt-Bundesamt (siehe 8.1.2) 

— Unzulässige Datenübermittlung durch das Zollkri- 
minalinstitut an eine Polizeidienststelle; Verstoß 
gegen $ 30 AO (siehe 18.1) 

— Gewährung des online-Zugriffs durch die Berliner 
Polizei auf den Datenbestand „Zollrechtliche 
Überwachung“; Verstoß gegen $ 10 BDSG (siehe 
18.2) 

Mangelnde Erforderlichkeit der Speicherung perso- 
nenbezogener Daten zur rechtmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben des Streitkräfteamtes (Verstoß gegen $ 9 
Abs. 1 BDSG), Unterlassung der Veröffentlichung 
(Verstoß gegen $ 12 BDSG), langjährige Nichtauf- 
nahme von Dateien in die Dateienübersicht (Verstoß 
gegen $ 15 BDSG), (siehe 20.1) 
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Bundesminister für Verkehr 

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reak- 
torsicherheit 

Bundesminister für Post und Telekommunikation 

Bundesanstalt für Arbeit 

Vorstand der Deutschen Bundesbahn 

Bau-Berufsgenossenschaft Wuppertal 

Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost 

Von diesen Maßnahmen messe ich den Beanstandun- 
gen 

— gegenüber dem BMF betreffend die Gewährung 
, des online-Zugriffs durch die Berliner Polizei auf 

den Datenbestand „Zollrechtliche Überwachung“ 
und 

— gegenüber dem BMPT wegen unzulässiger Spei- 
cherung der Verbindungsdaten bei ISDN 

besondere Bedeutung zu, weil die beanstandeten 
Maßnahmen zu Hunderttausenden unzulässigen Da- 
tenverarbeitungen führen können. Die zuständigen 
Stellen haben in diesen Fällen auch noch keine Kon- 
sequenzen aus meinen Beanstandungen gezogen. 

Besonders hinzuweisen ist auch auf die Beanstandun- 
gen 

-— gegenüber dem Bundesminister des Innern und 
dem Bundesminister für Verkehr wegen jahrelan- 
ger unzulässiger automatisierter Abrufe von Fahr- 
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Verstoß des Kraftfahrt-Bundesamtes gegen $ 30a 
StVG durch Gewährung eines unzulässigen automati- 
sierten Abrufs von Fahrerlaubnisdaten an das Bun- 
deskriminalamt (siehe 8.1.2) 

Nicht ordnungsgemäßer Einsatz von Arbeitsplatz- 
computern in verschiedenen Arbeitseinheiten im Mi- 
nisterium; Verstoß gegen $$ 6 und 15 BDSG (siehe 
24.2.2) 

— Unzulässige Speicherung der Verbindungsdaten 
bei ISDN; Verstoß gegen $ 9 BDSG (siehe 7.2.3) 

— Zweckwidrige Verwertung einer Bundeszentralre- 
gisterauskunft aus der Sicherheitsüberprüfung in 
einem Einzelfall ($ 41 Abs. 4 BZRG); (siehe 19.1) 

— Unzureichende Sicherstellung des internen Daten- 
schutzes bei einem Postgiroamt; Verstoß gegen 
& 15 BDSG (siehe 7.8) 

Verstoß gegen $ 35 SGB I (Sozialgeheimnis) durch 
zwei Arbeitsämter in Einzelfällen sowie gegen $ 84 
SGB X (unzulässige Datenspeicherung) durch zwei 
weitere Arbeitsämter in Einzelfällen (siehe 12.1 und 
12.4) 

Speicherung von Schwarzfahrten strafunmündiger 
Kinder; Verstoß gegen $ 9 BDSG (siehe 8.6.1) 

Nicht ordnungsgemäße Entsorgung von EDV-Listen/ 
unbefugte Offenbarung; Verstoß gegen $ 35 SGB I 
(siehe 15) 

Unbefugte Offenbarung und fehlende Maßnahmen 
zur Wahrung des Personaldatenschutzes und des 
Schutzes von Gesundheitsdaten; Verstöße gegen $ 35 
SGB I und Nr. 10 der Anlage zu $ 6 BDSG (siehe 
11.3) 

erlaubnisdaten aus dem Verkehrszentralregister 
durch das Bundeskriminalamt 

— gegenüber dem BMVg wegen nicht erforderlicher 
Datenspeicherungen für Aufgaben der psycholo- 
gischen Verteidigung beim Streitkräfteamt und 

— gegenüber der Deutschen Bundesbahn wegen der 
Speicherung von Daten strafunmündiger Kinder, 
die als Schwarzfahrer festgestellt worden waren, 
über den Zeitpunkt der Zahlung des erhöhten Be- 
förderungsgeldes hinaus. 

Die beiden letzteren Vorgänge haben in den Medien 
besondere Beachtung gefunden. Die Deutsche Bun- 
desbahn setzt trotz meiner Beanstandung die Spei- 
cherung strafunmündiger Kinder auch nach Zahlung 
des erhöhten Beförderungsentgelts fort, Dagegen 
wurden die unzulässigen Abrufe aus dem Verkehrs- 
zentralregister im Zusammenhang mit der von mir 
durchgeführten Kontrolle unverzüglich eingestellt. 
Auch der Bundesminister der Verteidigung hat die 
beanstandete Datenspeicherung beim Streitkräfteamt 
aufgegeben und die angelegten Dateien vernichtet.
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1.4 Zusammenarbeit mit den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und der 
Datenschutzkommission Rheinland-Pfalz sowie 
mit anderen Stellen 

Auch im Berichtsjahr wurden datenschutzrechtlich 
wichtige Thermen zusammen mit den Landesbeauf- 
tragten für den Datenschutz und der Datenschutz- 
kommission Rheinland-Pfalz in Entschließungen der 
Konferenz behandelt und in deren Arbeitskreisen dis- 
kutiert. Auf den drei Konferenzen der Datenschutzbe- 
auftragten des Bundes und der Länder, deren Vorsitz 
im Berichtsjahr das Saarland hatte, wurden Entschlie- 
ungen zu folgenden Themen gefaßt: 

— Neuregelung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(Entschließung vom 5./6. April 1989, Anlage 1) 

— Änderung des Gesetzes zu Artikel 10 GG und der 
Strafprozeßordnung im Rahmen der Poststruktur- 
reform (Entschließung vom 5./6. April 1989, An- 
lage 2) 

— Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergän- 
zung des Strafverfahrensrechts (Entschließung 
vom 5./6. April 1989, Anlage 3) 

— Entwurf eines Rentenreformgesetzes 1992 (Ent- 
schließung vom 5./6. April 1989, Anlage 4) 

— Entwürfe eines Bundesverfassungsschutzgesetzes 
(BVerfSchG), eines MAD-Gesetzes (MADG) und 
eines BND-Gesetzes (BNDG) (Entschließung vom 
30. Mai 1989, Anlage 5) 

— Entwurf eines Schengener Zusatzübereinkom- 
mens über den schrittweisen Abbau der Grenz- 
kontrollen (Entschließung vom 26,/27. Oktober 
1989, Anlage 6) 

— Genomanalyse und informationelle Selbstbestim- 
mung (Entschließung vom 26./27. Oktober 1989, 
Anlage 7) 

— Datenschutz in der Europäischen Gemeinschaft 
(Entschließung vom 26./27. Oktober 1989, Anla- 

ge 8) 

— Entwurf einer EG-Statistikverordnung (Entschlie- 
Bung vom 26./27. Oktober 1989, Anlage 9) 

Mit der Nationalen Kommission für die Informatik und 
die Freiheiten (CNIL) der Französischen Republik und 
der beratenden Kommission nach dem Datenschutz- 
gesetz des Großherzogtums Luxemburg habe ich am 
16. März 1989 eine Erklärung zum Datenschutz bei 
dem von den Unterzeichnerstaaten des Schengener 
Übereinkommens geplanten gemeinsamen Informa- 
tionssystem erarbeitet (s. Anlage 12). Überhaupt hat 
sich im Berichtsjahr stärker als bısher gezeigt, daß mit 
dem Zusammenwachsen der europäischen Staaten 
auch eine stärkere Kooperation mit ausländischen Da- 
tenschutzinstitutionen erforderlich ist {s. hierzu insbe- 
sondere den Abschnitt 27 dieses Berichts). 

Nach wie vor zeigte sich als wichtig, daß ich mich als 
Teilnehmer an den Sitzungen und durch Mitarbeit in 
besonderen Arbeitsgremien des Düsseldorfer Kreises, 
in dem die Aufsichtsbehörden der Länder ihre ge- 
meinsamen Probleme beraten, über den Datenschutz 
im nicht-öffentlichen Bereich informieren kann. Ins-   

besondere in den Fällen, in denen der Bundesgesetz- 
geber oder Bundesbehörden aufgrund ihrer Zustän- 
digkeiten Einfluß auf die Datenverarbeitung der Wirt- 
schaft nehmen, zeigt sich, wie wichtig es ist, daß ichim 
Düsseldorfer Kreis als Bindeglied zwischen den jewei- 
ligen Institutionen des Bundes und dem nicht-öffent- 
lichen Bereich wirken kann (s. nachfolgend Ab- 
schnitte 21 und 26). 

Mehrfach habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, 
mit den Vertretern von Firmen, die DV-Anlagen her- 
stellen, über zukünftige technische und ökonomische 
Entwicklungen und die daraus zu erwartende Folgen 
für den Datenschutz zu diskutieren. Ich beabsichtige, 
diese Gespräche ebenso fortzusetzen wie die mit Ver- 
tretern von Wirtschaftszweigen, in denen in großem 
Umfang personenbezogene Daten verarbeitet werden 
und in denen deshalb dem Datenschutz eine erhebli- 
che Bedeutung zukommt. 

Vertreter meiner Dienststelle haben auch im Berichts- 
jahr regelmäßig oder bei Bedarf an Sitzungen des in- 
terministeriellen Ausschusses für die Sicherheit in der 
Informationstechnik (ISIT), der Arbeitsgemeinschaft 
für wirtschaftliche Verwaltung (AWV) und von Gre- 
mien des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) 
teilgenommen. 

1.5 Öffentlichkeitsarbeit 

Wie auch in den Vorjahren ist das Interesse der Öf- 
fentlichkeit an meiner Arbeit groß. Auch im Berichts- 
jahr hat meine Dienststelle über fünfzig Besucher- 
gruppen betreut. Ein stärkeres Engagement in diesem 
interessanten Aufgabenfeld ist aufgrund der Perso- 
nalstärke der Dienststelle nicht möglich. Ich freue 
mich jedoch darüber, daß mir von den Büros mehrerer 
Mitglieder des Deutschen Bundestages versichert 
wurde, sie legten Wert darauf, regelmäßig Besucher- 
gruppen schicken zu können, da die Gruppen den 
Besuch und die Information in meinem Hause häufig 
als „besonders interessant” bezeichnen. Diese posi- 
tive Annahme ist für meine Mitarbeiter und mich sehr 
wichtig, da gerade über die Besuchergruppen eine 
Öffentlichkeit erreicht wird, an die mit den mir sonst 
zur Verfügung stehenden Mitteln Informationen über 
den Datenschutz nur sehr schwer herangetragen wer- 
den können. Zugleich erhalte ich aus den oft sehr offe- 
nen Gesprächen wertvolle Anregungen für meine Ar- 
beit. 

Nach wie vor groß ist das Interesse an den von mir 
herausgegebenen Broschüren 

— Bürgerfibel Datenschutz 

— Der Bürger und seine Daten. 

Die Broschüre „Der Bürger und seine Daten im Netz 
der sozialen Sicherung” wird nach wie vor oft erbeten. 
Leider konnte ich sie im Laufe des Berichtsjahres noch 
nicht an die neueste Entwicklung (insbesondere Be- 
rücksichtigung des Gesundheits-Reformgesetzes und 
des Rentenreformgesetzes) anpassen. Ich hoffe, daß 
mir dies 1990 gelingt und damit eine — wie die Erfah- 
rung zeigt — wichtige Information den Bürgern wie- 
der zur Verfügung gestellt werden kann. Aufgrund 
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von Einzelanforderungen, aber auch von Sammelbe- 
stellungen für Unterrichts- und Schulungszwecke von 
Bildungseinrichtungen, Behörden und Firmen, habe 
ich im Berichtsjahr rund 78000 Broschüren ver- 
sandt. 

Überwiegend aus aktuellem Anlaß haben meine Mit- 
arbeiter und ich zahlreiche Presse-, Rundfunk- und 
Fernsehinterviews gegeben und Journalisten über 
Fragen des Datenschutzes und die damit zusammen- 
hängende Datenverarbeitung informiert. Mein Ein- 
druck bleibt bestätigt, daß meine Dienststelle von vie- 
len Journalisten als hilfreich empfunden wird, wenn 
zum Verständnis von politischen Ereignissen Hinter- 
grundwissen über die Datenverarbeitung in der Ver- 
waltung erforderlich ist. In wenigen Fällen bin ich 
wieder von mir aus mit Erklärungen an die Öffentlich- 
keit getreten. In diesem Zusammenhang wird mir ge- 
legentlich vorgehalten, daß ich von dieser Möglich- 
keit, aktiv die Öffentlichkeit zu informieren, zu selten 

Gebrauch mache. Ich stelle jedoch häufig fest — und 
dies zeigen insbesondere die Hintergrundgespräche 
mit Journalisten —, daß sich nicht alle Vorgänge im 
Bereich des Datenschutzes medienwirksam aufberei- 
ten lassen. Auch gilt es für mich immer abzuwägen, 
was wichtiger ist: die Öffentlichkeit zu informieren 
oder in intensiven Gesprächen mit einer Behörde für 
die Bürger ein gutes Ergebnis zu erreichen, was häu- 
fig leichter und rascher möglich ist, wenn eine ge- 
wisse Diskretion gewahrt werden kann. 

Zugenommen hat im Berichtsjahr die Nachfrage nach 
Referenten aus meiner Dienststelle für Vorträge und 
Seminarveranstaltungen, bei denen ich häufig auch 
persönlich als Vortragender auftrete. Insbesondere 
bei den Seminaren zeigte sich, daß der Wunsch, mehr 
darüber zu erfahren, wie man mit Computern sicher 
arbeiten kann, deutlich häufiger als früher geäußert 
wird. Es ist erfreulich, daß die Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung sich gerade um die Veranstal- 
tung solcher Seminare bemüht und sogar bereit ist, 
entsprechende Sonderseminare zu organisieren. 

Der Bundesminister des Innern hat im Berichtsjahr 
wieder Ergebnisse einer Untersuchung über Einstel- 
lungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik vorge- 
legt, die vom Mannheimer Institut für praxisorien- 

tierte Sozialforschung (ipos) Ende April/Anfang Mai 
1989 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieser Un- 
tersuchung sind repräsentativ für die wahlberechtigte 
Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Mit 
dieser Untersuchung wurde wieder bestätigt, daß der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz als eine sehr 
wichtige Einrichtung angesehen wird. Dabei lag 
meine Behörde unter den zehn vorgegebenen Institu- 
tionen aus dem Geschäftsbereich des Bundesminister 
des Innern an der dritten Stelle, was angesichts der 
geringen Größe der Dienststelle ein sehr gutes Ergeb- 
nis ist. 

1.6 Die Dienststelle 

Durch die Bewilligung von je einer Planstelle des hö- 
heren und des gehobenen Dienstes im Haushaltsplan 
1990 hat sich die Personalsituation meiner Dienststelle 
verbessert. Es ist nunmehr der bei der Errichtung der 
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Dienststelle im Jahre 1977 geplante Personalstand er- 
reicht. Zwischenzeitlich hat es jedoch eine solche 
Vielzahl von Entwicklungen gegeben, daß eine wei- 
tere personelle Verstärkung notwendig ist. Wie ich 
bereits in meinem 11. Tätigkeitsbericht ausgeführt 
habe, war die Einrichtung eines selbständigen Refe- 
rats „Informationstechnik” unumgänglich. Der durch 

den rasch zunehmenden Einsatz von Arbeitsplatz- 
Computern, Systemvernetzungen und den Neuen 
Medien gekennzeichnete Entwicklungsstand der Da- 
tenverarbeitungstechnik hat einen enormen Bera- 
tungs- und Kontrollbedarf zur Folge; die Bundesbe- 
hörden, einschließlich der bundesunmittelbaren Kör- 
perschäften im Bereich der Sozialverwaltung, erwar- 
ten — sensibilisiert durch Hackererfolge — zu Recht 
mehr als bisher fachkundige Beratung durch den BfD 
auf dem Gebiet der Datensicherheit. Dazu bin ich 
gesetzlich verpflichtet. 

Gesundheits- und Rentenreform wie auch äußerst 
schwierige datenschutzrechtliche Probleme im Zu- 
sammenhang mit Fragen der inneren Sicherheit, des 
Ausländer- und Asylrechts, des Ausländerzentralregi- 
sters, des Extremismus, Terrorismus und der Spiona- 
geabwehr, um nur einige Beispiele zu nennen, verlan- 
gen immer mehr Beratung und Kontrolle. 

Auch der ständige Aufgabenzuwachs im internationa- 
len Rahmen ist offenkundig. Der Ausbau der Europäi- 
schen Gemeinschaft und die zunehmende internatio- 
nale Verflechtung rücken Fragen des Datenschutzes 
immer mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung und 
bedingen insbesondere im Hinblick auf eine koordi- 
nierte Entwicklung großen Arbeitsaufwand. 

Die Darstellung der Kontrollen und Beratungen unter 
Nr. 1.2 zeigt deutlich, in welchem Ausmaß meine 
Dienststelle durch die Beratungsaufgabe allein im Be- 
reich der Gesetzgebung gefordert wird. Bei der Betei- 
ligung an umfangreichen Gesetzgebungswerken 
(etwa Rentenreform, Strafverfahrensänderungsge- 
setz, Ausländergesetz) ist für die Durchdringung der 
Entwürfe und ihre Bewertung unter Datenschutz- 
aspekten eine sehr zeitraubende Mitprüfung erforder- 
lich. Die dafür aufzuwendende Arbeitskraft, deren 
Einsatz unbedingt notwendig ist, reduziert naturge- 
mäß die Möglichkeit für Kontrollen. Angesichts des 
zunehmenden Einsatzes von Datenverarbeitungs- 
technik, der erfahrungsgemäß besondere Risiken mit 
sich bringt, ist aber nicht eine Reduzierung, sondern 
eine Erhöhung der Kontrolldichte erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund werde ich für den Haushalt 
1991 meinen dringlichsten Stellenbedarf darstellen 
und gleichzeitig entsprechend meinem Personalbe- 
darf im Rahmen des Finanzplanungszeitraums anmel- 
den. 

Ich hoffe, daß ich die notwendige Unterstützung 
finde. 

2 Deutscher Bundestag — PARLAKOM — 

Am 27. Februar 1986 beschloß der Ältestenrat des 
Deutschen Bundestages, „zur Verbesserung der Ar- 
beitsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen seiner
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Mitglieder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ein gemeinsames Informations- und Kommunika- 
tionssystem für das Parlament, die Fraktionen und die 

Wahlkreisbüros der Abgeordneten" einzuführen. Er 
erkannte dabei die Notwendigkeit, „den Problemen 

von Datenschutz und Datensicherheit Rechnung zu 
tragen” und verlangte bereits vor Beginn des vorge- 
sehenen Modellversuchs die Einrichtung eines unab- 

hängigen Datenschutzgremiums, in dem neben Ver- 
tretern der Fraktionen auch die Verwaltung des Deut- 
schen Bundestages mitwirken sollte. Seitdem wurden 
für PARLAKOM rund 60 Mio. DM ausgegeben und 
die Büros von etwa 240 Abgeordneten mit Arbeits- 
platzcomputern ausgerüstet sowie die sonstigen Vor- 
aussetzungen geschaffen. Dabei handelt es sich 
grundsätzlich um Einzelplatzsysteme, von denen je- 
weils zwei im Bonner Büro und eines im Wahlkreis- 
büro des Abgeordneten eingerichtet sind. Bis zu ei- 
nem echten parlamentarischen Informationssysiem ist 
noch ein weiter Weg: Ein schneller Informationsaus- 
tausch — etwa eine Abfrage des Gesetzgebungs-In- 
formationssystems GESTA vom Wahlkreisbüro aus — 
ist noch nicht möglich und nur wenige Abgeordnete 
haben die Möglichkeit, über das Netz der Deutschen 
Bundespost Recherchen in externen Datenbanken 
durchzuführen, wie z. B. in denen der Europäischen 
Gemeinschaft. 

In einer vom Ältestenrat erbetenen Stellungnahme 
hatte ich die Notwendigkeit eines integrierten Daten- 
schutzkonzeptes betont, das von den rechtlichen und 
organisatorischen Besonderheiten der drei Anwen- 
dungsbereiche — Abgeordneter, Fraktion, Verwal- 
tung — ausgeht und unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Datenschutz und Datensicherheit 
Empfehlungen und Regelungen zum Schutz perso- 
nenbezogener Daten enthält. Ich habe betont, daß es 

dabei auch darauf ankommt, Prinzipien für die Zuläs- 
sigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu entwickeln (vgl. 9. TB S. 13 £.; 10. TB S. 14). 

Dem auf Empfehlungen des Ältestenrates eingerich- 
teten Datenschutzgremium liegen inzwischen von der 
Verwaltung überarbeitete Entwürfe eines „Integrier- 

ten Datenschutz- und Datensicherungskonzeptes für 
den Deutschen Bundestag” (Datenschutzkonzept) 
und von „Empfehlungen an die Mitglieder des Deut- 
schen Bundestages für den Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechniken” vor. 

Insbesondere das „Datenschutzkonzept“ gibt wich- 
tige und praxisorientierte Hinweise, die nach meiner 
Überzeugung gut geeignet sind, die in PARLAKOM 
verarbeiteten personenbezogenen Daten gegen un- 
berechtigte Benutzung zu schützen und ihre Verfüg- 
barkeit zu erhalten, Ich habe es begrüßt, daß auch den 
Abgeordneten und Fraktionen das Führen von Be- 
standsverzeichnissen — sowohl über die Art der ge- 
speicherten personenbezogenen Daten als auch über 
die Hard- und Software — empfohlen wird, wie sie die 

Vorschriften des $ 15 BDSG von den Behörden der 

Bundesverwaltung verlangen. Das „Datenschutzkon- 
zept” berücksichtigt bisher nicht ausreichend die 
rechtliche und organisatorische Unterschiedlichkeit 
der drei Anwendergruppen und geht nicht auf die 
Datenflüsse zwischen diesen Gruppen untereinander 
— z. B. zwischen Abgeordneten und Ausschuß — so-   

wie zwischen ihnen und anderen Stellen ein. Ent- 
scheidender Schwachpunkt ist, daß materielle Fragen 

des Datenschutzes — etwa nach der Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung -- bisher noch keine Berücksichti- 
gung gefunden haben. Ich hatte der Verwaltung des 
Deutschen Bundestages zunächst empfohlen, den 
Entwurf insoweit zu ergänzen. Bei den weiteren Erör- 
terungen wurde allerdings darauf hingewiesen, daß 

weder das geltende BDSG noch der Regierungsent- 
wurf zu seiner Novellierung auf die besonderen Fra- 
gen eingehen, die bei der Verarbeitung personenbe- 
zogener Daten durch den Deutschen Bundestag und 
seine Mitglieder auftreten, z. B. in bezug auf die Kon- 
trolle der Datenverarbeitung. Die Kommission des Äl- 
stestenrates des Deutschen Bundestages für den Ein- 
satz neuer Informations- und Kommunikationstechni- 
ken und -medien hat deshalb den Ältestenrat aufge- 

fordert, sich im Rahmen der Novellierung des BDSG 
um eine sachgerechte Lösung zu bemühen. Es bleibt 
abzuwarten, welches Ergebnis diese Anregung haben 
wird. Davon wird auch abhängen, welchen Inhalt die 
notwendigen Erläuterungen und Hinweise zur Zuläs- 
sigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zu den Pflichten der speichernden Stellen im Rah- 
men von PARLAKOM haben werden. 

Im übrigen teile ich auch die Auffassung der Verwal- 
tung des Deutschen Bundestages, die in den oben 
genannten Entwürfen zum Ausdruck kommt, daß der 

Sicherung der in PARLAKOM verarbeiteten perso- 
nenbezogenen Daten wegen der möglichen Folgen 
bei einer mißbräuchlichen Einsichtnahme oder Ver- 
wendung besondere Bedeutung beizumessen ist. 

Um mir einen Eindruck vom erreichten Sicherheitsni- 
veau zu verschaffen, kontrollierte ich im September 
1989 die von der Verwaltung gemäß $ 6 BDSG getrof- 
fenen organisatorischen und technischen Maßnah- 
men zur Sicherstellung des Datenschutzes bei PAR- 
LAKOM. Dabei beschränkte sich die Kontrolle auf sol- 
che Geräte und Verfahren, die nur von der Verwal- 

tung für eigene Zwecke eingesetzt waren. Mir wurde 
erklärt, dies treffe auf die etwa 90 Geräte im Schu- 
lungszentrum und im Benutzer-Servicezentrum zu, 
die zur Aus- und Weiterbildung sowie zur weiteren 
Betreuung der Anwender im parlamentarischen Be- 
reich betrieben werden. Nach Angaben der Verwal- 
tung werden in diesem Zusammenhang ausschließ- 
lich „Übungsdateien” benutzt; personenbezogene 
Daten existierender natürlicher Personen werden we- 
der gespeichert noch verarbeitet. 

Von der Datenschutzkontrolle ausgenommen waren 
sowohl die von den Abgeordneten selbst benutzten 
Geräte als auch die etwa 30 im organisatorischen Um- 
feld der parlamentarischen Arbeit eingesetzten Ge- 
räte, d. h. im Bereich der Vizepräsidenten und in den 

Sekretariaten von sieben Ausschüssen des Deutschen 
Bundestages. 

Wie oben dargelegt, handelt es sich bei den PARLA- 
KOM-Geräten um Einzelplatzrechner; die Hardware 
kann aus einer Liste von derzeit sieben verschiedenen 
Herstellern ausgesucht werden. Die vorhandene Soft- 
ware erlaubt die Anwendungen 
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— Textverarbeitung, 

— Ablageverwaltung, 

— Adreßverwaltung, 

— Terminkalender, 

— Teletex, 

— Zugang zu eigenen Datenbanken des Deutschen 
Bundestages sowıe 

— für die Abgeordneten, die bereits am Modellver- 
such teilgenommen haben Zugang zu öffentlichen 
Datenbanken sowie zu anderen über das Daten- 
netz der DBP erreichbaren Rechnern. 

Ich habe den Eindruck gewonnen, daß sowohl die 

Grundeinweisung und die Fortbildung als auch die 
Unterstützung der Anwender nach einem sorgfältig 
durchdachten, überzeugenden Konzept erfolgen. Po- 
sitiv hervorzuheben ist, daß bereits im Rahmen eines 

Basiskursus auf Probleme der Datensicherung sowie 
Lösungsmöglichkeiten hingewiesen wird. Es er- 
scheint jedoch unerläßlich, auch auf Aspekte der Er- 
forderlichkeit der Datenverarbeitung einzugehen und 
die entsprechende Unterrichtseinheit insoweit zu er- 
weitern. Für die bereits geschulten Anwender kommt 
die Einrichtung entsprechender Workshops in Frage. 
Begrüßt habe ich, daß eine Reihe von Datensiche- 
rungsforderungen bei den PARLAKOM-Geräten 
schon Berücksichtigung gefunden haben. So besteht 
die Möglichkeit, durch Festlegen eines Paßwortes die 
Adreßverwaltung und die Kommunikationsanwen- 
dungen zu schützen. Auch wurde mir mitgeteilt, daß 
die Adreßdateien verschlüsselt abgespeichert wer- 
den. Dadurch sind dem Anwender mit „normaler“ 
Ausbildung Zugriffe auf die entsprechenden Anwen- 
dungen nur in dem Umfange eröffnet, wie sie ihm der 
Befugte — z. B. der Abgeordnete — gestattet hat. 
Einem Anwender mit weitergehenden Kenntnissen ist 
es jedoch grundsätzlich möglich, sich Zugang zum 
Betriebssystem zu verschaffen und dann die genann- 
ten Schutzmechanismen zu umgehen. Ich habe daher 
der Verwaltung des Deutschen Bundestages empfoh- 
len, zumindest bei der Verarbeitung sensiblerer per- 
sonenbezogener Daten zusätzliche Maßnahmen zum 
Schutz gegen unbefugten Zugriff zu treffen. Solche 
„Sicherheitspakete" werden auf dem Markt von meh- 

reren Herstellern angeboten {s. hierzu 24.2.4 sowie 
11. TB S. 84f.). Damit kann auch ein generelles, hier 
besonders wichtiges Problem der elektronischen Da- 
tenverarbeitung gelöst werden: „Gelöschte Daten 

(Briefe usw.) bleiben in der Regel im Speicher (Platte, 
Diskette) erhalten und grundsätzlich lesbar; lediglich 
der Dateiname wird im „Inhaltsverzeichnis" gelöscht 
und damit das Auffinden erschwert. Einige Sicher- 
heitspakete ermöglichen demgegenüber ein wirkli- 
ches (physikalisches) Löschen und erhöhen auch hier- 
durch die Sicherheit. 

Insgesamt habe ich den Eindruck gewonnen, daß die 
Verwaltung des Deutschen Bundestages in verstärk- 
tem Maße den Problemen des Datenschutzes und der 
Datensicherheit Aufmerksamkeit zugewandt hat. 
Dies kommt u. a. in den erarbeiteten Entwürfen einer 
neuen „Dienstanweisung Datenschutz“ und einer 
„Dienstanweisung zur Überwachung der Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften” zum Ausdruck. 
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Ich gehe davon aus, daß diese Entwürfe demnächst in 
Kraft gesetzt werden. 

3 Innere Verwaltung 

3.1 Melderscht 

Die Bundesregierung hat im Laufe des Berichtsjahres 
den Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Melderechtsrahmengesetzes verabschiedet. Die erste 
Lesung im Bundesrat hat stattgefunden; der Deutsche 
Bundestag hat den Entwurf u. a. an den Innenaus- 
schuß überwiesen. 

Die Bundesregierung hat im Laufe des bisherigen 
Verfahrens nur sehr wenige meiner gegenüber dem 
Bundesminister des Innern gemachten Vorschläge 
und Anregungen zu datenschutzrechtlichen Verbes- 
serungen des Melderechtsrahmengesetzes (siehe 
auch 8. TB S. 10) übernommen. Von diesen Anregun- 
gen, die insbesondere auf Empfehlungen der Landes- 
beauftragten für den Datenschutz zurückgehen — die 
Länder sind bekanntlich für die Durchführung des 
Melderechts verantwortlich — greife ich für den Be- 
rıcht zwei heraus, die für den Bürger von besonderer 

Bedeutung sind: 

— In $ 12 MRRG ist geregelt, welche Wohnung eines 
Einwohners, der mehrere Wohnungen hat, seine 

Hauptwohnung ist; u. a. heißt es in $ 12 Abs. 1 
MRRG: „Der Einwohner hat der Meldebehörde 
mitzuteilen, welche Wohnung seine Hauptwoh- 

nung ist." Dieser Satz soll in dem vorliegenden 
Entwurf gestrichen werden. Statt dessen erweitert 
der Entwurf $ 12 um einen Absatz 4, der den Ein- 

wohner verpflichtet, Angaben zur Feststellung der 
Sachverhalte nach den Absätzen 2 und 3 zu ma- 
chen. Damit würde eine neue Auskunftspflicht der 
Meldepflichtigen gegenüber der Meldebehörde 
begründet. Hiernach könnte die Meldebehörde 
sehr sensible Angaben bei einem Betroffenen er- 
fragen, um Anhaltspunkte und Gründe für die vor- 
wiegende Benutzung einer Wohnung zu erhalten 
{z. B. dauerndes Getrenntleben von der Familie 
oder Entscheidungen über das Personensorge- 
recht). Ich halte die gegenwärtige Regelung für 
ausreichend. Mir sind keine Gründe bekannt ge- 
worden, die eine solche Erweiterung der Aus- 
kunftspflicht gegenüber den Meldebehörden 
rechtfertigen. 

— Im Zusammenhang mit den im Jahre 1989 durch- 
geführten Wahlen, wurde ich von verschiedenen 

Seiten gefragt, welche Möglichkeiten ein Bürger 
hat, sich gegen Wahlwerbung zu schützen, insbe- 
sondere wenn der sogenannten Wahlwerbung 
Kauf- und Abonnementsaufforderungen beigefügt 
sind, die über das hinausgehen, was als eigentliche 
Wahlwerbung — nämlich Darstellung der politi- 
schen Ziele einer Partei — zu verstehen ist. Meine 
Position, die sich auch in den Landesmeldegeset- 
zen von Bayern und Berlin findet, den betroffenen 
Bürgern ein Widerspruchsrecht gegen solche Aus- 
künfte einzuräumen, versteht sich vor folgendem 

Hintergrund: Nach $ 22 Abs. 1 MRRG dürfen die 

Meldebehörden Parteien und Wählergruppen im
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Zusammenhang mit Wahlen zum Deutschen Bun- 
destag oder zum Europäischen Parlament in den 
sechs der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft 
aus dem Melderegister über Vor- und Familienna- 
men, akademische Grade und Anschriften von 

Wahlberechtigten erteilen. Für die Zusammenset- 
zung dieser sogenannten Melderegisterauskunft 
in besonderen Fällen ist das Lebensalter der Be- 
troffenen bestimmend; die Geburtstage der Wahl- 
berechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Nach dieser Vorschrift kann sich kein betroffener 
Bürger einer solchen Wahlwerbung entziehen, 
wenn Wahlen zum Deutschen Bundestag oder zum 
Europäischen Parlament anstehen. Bei der Vielge- 
staltigkeit unserer Parteienlandschaft ıst es den 
Meldebehörden und den Innenministerien der 
Länder kaum möglich, die Einhaltung der Zweck- 
bestimmung dieser Daten zu kontrollieren. Jede 
für eine Wahl zugelassene Partei kann somit — so 
auch die Auffassung des Bundesministers des In- 
nern — von jeglicher Meldebehörde eine Auskunft 
erlangen, die sich auf alle Wahlberechtigten be- 
zieht. Eine im ganzen Bundesgebiet zugelassene 
Partei könnte sich somit beinahe ein komplettes 
Register aller Bundesbürger anlegen. Nach dem 
Melderechtsrahmengesetz und den Landesmelde- 
gesetzen darf sie diese Daten zwar nur für den 
Zweck der Wahlwerbung verwenden. Eine Kon- 
trolle der Einhaltung dieser Zweckbindung kann 
aber außerordentlich schwierig sein, z. B. bei einer 
Partei, die sich nach einer Wahl wieder auflöst. 

Der Bundesminister des Innern hat mir mittler- 
weile signalisiert, daß er sich einer Erweiterung 

des $ 22 Abs. 1 MRRG um ein Widerspruchsrecht 

der Bürger nicht widersetzen würde, wenn eine 
solche Ergänzung des Melderechtsrahmengeset- 
zes in den Beratungen der Ausschüsse des Deut- 
schen Bundestages vorgeschlagen werden sollte. 

Ich werde diese und weitere Überlegungen zur daten- 
schutzrechtlichen Verbesserung des Melderechtsrah- 
mengesetzes in die Ausschußberatungen des Deut- 
schen Bundestages einbringen. 

3.2 ‘ Ausländerzentralregister 

3.2.1 Kontrolle beim Ausländerzentralregister 

Aufgrund der Eingabe eines Bürgers habe ich beim 
Ausländerzentralregister kontrolliert, ob Daten des 
Petenten, der mittlerweile die deutsche Staatsangehö- 
rigkeit erworben hatte, noch im Ausländerzentralregi- 
ster (AZR) gespeichert waren. Dies war nicht der 
Fall. 

Im Zusammenhang hiermit habe ich mich auch mit 
dem Benachrichtigungsverfahren befaßt, in dem das 
AZR zwecks Löschung im Register über die Einbürge- 
rung eines Ausländers unterrichtet wird. Nach 
Nr. 5.21 der Verwaltungsbestimmungen über den 
Verkehr zwischen den Ausländerbehörden und dem 
Bundesverwaltungsamt hat die Ausländerbehörde 
das AZR über den Erwerb der deutschen Staatsange- 
hörigkeit oder der Rechtsstellung als Deutscher im 
Sinne des Artikel 116 Abs. 1 GG zu unterrichten. Um   

die Wirksamkeit des Benachrichtigungsverfahrens 
kontrollieren zu können, habe ich gemeinsam mit 

dem Bundesverwaltungsamt ein zeitlich begrenztes 
Prüfprogramm zur Feststellung von Fällen entwickelt, 
in denen mangels Mitteilung an das AZR die Daten 
eingebürgerter Ausländer dort nicht gelöscht worden 
sind. Die Auswertung hat eine unbefriedigend hohe 
Fehlerquote ergeben. Von den 600 ausgesuchten Ein- 
zelfällen war in 34 Fällen keine Mitteilung an das AZR 
erfolgt. An der Auffassung des Bundesverwaltungs- 
amtes, mit der im Rahmen des neuen AZR vorgesehe- 

nen Datenfernübertragung von den Ausländerbehör- 
den an das AZR lasse sich diese Fehlerrate verringern, 

habe ich Zweifel geäußert. Ich habe vielmehr empfoh- 
len zu prüfen, ob nicht das bislang über zwei Etappen 
führende Informationsverfahren (Meldung der Ein- 
bürgerungsbehörde an die Ausländerbehörde, so- 
dann Mitteilung der Ausländerbehörde an das AZR) 
durch ein einstufiges Verfahren, nämlich der direkten 
Meldung der Einbürgerungsbehörde an das AZR, er- 
setzt werden muß. Zudem halte ich die Mitteilung an 
das AZR für so bedeutsam, daß sie in einer Rechts- 
norm geregelt werden sollte. Eine Äußerung des Bun- 
desministers des Innern zu dieser Problematik liegt 
mir bisher noch nicht vor. 

Ebenfalls durch die Eingabe eines Bürgers bin ich dar- 
auf aufmerksam geworden, daß für eine Auskunft aus 
dem Ausländerzentralregister eine Gebühr von 
10,00 DM erhoben worden war. Dies ist zwar nach der 

Datenschutzgebührenordnung möglich, jedoch hat 
der Bundesminister des Innern den obersten Bundes- 
behörden schon 1979 geraten, bei der Erhebung der 
Gebühren von der Ausnahmeregel des $ 3 der Daten- 
schutzgebührenordnung großzügig Gebrauch zu ma- 
chen. Danach kann auf die Gebühr von 10,00 DM ver- 
zichtet werden, wenn es sich z. B. um eine einfache 

schriftliche Auskunft handelt.In dem mir bekannt ge- 
wordenen Fall habe ich erreicht, daß dem Petenten 
die bereits entrichtete Gebühr erstattet worden ist. 
Insofern begrüße ich auch, daß im Rahmen der Novel- 
lierung des Bundesdatenschutzgesetzes die klare Re- 
gelung vorgesehen wird, daß eine Gebühr für die Aus- 
kunftserteilung von Behörden und sonstigen öffentli- 
chen Stellen an den Betroffenen nicht mehr erhoben 
wird. 

3.2.2 Regierungsentwurf eines Gesetzes über das 
Ausländerzentralregister 

Die Bundesregierung hat im August 1989 den Regie- 
rungsentwurf eines Gesetzes über das Ausländerzen- 
tralregister (AZR-Gesetz, BT-Drucksache 11/5828) 
beschlossen. Ein Vergleich dieses Entwurfs mit dem 
früheren Referentenentwurf, zu dem ich die wichtig- 
sten datenschutzrechtlichen Kritikpunkte in meinem 
Elften Tätigkeitsbericht (S. 16f.) verdeutlicht habe, 
läßt erkennen, daß meine Vorschläge weitgehende 
Berücksichtigung gefunden haben. Unabhängig hier- 
von bleibt es freilich bei der schon in meinen früheren 
Berichten (9. TB S. 15£., 11. TB S. 16f.) getroffenen 
Aussage, daß es ergänzend zu den registerrechtlichen 
Vorschriften auch der Beseitigung von datenschutz- 
rechtlichen Defiziten im Bereich des Ausländerrechts 
bedarf. Dies gilt namentlich für die auch von den Lan- 
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desbeauftragten für den Datenschutz immer wieder 
artikulierten Fragen, welche Ereignisse Einreisebe- 
denken begründen und in welcher Weise AZR-Aus- 
künfte, in denen Einreisebedenken vermerkt sind, 
verwertet werden dürfen. 

Positive Erwähnung verdient, daß der Bundesminister 
des Innern meiner Forderung nach notwendiger Er- 
gänzung des Entwurfs um Regelungen uber die Lö- 
schung gespeicherter Daten durch Einfügung einer 
Vorschrift über „Berichtigung, Löschung und Sper- 
rung von Daten” entgegengekommen ist. Wichtig ist 
dabei besonders die ausdrückliche Klarstellung, daß 
Daten von der Registerbehörde zu löschen sind, wenn 
der Betroffene die deutsche Staatsangehörigkeit er- 
worben hat oder sich nach der Speicherung seiner 
Daten herausstellt, daß er Deutscher im Sinne des 

Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist (vgl. oben 
3.2.1). Desgleichen folgt der Regierungsentwurf mei- 
nen Empfehlungen, zum Zwecke datenschutzrechtli- 
cher Kontrolle wie auch der Berichtigung unrichtiger 
AZR-Auskünfte (z. B. nach Berichtigung eines unrich- 
tig mitgeteilten und gespeicherten Datums durch die 
mitteillende Ausländerbehörde) eine Protokollierung 
von Datenübermittlungen vorzusehen. Die vorgese- 
hene Regelung umfaßt sowohl Auskünfte, die im her- 
kömmlichen Verfahren als auch solche, die automati- 

siert erteilt werden. Positiv ist, daß auf die in meinem 

Elften Tätigkeitsbericht zitierte und kritisierte Rege- 
lung verzichtet wurde, die Aussiedler mit der Vermu- 
tung belastet, Ausländer zu sein, wenn ihr Status nach 

sechs Monaten noch nicht festgestellt ist. 

Die Regelung über Abrufe im automatisierten Verfah- 
ren betrachte ich als einen Kompromiß. Das zweistu- 
fige Konzept enthält einen Maximalkatalog von Be- 
hörden, die zum automatisierten Abrufverfahren zu- 

gelassen werden können, unterwirft in diesem Rah- 
men aber jede einzelne Behörde einem Zulassungs- 
verfahren nach Kriterien, die aufgrund meiner Emp- 
fehlungen in den Entwurf Eingang gefunden haben. 
Voraussetzung für die Einrichtung eines automatisier- 
ten Abrufverfahrens im Einzelfall ist, daß es wegen 
der „Vielzahl der Übermittlungsersuchen“ oder we- 
gen „der besonderen Eilbedürftigkeit unter Berück- 

sichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betrof- 
fehen“ angemessen ist. Außerdem müssen die „zur 
Datensicherung erforderlichen technischen und orga- 
nisatorischen Maßnahmen" ergriffen worden sein. 
Diese Beschränkungen sollten — hierfür enthält der 
Regierungsentwurf eine Verordnungsermächti- 
gung — im Rahmen der in Vorbereitung befindlichen 
Verordnung zur Durchführung des AZR-Gesetzes 
präzisiert werden, um — besonders von Landesbeauf- 

tragten für den Datenschutz geäußerte — Befürchtun- 
gen auszuräumen, von den Möglichkeiten des auto- 
matisierten Abrufs könne in eınem unangemessenen 
und nicht erforderlichen Maße Gebrauch gemacht 
werden. 

Kritik an dem Regierungsentwurf habe ich in bezug 
auf eine Regelung geltend gemacht, die für nicht mit 
grenzpolizeilichen Aufgaben betraute sonstige Poli- 
zeivollzugsbehörden sowie für Behörden der Staats- 
anwaltschaft die Möglichkeit vorsieht, über im Regi- 

ster näher beschriebene Standarddaten des Betroffe- 
nen hinaus die im Register gespeicherten „weiteren 
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Daten“ im automatisierten Verfahren abzurufen ($ 10 
Abs. 2i. V.m. $ 16 des Regierungsentwurfs). Die Re- 
gelung des Entwurfs begegnet deshalb Bedenken, 
weil einerseits $ 10 Abs. 2 davon ausgeht, daß die über 

die Grunddaten hinausgehenden Daten nur dann für 
die in $ 10 Abs. 1 genannten Stellen erforderlich sind, 

wenn die Grunddaten zur Aufgabenerfüllung nicht 
ausreichen, was nur im Einzelfall geprüft werden 
kann. Andererseits unterläge die abrufberechtigte 
Stelle, wenn sie online abrufen kann, allenfalls einer 

nachträglichen Kontrolle. Die Stellungnahme des 
Bundesrates zu $ 10 des Regierungsentwurfs (Nr. 18) 
bringt leider keine Verbesserung, sondern eine daten- 
schutzrechtliche Verschlechterung. Die Übermittlung 
der im Register gespeicherten Daten — also nicht nur 
der Grunddaten — soll danach zur durchgängigen 
Routine der Antwort auf Auskunftsersuchen dieser 
Behörden (und zusätzlich der Gerichte) werden. Ich 
trete für eine gut kontrollierbare differenzierende Lö- 
sung ein, die unter Gesichtspunkten des Datenschut- 
zes wie auch der Praktikabilität den automatisierten 
Abruf auf die Informationen beschränkt, die die ge- 

nannten Behörden tatsächlich in der Regel brau- 
chen. 

3.3 Neuregelung des Ausländerrechts 

Auf die Notwendigkeit, Eingriffe in das informatio- 
nelle Selbstbestimmungsrecht von Ausländern auf 
klarere rechtliche Grundlagen zu stellen und daten- 
schutzrechtliche Defizite nicht nur im Bereich des 
Ausländerzentralregisters, sondern auch im materiel- 
len Ausländerrecht aufzuarbeiten, habe ich schon seit 
Jahren hingewiesen (vgl. 11. TB S. 16f. sowie oben 
3.2.2). Als eine Gelegenheit, nunmehr wesentliche 
Verbesserungen zu erreichen, betrachte ich den Ent- 
wuıf für ein Gesetz zur Neuregelung des Ausländer- 
rechts. Wenn die engen Fristen für eine Äußerung zu 
diesem mir Ende September 1989 zugegangenen Ent- 
wurf auch kaum Möglichkeiten für die notwendige 
Abstimmung mit den Landesbeauftragten für den Da- 
tenschutz ließen, so läßt sich in vorläufiger Bewertung 
doch feststellen, daß die in der ursprünglichen Fas- 

sung des Entwurfs zunächst unzureichenden daten- 
schutzrechtlichen Regelungen aufgrund meiner Stel- 
lungnahmen sowie eines intensiven Dialogs mit dem 
Bundesminister des Innern, in den auch andere Res- 

sorts einbezogen waren, inzwischen deutliche Ver- 
besserungen erfahren haben. 

Besonders zu nennen sind: 

— Das Prinzip, daß personenbezogene Informationen 
in erster Linie beim Betroffenen selbst zu erheben 
sind. 

Der Dialog mit dem Betroffenen soll also den Vor- 
rang vor der Informationsgewinnung bei anderen 
Stellen haben. 

— Vermehrte Transparenz. 

Die Rechte des Betroffenen, über seine personen- 
bezogenen Daten Auskunft zu erhalten und über 
Informationsflüsse an Dritte informiert zu werden, 

sollen verstärkt werden.
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— Deutlichere Zweckbindung. 

Personenbezogene Informationen sollen grund- 
sätzlich nur der Ausführung des vorgesehenen Ge- 
setzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in 
anderen Gesetzen dienen. 

— Verbesserter Schutz besonderer Geheimhaltungs- 
interessen, wie Arztgeheimnis, Sozialgeheimnis, 

Steuergeheimnis etc. 

Das Prinzip, daß bei der Informationsgewinnung 
entsprechende gesetzliche Verwendungsregelun- 
gen zu beachten sind, soll ausdrücklich festgelegt 
werden. Durchbrechungen sollen im überwiegen- 
den Allgemeininteresse nur in sehr engen im Ge- 
setz selbst präzis bestimmten Ausnahmefällen zu- 
lässig sein. 

Inzwischen ist der Gesetzentwurf vom Bundeskabi- 
nett beschlossen und dern Bundesrat zugeleitet wor- 
den. Ich werde die weiteren Beratungen mit Aufmerk- 
samkeit verfolgen. 

3,4 Gesundheitsdaten von Asylbewerbern 

Im Zehnten und Elften Tätigkeitsbericht (S. 15 bzw. 
S. 16) habe ich zu der Frage einer ausreichenden 
Rechtsgrundlage für routinemäßige ärztliche Untersu- 
chungen von Asylbewerbern berichtet. Nach Mittei- 
lung des Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit hat der damit befaßte Ausschuß für 
Seuchenhygiene inzwischen einen Bericht über den 
erforderlichen Umfang von Untersuchungen und ei- 
nen darauf gestützten Vorschlag vorgelegt; der Be- 
richt ist in einem nächsten Schritt von der Arbeitsge- 
meinschaft der Leitenden Medizinalbeamten der Län- 
der zu beraten. 

Nach dem Bericht ist es in der Regel erforderlich, aber 
auch ausreichend, dem Asylbewerber ein Programm 
von Untersuchungen anzubieten, das nur mit Einwil- 
ligung des Betroffenen durchgeführt wird. Das Pro- 
gramm soll Untersuchungen auf übertragbare Krank- 
heiten und — aus fürsorgerischen Gründen — auch 
Untersuchungen hinsichtlich anderer Krankheiten 
enthalten, deren Erkennung grundsätzlich allein im 
Interesse des Asylbewerbers liegt. Routinemäßige 
HIV-Untersuchungen werden entsprechend dem Be- 
schluß der 59. Gesundheitsministerkonferenz vom 
17./18. November 1988 nicht als erforderlich angese- 
hen. Im Hinblick auf die Einwilligung soll der Asylbe- 
werber in geeigneter Form über die Freiwilligkeit so- 
wie über Zweck und Umfang der Untersuchungen 
informiert werden. 

Ergänzend verweist der Bericht darauf, daß im Einzel- 
fall bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen so- 
wohl die Gesundheitsbehörde nach dem Bundesseu- 
chengesetz als auch die Ausländerbehörde auf der 
Grundlage des Asylverfahrensgesetzes verpflich- 
tende Anordnungen zu ärztlichen Untersuchungen 
des Asylbewerbers treffen kann. 

Aus der Sicht des Datenschutzes ist es erfreulich, daß 
der Umfang der ärztlichen Untersuchungen, d.h. der 
Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungs- 
recht des Asylbewerbers, unter dem Gesichtspunkt   

der Erforderlichkeit eingegrenzt wird und die Ent- 
scheidung über die Durchführung dieser Untersu- 
chungen weitgehend bei dem Betroffenen selbst ver- 
bleiben soll. Ich gehe dabei davon aus, daß der Asyl- 
bewerber das jeweils angebotene Untersuchungs- 
programm nicht nur vollständig akzeptieren oder ab- 
lehnen kann, sondern seine Einwilligung auch auf 
Teile des Untersuchungsprogramms beschränken 
darf. Vor seiner Entscheidung ist der Asylbewerber 
ausreichend zu unterrichten und — auch dies emp- 
fiehlt der Bericht — dabei insbesondere darauf hinzu- 
weisen, daß die Ergebnisse der Untersuchungen kei- 
nen Einfluß auf das Asylverfahren haben. 

Soweit der Bericht als Grundlage für die Anordnung 
von zwangsweisen Untersuchungen den $ 20 Abs. 1 
Satz 2 Asyiverfahrensgesetz nennt, verweise ich auf 
meinen Zehnten Tätigkeitsbericht (S. 15), in dem ich 
vorgeschlagen habe, im Hinblick auf das Gebot der 
Normenklarheit präzisere Gesetzesvorschriften für 
etwa erforderliche zwangsweise ärztliche Untersu- 
chungen zu schaffen. 

3,5 Neue Personalausweise und Pässe 

3.5.1 Datenübermittiung an die Bundesdruckerei 

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften 
durch Bundesbehörden im Verfahren der Beantra- 
gung und Herstellung neuer Personalausweise und 
Pässe war für mich auch im zurückliegenden Jahr ein 
wichtiges Thema. Bei einer Kontrolle der Bundes- 
druckerei habe ich erneut (s. 11. TB S. 18) festgestellt, 

daß der Bundesdruckerei Anträge auf Ausstellung 
von Personalausweisen und Pässen zugehen, die oft- 
mals personenbezogene Daten enthalten, die zwar für 
die Ausweisbehörden, nicht aber für die Bundesdruk- 
kerei von Bedeutung sind. Darauf habe ich den Bun- 
desminister des Innern hingewiesen und ihn gebeten, 
in Kontakten mit den Innenverwaltungen der Länder 
für Abhilfe zu sorgen. Bedauerlicherweise hält der 
Minister an seinem Standpunkt fest, es handele sich 
nicht um Datenübermittlungen von Ausweisbehörden 
an die Bundesdruckerei. Die Bundesdruckerei produ- 
ziere die Personalausweise und Reisepässe — so 
drückt er sich aus — nur als „Schreibmaschine“ im 
Auftrag der Personalausweis- und Paßbehörden der 
Länder. Ihre Verantwortung erschöpfe sich in der 
drucktechnischen Qualität des für die zuständigen 
Behörden herzustellenden Ausweispapiers, während 
die Personalausweis- und Paßbehörden als ausstel- 
lende Behörden die alleinige Verantwortung für Rich- 
tigkeit und Vollständigkeit der Ausweisdokumente 
trügen. 

Von einer Datenverarbeitung im Auftrag könnte aber 
— wie ich schon in meinem Elften Tätigkeitsbericht 
(S. 18.) näher aufgeführt habe — nur dann ausgegan- 
gen werden, wenn sich der Auftrag ausschließlich auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten bezöge. 
Nach dem Willen des Gesetzgebers ist der Bundes- 
druckerei die Herstellung der Personalausweise und 
Pässe aber in eigener Verantwortung übertragen wor- 
den. Eine Übermittlung von Daten, die sie zu dieser 
Aufgabenerfüllung nicht benötigt, ist mit dem Grund- 
satz der Erforderlichkeit nicht vereinbar. 
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Diese Auffassung wird auch von den Landesbeauf- 
tragten für den Datenschutz geteilt. Sie haben die 
Innenminister ihrer Länder unterrichtet und entspre- 
chende datenschutzrechtliche Empfehlungen gege- 
ben. Der Bundesminister des Innern sollte — so emp- 
fehle ich — Bemühungen, hier Abhilfe zu schaffen, 

nachdrücklich unterstützen. 

3.5.2 Rückgabe fehlerhafter Ausweise an die 
Bundesdruckerei 

Nach Ziffer 6.7.3 der Allgemeinen Verwaltungsvor- 
schriften zur Durchführung des Paßgesetzes hat die 
Paßbehörde bei fehlerhaft hergestellten Reisepässen 
den Antrag unter Vergabe einer neuen Seriennum- 
mer erneut an die Bundesdruckerei zu senden. Dabei 
sind in dem Antrag die bisherige Seriennummer 
durchzustreichen und der fehlerhafte Reisepaß beizu- 
fügen. Die Paßbehörde hat den fehlerhaften Reisepaß 
zuvor durch Abschneiden der linken unteren Ecke 
ungültig zu machen. Stellt die Bundesdruckerei fest, 

daß dies nicht geschehen ist, macht sie den Reisepaß 
unverzüglich nach Eingang ungültig. Die fehlerhaften 
und ungültigen Reisepässe werden von der Bundes- 
druckerei vernichtet. Über die Vernichtung ist eine 
Niederschrift anzufertigen. Zweck dieser unter mei- 
ner Mitwirkung geschaffenen Vorschrift ist sicherzu- 
stellen, daß zu einer Person nur ein gültiger Reisepaß 
besteht und kein falsches aber äußerlich korrektes 
Personaldokument in Umlauf kommt. 

Im Rahmen der Kontrolle bei der Bundesdruckerei 
habe ich festgestellt, daß die Paßbehörden in zuneh- 

mendem Maße diese Vorschrift nicht beachten und 
den fehlerhaften Ausweis nicht an die Bundesdrucke- 
rei zurückgeben. Die Bundesdruckerei hat, um Nach- 
teile für den Bürger zu vermeiden, zwar neue Reise- 
pässe hergestellt und der Paßbehörde ausgeliefert, 
intern aber die fehlende Rückgabe dokumentiert. 

Ich habe den BMI gebeten, in Kontakten mit den 
Innenressorts der Länder auf die Einhaltung der ge- 
nannten Vorkehrungen zur Gewährleistung der da- 
tenschutzrechtlichen Prinzipien des Paßgesetzes hin- 
zuwirken. Darüber hinaus habe ich ihn darauf hinge- 
wiesen, daß sich die Problematik nicht nur in bezug 
auf Reisepässe, sondern auch in Bezug auf Personal- 
ausweise stellt, Gleichzeitig habe ich die Landesbe- 
auftragten für den Datenschutz auf diese Problematik 
aufmerksam gemacht. 

Der Bundesminister des Innern ist meiner Empfeh- 
lung erfreulicherweise gefolgt und hat die Innenmini- 
ster/-senatoren der Länder darauf hingewiesen, daß 
im Interesse eines lückenlosen Nachweises über den 
Verbleib aller in der Bundesdruckerei hergestellten 
Pässe und Personalausweise die Einhaltung dieser 
Regelungen unverzichtbar ist. Nach meinem bisheri- 
gen Kenntnisstand ist aber im Verhalten der Personal- 
ausweis- und Paßbehörden bislang keine Änderung 
eingetreten. Falls die Bemühungen auch der Landes- 
beauftragten für den Datenschutz nicht zu einer Ver- 
besserung führen, wird zu erwägen sein, der Bundes- 
druckerei zu empfehlen, die Auslieferung des Zweit- 

dokuments jeweils auszusetzen, bis ihr — den Ver- 
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waltungsvorschnften gemäß — das fehlerhafte Erst- 
dokument zugegangen ist. 

3.6 Zivildienst 

3.6.1 Aufbewahrung von Anerkennungsunterlagen 

Über Probleme der Aufbewahrung von Anerken- 
nungsunterlagen der anerkannten Kriegsdienstver- 
weigerer habe ich bereits mehrfach, zuletzt im Elften 
Tätigkeitsbericht (S. 19), berichtet. 

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Kriegs- 
dienstverweigerungs-Neuordnungsgesetzes hat der 
Gesetzgeber nunmehr erfreulicherweise durch Er- 
gänzung des $ 2 des Kriegsdienstverweigerungsge- 
setzes eine gesetzliche Regelung über die Vernich- 
tung der Akten des Anerkennungsverfahrens getrof- 
fen. Danach werden diese Akten, die die besonders 
schutzwürdigen Daten über die Gewissensentschei- 
dung des Betroffenen enthalten, mit Ausnahme des 
Anerkennungsbescheides spätestens sechs Monate 
nach Ableistung des Zivildienstes vernichtet. In den 
Fällen, in denen ein anerkannter Kriegsdienstverwei- 

gerer nicht zum Zivildienst herangezogen wird, wer- 
den die Akten über die Anerkennungsverfahren nach 
Ablauf des Jahres, in dem er das 32. Lebensjahr voll- 
endet hat, vernichtet. 

Auch für diejenigen Kriegsdienstverweigerer, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Regelung ihren Zivildienst 
abgeleistet haben, sieht das Gesetz Regelungen vor: 
Deren Akten über das Anerkennungsverfahren wer- 
den innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes vernichtet. 

Der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit hat mich wissen lassen, das Bundesamt 
für den Zivildienst werde in Kürze in das Vernich- 
tungsverfahren — über den gesetzlich vorgeschriebe- 
nen Umfang hinaus — auch die Aktenvorgänge ein- 
beziehen, die von den Kreiswehrersatzämtern über- 

sandt worden sind (z. B. Unterlagen über das Muste- 
rungsverfahren), also zeitlich vor dem Beginn des Zi- 
vildienstes legen. 

3.6.2 Arbeitsberichte von Zivildienstleistenden 

In meinem Elften Tätigkeitsbericht (S. 19) habe ich 
empfohlen, die für Zivildienstleistende in der Indivi- 
duellen Schwerstbehindertenbetreuung entwickelten 
Grundsätze auch für Kriegsdienstverweigerer bei den 
Mobilen Sozialen Hilfsdiensten zu übernehmen. 
Diese Prinzipien stellen sicher, daß im Interesse des 

Schutzes der Privatsphäre der Betreuten die Zivil- 
dienstleistenden keine Angaben über die Art der ein- 
zelnen Betreuungsleistungen, sondern nur über den 
benötigten Zeitaufwand zu machen haben. Der Bun- 
desminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesund- 

heit hat mir mitgeteilt mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege sei vereinbart worden, daß 
neben den in den Einsatzstellen geführten Wochen- 
dienstplänen über den Einsatz der Zivildienstleisten- 
den im Mobilen Sozialen Hilfsdienst Aufzeichnungen
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über die Art der von ihnen bei den Betreuten geleiste- 

ten Verrichtungen nicht erfolgen. Ich begrüße diese 
Entscheidung. 

3.7 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

In meinem Elften Tätigkeitsbericht (S. 18f.) habe ich 
über Ergebnisse einer datenschutzrechtlichen Kon- 
trolie bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
berichtet. Der Bundesminister des Innern hat mich 
inzwischen über die aufgrund meiner Empfehlungen 
eingeleiteten oder bereits durchgeführten Maßnah- 
men informiert. Besonders zu erwähnen sind folgende 
Punkte: 

Inzwischen ist ein Grobkonzept für IT-Einsatzmög- 
lichkeiten im nachgeordneten Bereich des THW erar- 
beitet worden. Dieses Konzept enthält auch erste Vor- 
schläge zum „Sicherungs- und Datenschutzkonzept” 
sowie Hinweise zur wirtschaftlich sinnvollen Integra- 
tion bereits vorhandener Hard- und Softwareausstat- 
tung. Im Jahr 1990 ist als zweiter Schritt die Erstellung 
des Feinkonzepts vorgesehen. Darin soll auch der zur 
Lehrgangsbeschickung erforderliche Datenumfang, 
den ich in meinem Elften Tätigkeitsbericht angespro- 
chen habe, untersucht werden. 

Im Rahmen von Lehrgängen sind die Hauptsachge- 
bietsleiter der Verwaltung der Landesverbände sowie 
die Geschäftsführer mit den Anforderungen des Bun- 
desdatenschutzgesetzes vertraut gemacht worden. 
Auch dies entspricht einer meiner Empfehlungen. 

Erfreulich ist auch, daß — meinen Vorschlägen fol- 
gend —, die Helfer nunmehr bei der Abgabe ihrer 
Verpflichtungserklärung über ihre Einsichtsrechte in 
ihre jeweilige beim THW geführte Helferakte infor- 
miert werden. 

Auch in rechtlicher Hinsicht sind Fortschritte zu ver- 
zeichnen: Im Rahmen der Vorbereitung des THW- 
Helferrechtsgesetzes habe ich erreicht, daß Regelun- 
gen über die Erhebung, Verwendung und Zweckbin- 
dung der personenbezogenen Daten der Helfer in das 
Gesetz aufgenommen worden sind. 

x 

4 Rechtswesen 

4.1 Strafprozeßordnung 

Bemühungen des Bundesministers der Justiz um die 
Schaffung von den Anforderungen des Bundesverfas- 
sungsgerichts genügenden Vorschriften für den Um- 
gang mit personenbezogenen Daten im Strafverfah- 
ren bildeten auch im Berichtsjahr einen Schwerpunkt 
im Rahmen meiner Beratungsaufgaben bei Rechtset- 
zungsvorhaben (vgl. 9. TBS. 19£., 10. TBS. 22, 11. TB 
S. 20). Zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Strafverfahrensrechts 
— Strafverfahrensänderungsgesetz 1988 — hat die 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 
und der Länder die wesentlichen Kritikpunkte in einer 
Entschließung deutlich gemacht, die als Anlage 3 zu 
diesem Bericht abgedruckt ist. Darüber hinaus habe 
ich dem Bundesminister der Justiz — der Ankündi-   

gung in meinem Elften Tätigkeitsbericht entspre- 
chend — zur Konkretisierung und Vertiefung meiner 
Vorstellungen eine eingehende Stellungnahme zuge- 
hen lassen. 

Nach im April 1989 durchgeführten Erörterungen mit 
Vertretern von Justiz- und Innenressorts der Länder, 

an denen auch ich beteiligt war, hat mir der Bundes- 

minister der Justiz im Juni 1989 den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Strafver- 
fahrensrechts -— Strafverfahrensänderungsgesetz 
1989 — zugesandt, der gleichzeitig den Bundesres- 
sorts zur Vorabstimmung und Vorbereitung eines Ka- 
binettbeschlusses zugegangen ist. Dieser Entwurf 
folgt — unbeschadet einer Reihe von Einzelpunkten, 
zu denen ich schriftliche Stellungnahmen abgegeben 
habe — nach meiner Einschätzung im wesentlichen 
den Vorentwürfen. Die zentrale Frage ist nach wie 
vor, wie angesichts zunehmend komplexerer Fahn- 
dungsmethoden und wachsender Mittel und Möglich- 
keiten der modernen Datenverarbeitung ein ange- 
messener Ausgleich zwischen den Interessen an voll- 

ständiger Straftatenermittlung und Durchsetzung des 
staatlichen Strafanspruchs einerseits sowie dem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung andererseits 
gefunden werden kann. Das Problem stellt sich in 
besonderem Maße dort, wo durch die Datenverarbei- 

tung in Rechte Dritter eingegriffen wird, die weder 
Beschuldigte noch Verdächtigte des Strafverfahrens 
sind. In einer Reihe von Punkten besteht der Eindruck, 

daß der Entwurf nachzuvollziehen sucht, was die Pra- 

xis in den vergangenen Jahren an neuen Instrumen- 
ten entwickelt hat. Dabei bedarf die Frage nach den 
bereits erkennbaren oder mit einiger Sicherheit zu 
erwartenden Erfolgen der Anwendung dieser Instru- 
mente — und damit nach deren Erforderlichkeit im 
überwiegenden Allgemeininteresse — noch vertiefter 
Prüfung. Ansätze für die notwendige Flurbereinigung 
im Bereich der polizeilichen und staatsanwaltschaftli- 
chen Dateien sollten nicht durch eine Konzeption des 
Nebeneinanders und damit der Verdoppelung oder 
Vervielfachung der Speicherung von sensiblen Daten 
im Bereich der Strafrechtspflege zunichte gemacht 
werden. 

Angesichts von in der Öffentlichen Diskussion erkenn- 
baren Widerständen verschiedener Seiten gegen den 
Entwurf möchte ich — unbeschadet eines auch von 
mir gesehenen weiteren Diskussionsbedarfs — die 
dringende Notwendigkeit der Schaffung geeigneter 
gesetzlicher Regelungen erneut betonen. Bürger wie 
Strafverfolgungsbehörden benötigen möglichst bald 
Klarheit über die bei der Strafverfolgung zulässigen 
Verfahren und Methoden. 

42 Zivilprozeßordnung 

4.2.1 Mehrzahl von Drittschuldnern 

In meinem Zehnten Tätigkeitsbericht {S. 23f.) habe 

ich über die datenschutzrechtliche Problematik be- 
richtet, die entsteht, wenn Pfändungs- und Überwei- 
sungsbeschlüsse gleichzeitig an mehrere Drittschuld- 
ner gerichtet sind. Durch die gemeinsame Nennung in 
einem Beschluß erfahren z. B. der Kunde eines Liefe- 
ranten oder der Patient eines Arztes davon, daß For- 
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derungen auch gegen die anderen in dem Beschluß 
genannten Personen (Drittschuldner) bestehen, ohne 

daß dies von der Sache her erforderlich ist. Meine Dis- 
kussion hierzu mit dem Bundesminister der Justiz 
dauert noch an. In ihrer Stellungnahme zu dieser auch 
in meinem Elften Tätigkeitsbericht (S. 21) angespro- 
chenen Thematik teilt die Bundesregierung mit, sie 
werde bei der Überarbeitung des Zwangsvollstrek- 
kungsrechts in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern 
von Landesjustizverwaltungen unter Beteiligung des 
Bundesministers der Justiz „datenschutzfeste gesetz- 
liche Regelungen“ über Pfändungs- und Überwei- 
sungsbeschlüsse bei einer Mehrzahl von Drittschuld- 
nern zur Erörterung stellen. Sie führt ergänzend aus, 
die Landesjustizverwaltungen befürworteten eine 
„datenschutzfeste Festschreibung der bisher geübten 
Praxis”. 

Die bisher geübte Praxis ist mit $ 829 ZPO nicht ver- 

einbar; dieser spricht klar und eindeutig von „dem 
Drittschuldner”. Eine Aufnahme einer Mehrzahl von 
Drittschuldnern in einen Pfändungs- und Überwei- 
sungsbeschluß ist daher von dieser Vorschrift nicht 
gedeckt. Nur ein solches Verständnis des $ 829 ZPO 
entspricht den Anforderungen des Volkszählungsur- 
teils. Die durch das gegenwärtige Verfahren bedingte 
Unterrichtung der Drittschuldner über andere Dritt- 
schuldner und ihre Beziehungen zum Schuldner ent- 
hält jeweils einen empfindlichen Eingriff in das infor- 
mationelle Selbstbestimmungsrecht der anderen 
Drittschuldner. Ich habe dem Bundesminister der Ju- 
stiz daher dringend empfohlen, auf eine Änderung 
der derzeitigen Praxis hinzuwirken und im Falle einer 
Novellierung der Zivilprozeßordnung die Unzulässig- 
keit des bisher geübten Verfahrens im Gesetz zu ver- 
deutlichen und nicht, wie die Stellungnahme der Bun- 
desregierung erwarten läßt, die bisherige auch verfas- 
sungsrechtlich bedenkliche Praxis zu bestätigen, Eine 
Reaktion des Bundesministers der Justiz hierzu liegt 
mir noch nicht vor. 

4.2.2 Befugnisse der Gerichtsvollzieher 

Von dem Regierungsentwurf eines Rechtspflege-Ver- 
einfachungsgesetzes habe ich erst durch Drucksa- 
chen des Bundesrates und des Bundestages Kenntnis 
erhalten. Da der Entwurf Regelungen enthält, die das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht berühren, 
bedauere ich im Hinblick auf mein Beratungsrecht 
nach $ 19 Abs. 1 Satz 1 BDSG, nicht schon früher 

beteiligt worden zu sein. 

Dies gilt namentlich für die vorgesehene Ergänzung 
der Zivilprozeßordnung durch einen neuen $ 806 a (in 
der Fassung der BT-Drucksache 11/3621). Hiernach 
hat bei erfolglosen Pfändungsversuchen der Gerichts- 
vollzieher u. a. Kenntnisse von Geldforderungen des 
Schuldners, die er „anläßlich der Zwangsvollstrek- 
kung durch Befragung des Schuldners” erhalten hat, 
dem Gläubiger mitzuteilen. Die vorliegende Fassung 
unterstellt ein Recht des Gerichtsvollziehers, den 
Schuldner nach Geldforderungen gegen Dritte zu be- 
fragen und regelt die Verwendung dieser Information. 
Die Befugnis selbst wird nach meinem Verständnis 
durch diese Vorschrift nicht geschaffen. Die Entwurfs- 
begründung deutet mit dem Hinweis, „in der Praxis” 
werde der Schuldner „in diesen Fällen vom Gerichts- 
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vollzieher.... gefragt“ darauf hin, daß eine besondere 
Befugnisnorm nicht besteht. Offen bleibt auch, ob der 
angestrebten Möglichkeit zu fragen, eine Pflicht des 
Schuldners zu antworten entsprechen soll. Dem Bun- 
desminister der Justiz habe ich empfohlen, sich in den 
weiteren parlamentarischen Beratungen dafür einzu- 
setzen, die Ermittlungsbefugnisse des Gerichtsvoll- 
ziehers normenklar zu regeln. Die Gegenäußerung 
der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundes- 
rates zu dieser Vorschrift läßt mich davon ausgehen, 
daß jedenfalls in dieser Zielsetzung Einvernehmen 
besteht. Darüber hinaus halte ich an meiner Empfeh- 
lung fest, daß die Gesetzesvorschrift erkennen lassen 
sollte, ob neben dem Fragerecht des Gerichtsvollzie- 
hers eine Antwortpflicht des Gefragten bestehen soll. 
Zwischenzeitlich geführten Gesprächen mit dem Bun- 
desminister der Justiz habe ich entnommen, daß in 
Abstimmung mit anderen Ressorts ein neuer Formu- 
lierungsvorschlag zur Fassung des $ 806a ZPO erar- 
beitet wird, der mir bei Redaktionsschluß des Tätig- 

keitsberichts noch nicht vorlag. 

4.2.3 Befugnisse gerichtlicher Sachverständiger 

Als einen weiteren Problembereich, in dem es einer 

dringenden Überarbeitung und Ergänzung zivilpro- 
zessualer Vorschriften bedarf, habe ich bereits in mei- 
nem Eiften Tätigkeitsbericht (S. 21f.) die Befugnisse 
von gerichtlichen Sachverständigen zur Feststellung 
der Identität zu untersuchender Personen angespro- 
chen. Der Bundesminister der Justiz hat diese Thema- 
tik zwischenzeitlich mit den Landesjustizverwaltun- 
gen erörtert. Diese halten — so hat er mich unterrich- 
tet — im Hinblick auf die Tragweite der im Abstam- 
mungsprozeß zu treffenden Entscheidungen zur Ab- 
wehr und Aufklärung von Täuschungsversuchen ein 
Lichtbild der untersuchten Person zum Zwecke der 
sicheren Identifizierung für unerläßlich. Nach mei- 
nem Verständnis ist die Frage offen, ob dieses Kon- 
zept mit der Aufgabe der bisherigen Praxis der Finger- 
oder Fußabdrücke zur Identitätssicherung zu verbin- 
den ist, oder ob etwa insoweit eine kumulative Iden- 

titätssicherung, wie sie der Bundesminister der Justiz 

ins Auge gefaßt hat, erforderlich ist. Er führt zu dieser 
Problematik aus, sich allein auf ein Lichtbild zu stüt- 
zen, „dürfte Schwierigkeiten bereiten, zumal in der 
Praxis fast ausschließlich Sofortbildkameras Verwen- 
dung finden, bei denen eine zufriedenstellende Bild- 
qualität nicht stets gewährleistet ist.” Wenn das zu- 
trifft, stellt sich die Frage, ob ein solches Lichtbild für 

das angestrebte Ziel der Identitätssicherung über- 
haupt geeignet ist. 

Das Vorhaben des Bundesministers der Justiz, für den 
Abstammungsprozeß durch Ergänzung des $ 372a 
ZPO eine ausdrückliche Regelung für die gutachterli- 
chen Befugnisse zur Prüfung und Sicherung der Iden- 
tität der zu untersuchenden Person zu schaffen, folgt 

im Ansatz meinen Empfehlungen. Dabei reicht es 
aber nicht aus, eine Pflicht der zu untersuchenden 

Person vorzusehen, „die erforderlichen Maßnahmen 
einschließlich der Aufnahme von Finger- oder Fußab- 
drücken zu dulden”. Gerade die vom Bundesminister 
der Justiz wiedergegebene Erörterung mit den Lan-
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desjustizverwaltungen über die Erforderlichkeit und 
Eignung der Mittel zeigt, daß die Wahl der „erforder- 

lichen Maßnahmen* nicht der Rechtsanwendung in 
der Praxis, insbesondere nicht dem einzelnen Gutach- 
ter, überlassen bleiben darf. Aufnahme und Entge- 

gennahme eines Lichtbildes durch eine staatliche 
Stelle gegen den Willen des Betroffenen sind Eingriffe 
in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, 
für die eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage be- 
stehen muß, Dies gilt erst recht dann, wenn nicht eine 

staatliche Stelle, sondern ein Gutachter die Maßnah- 

men aufgrund eines gerichtlichen Auftrages durch- 
führen soll. 

Nach wie vor gilt auch meine Empfehlung, den be- 
handelten Fragen nicht nur in bezug auf die Zivilpro- 
zeßordnung, sondern auch in bezug auf andere Ver- 
fahrensordnungen nachzugehen (vgl. 11. TB S. 22). 
Der Bundesminister der Justiz hat ausgeführt, im 
Strafverfahren seien die Verpflichtungen des Be- 
schuldigten und Dritter zur Duldung von Maßnahmen 
der Identitätsfeststellung „ausdrücklich nur in allge- 

meiner Form geregelt“. Er verweist hierzu auf $$ 81b 

1. Alternative und 163b StPO. Ich vermag hierin keine 
normenklaren Regelungen der Befugnisse von Sach- 
verständigen zu sehen, zur Identitätssicherung bei der 
Erstellung von Blutgruppengutachten Lichtbilder und 
Fingerabdrücke aufzunehmen. 

Einer Erörterung des Rechtspflege-Vereinfachungs- 
gesetzes ($ 407a Abs. 4i. d. F. der vorgesehenen Ein- 
fügung in die ZPO, BT-Drucksache 11/3621) mit dem 
Bundesminisster der Justiz habe ich entnommen, daß 
Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten 
(Protokollbücher mit Befunden, Durchschriften der 
Gutachten und der Niederschriften) beim Gutachter 
nach Erstattung des Gutachtens nicht schon im Rah- 
men dieses Gesetzes bestimmt werden sollen. Soweit 
der Bundesminister der Justiz dabei auf vergleichbare 
Fragen der Aufbewahrung von Krankenunterlagen 
durch Ärzte hingewiesen hat, sehe ich eine Besonder- 
heit der vorliegenden Problematik darin, daß den Be- 

fugnissen zum Zwangseingriff, mit denen gerichtliche 
Gutachter ausgestattet sind, nicht lediglich eine pri- 
vatrechtliche, sondern eine gerichtsverfahrensrechtli- 

che Verantwortung für den Schutz der erhobenen Da- 
ten entsprechen muß, weil der Gutachter „Hilfsor- 
gan“ des Richters ist. Zu bedenken ist auch, daß die in 
den Berufsordnungen für Ärzte festgelegten Aufbe- 
wahrungsfristen für Patientenunterlagen sich nur an 
behandelnde Ärzte richten und daß in dem hier frag- 
lichen Bereich auch Nicht-Mediziner (z. B. Molekular- 
biologen) als Gutachter tätig werden. Auch sollte der 
Frage nachgegangen werden, ob dem Gericht über- 
gebene Unterlagen (Gutachten) nicht eine hinrei- 
chende Grundlage bilden sollten, um den Gutachter 

gegen spätere ungerechtfertigte Ansprüche (Regreß- 
ansprüche) zu schützen. Wissenschaftlichen und ur- 
heberrechtlichen Interessen des Gutachters an der 
Bewahrung von gutachterlichen Erhebungen kann 
auch bei weitgehender Anonymisierung der verblei- 
benden Unterlagen Rechnung getragen werden. 

Ich halte eine Regelung der Aufbewahrungsfristen 
beim Gutachter nach Erstattung des Gutachtens im 
Gesetz selbst für geboten.   

4.2.4 Ehescheidungsverbundurteile 

Als einen weiteren Bereich der Zivilprozeßordnung, 
der datenschutzrechtlicher Überprüfung bedarf, habe 
ich bereits in meinem Elften Tätigkeitsbericht (S. 21) 
die sogenannten Ehescheidungsverbundurteile ge- 
nannt, in denen neben dem Ausspruch der Scheidung 
z.B. — als Folgesachen — gleichzeitig über den Um- 

gang eines Elternteils mit dem ehelichen Kind oder 
über die Zahlung eines Zugewinnausgleichs entschie- 
den wird. In der Diskussion mit dem Bundesminister 
der Justiz sind zwei zu unterscheidende Fragenkreise 
deutlich geworden: 

a} Vorlage von Ehescheidungsverbundurteilen bei 
verschiedenen nicht am Verfahren beteiligten Drit- 
ten, z. B. bei Behörden wie der Meldebehörde, dem 

Standesamt (bei Wiederheirat), dem Finanzamt 
oder beim Arbeitgeber. 

Hier kann sich der Bürger angesichts der Zusam- 
menfassung mehrerer Entscheidungen und der da- 
zugehörigen Gründe in einem Urteil nicht selten 
gezwungen sehen, entgegen seinem Willen dieses 
gesamte Urteil vorzulegen, obwohl es im Einzelfall 
z.B. nur auf den Ausspruch über die Ehescheidung 
ankommt. 

b) Übergabe von Ehescheidungsverbundurteilen an 
den Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Zwangs- 
vollstreckung wegen darin enthaltener vermö- 
gensrechtlicher Entscheidungen (z. B. Unterhalt, 
Zugewinnausgleich). 

Dabei ist davon auszugehen, daß der Gerichtsvoll- 
zieher keine Kenntnis über in dem Urteil enthal- 
tene andere Entscheidungen — wie z. B. über das 
Sorgerecht für ein eheliches Kind — benötigt. 

In der noch andauernden Diskussion, in die ich auch 
die Landesbeauftragten für den Datenschutz einbezo- 
gen habe, beginnt sich eine Lösung — zunächst jeden- 
falls für die erstgenannte Fallgruppe — abzuzeichnen, 
über die ich in meinem nächsten Tätigkeitsbericht 
hoffe berichten zu können. 

4.3 Zentrales Handelsregister 

In meinem Elften Tätigkeitsbericht (S. 22) habe ich 
Bedenken gegen die Zulässigkeit eines privaten zen- 
tralen Handelsregisters erhoben und dargelegt, daß 
$ 9 des Handelsgesetzbuches (HGB), auf den sich der 
das Vorhaben betreibende Wirtschaftsinformations- 
dienst beruft, hierfür nicht als Rechtsgrundlage heran- 
gezogen werden kann. 

Im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens gegen die 
Zurückweisung des Antrags des Wirtschaftsinforma- 
tionsdienstes, ihm die Mikroverfilmung und elektroni- 
sche Speicherung der Eintragungen des Handelsregi- 
sters zu gestatten, lag die Sache inzwischen dem Bun- 
desgerichtshof zur Entscheidung vor. Dieser hatin sei- 
nem Beschluß vom 12. Juli 1989 (NJW 1989 S. 2818f.) 
entschieden, daß $ 9 HGB kein Recht auf Gestattung 

der Mikroverfilmung des gesamten Bestandes des 
Handelsregisters gibt, um sie als eine Dateiin Konkur- 
renz zum Handelsregister gewerblich zu verwerten. 
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Diese Entscheidung bestätigt meine Auffassung. Dies 
gilt namentlich auch für die Gründe des Beschlusses, 
in denen dargelegt wird, der Wirtschaftsinformations- 
dienst begehre „etwas wesensmäßig anderes" als 
„Einsicht“ in das Handelsregister; sein Anliegen gehe 

„über eine Einsicht in das Regıster weit hinaus” und 
werde „vom Recht auf Einsicht in $9 Abs. 1HGBnicht 

gedeckt“. 

Der Bundesgerichtshof führt in seinem Beschluß wei- 
terhin aus, daß sich anderes auch nicht aus der — von 

mir im Elften Tätigkeitsbencht ebenfalls angespro- 
chenen — Richtlinie des Rates der Europäischen Ge- 
meinschaften (Amtsblatt der EG vom 14. März 1968 
Nr. L 65 Seite 8ff.) ergebe, wonach vollständige oder 
auszugsweise Abschriften der in einem Handels- oder 
Gesellschaftsregister verzeichneten oder hinterlegten 
Urkunden oder Angaben auf schriftliches Verlangen 
zuzusenden sind. Demgemäß sah der Bundesgerichts- 
hof entgegen dem Antrag des Wirtschaftsinforma- 
tionsdienstes davon ab, die Sache dem Europäischen 

Gerichtshof vorzulegen. Ich vermag in der genannten 
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaf- 
ten ebenfalls keine Rechtsgrundlage für das Anliegen 
des Wirtschaftsinformationsdienstes zu erkennen, 
Derzeit wird die Angelegenheit nach einer Schriftli- 
chen Anfrage einer Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments zwischen der Kommission der Europäi- 
schen Gemeinschaften und der Bundesregierung er- 
örtert. Ich hoffe, daß es bei der getroffenen Entschei- 
dung bleibt. 

4.4 Verwaltungsgerichtsordnung 

Zunehmend wird deutlich, daß nicht nur die Strafpro- 

zeßordnung und dıe Zivilprozeßordnung der Verbes- 
serung unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunk- 
ten bedürfen, sondern daß es auch Lücken und Unzu- 

länglichkeiten in anderen Verfahrensordnungen gibt, 
die zu einer gesetzgeberischen Überprüfung Anlaß 
geben: 

Eine Petentin, die in einem Verwaltungsrechtsstreit 

gegen ein öffentliches Vorhaben zu klagen beabsich- 
tigte, hat mir ihre Befürchtungen mitgeteilt, daß per- 
sönliche — ınsbesondere gesundheitliche — Gründe, 

die sie zur Begründung der Klagebefugnis vorzutra- 
gen hätte, einer größeren Zahl von weiteren Klägern 
zugänglich würden. Die Petentin ging hierbei offen- 
sichtlich von der Wahrscheinlichkeit eines Verbundes 
von „Verfahren über den gleichen Gegenstand“ im 
Sinne des $ 93 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
sowie von dem Akteneinsichtsrecht der Beteiligten 
— bzw. Recht, sich Ausfertigungen erteilen zu las- 
sen — nach $ 100 Abs. 1 und 2 VwGO aus. 

Die Verfolgung eines gleichen oder ähnlichen Anlie- 
gens durch eine Vielzahl von Klägern erfordert sicher 
nicht, daß jeder Kläger von jedem anderen Kläger 
erfährt, welche persönlichen und insbesondere ge- 

sundheitlichen Gründe die jeweilige Klagebefugnis 
ergeben könnten. 

Der Bundesminister der Justiz, den ich zu dieser Pro- 
blematik um Stellungnahme gebeten habe, hat Zwei- 

fel geäußert, ob überhaupt eıne Verbindung der Ver- 
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fahren nach $ 93 VwGO in Betracht komme, wenn es 

um „die verschiedensten Gesundheitsschäden” ver- 

schiedener Bürger geht. Eine Auslegung auch des 
$ 100 Abs. 1 und 2 VwGO „im Lichte des Volkszäh- 
lungsurteils des Bundesverfassungsgerichts® dürfte 
entgegenstehen, daß jeder Kläger von einem anderen 
Kläger die Begründung der Klagebefugnis erfahre. 
Außerdem biete sıch an, den Rechtsgedanken des $ 99 

Abs. 1 Satz 2 VwGO heranzuziehen. Danach kann 
eine Behörde die Vorlage von Urkunden und Akten 
und die Erteilung der Auskunft gegenüber einem Ver- 
waltungsgericht u. a. dann verweigern, „wenn die 
Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach 
geheimgehalten werden müssen”. Namentlich bei 
beamtenrechtlichen Konkurrentenklagen und gewer- 
berechtlichen Streitigkeiten mit Konkurrentenbeteili- 
gung hätten es die Verwaltungsgerichte — so führt 
der Bundesminister der Justiz aus — durch eine re- 
striktive Akteneinsichtspraxis verstanden, die beson- 
ders schützenswerten Personal- und Betriebsdaten 
auch anderen Prozeßbeteiligten gegenüber geheim- 
zuhalten. 

Ich begrüße die Zielrichtung der Überlegungen des 
Bundesministers der Justiz, auch im verwaltungsge- 
richtlichen Verfahren einer Beeinträchtigung schutz- 
würdiger Belange der Betroffenen in angemessener 
Weise entgegenzuwirken. Die genannten Gesichts- 
punkte mögen hierfür übergangsweise eine gewisse 
Orientierung bieten; auf Dauer halte ich aber eine 
normenklare Regelung für unerläßlich. Dies gilt um so 
mehr, als der zitierte $ 99 VwGO eine Vorschrift zum 
Schutze öffentlicher Interessen ist, als Gegenstück 
eine Vorschrift zum Schutze des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts des einzelnen Bürgers aber 
fehlt. Einen erfreulichen Ansatz sehe ich in der Mittei- 
lung des Bundesministers der Justiz, daß in seinem 

Hause für die Bereiche der Zivilprozeßordnung, der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), der Verwaltungs- 
gerichtsordnung und der Finanzgerichtsordnung ge- 
prüft werde, ob und inwieweit das Akteneinsichts- 
recht einer Überarbeitung bedarf. Ich hoffe, daß mit 
dieser Überprüfung bald auch eine breitere Diskus- 
sionsbasis für mein Anliegen geschaffen wird. 

4.5 Anwaltliche Beratungshilfe 

Nach $ 49a der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) 
ist jeder Rechtsanwalt verpflichtet, Beratungshilfe zu 
leisten. Nach einer solchen Tätigkeit kann er von der 
Landeskasse Geschäftsbesorgungs- oder Bespre- 
chungsgebühren verlangen ($ 132 Abs. 2 und 3 
i. V.m. $ 118 Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung 
— BRAGO). Die den Ansatz der Gebühr rechtfertigen- 
den Tatsachen hat er glaubhaft zu machen ($ 133 
BRAGO i. V.m. $ 128 Abs. 1 Satz 2 BRAGO, $ 104 
Abs. 2 und $ 294 ZPO). 

Bürger haben in Eingaben die Frage aufgeworfen, ob 
es zur Glaubhaftmachung der den Ansatz der Gebühr 
rechtfertigenden Tatsachen erforderlich ist, auch per- 
sonenbezogene Daten des Beratenen zu offenbaren. 
Ich habe dies gegenüber dem Bundesminister der Ju- 
stiz grundsätzlich verneint, aber für den Fall, daß es 
zur Glaubhaftmachung nach Lage des Einzelfalles 
wirklich einer Vorlage von Schriftstücken bedarf,
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empfohlen zu prüfen, ob nicht — wie bei einer Wei- 
tergabe von gerichtlichen Entscheidungen an Nicht- 
Verfahrensbeteiligte {vgl. hierzu 9. TB S. 20) — eine 
anonymisierte Fassung ausreicht. In diesem Zusam- 
menhange habe ich auch zu prüfen angeregt, ob — in 
Abänderung der zitierten Rechtsvorschriften — nicht 
an die Stelle der Glaubhaftmachung die anwaltliche 
Versicherung {als die eines Organs der Rechtspflege) 
treten sollte. 

Nach Erörterung mit den Landesjustizverwaltungen 
hat der Bundesminister der Justiz geantwortet, er 
gehe in Übereinstimmung mit dıesen davon aus, daß 

das geltende Recht in ausreichendem Umfange den 
Belangen des Datenschutzes und der Pflicht des 
Rechtsanwalts zur Verschwiegenheit Rechnung 
trage. Er hat ausdrücklich meine Auffassung bestä- 
tigt, daß auch dann, wenn im Einzelfall die Vorlage 
von Schriftstücken ausnahmsweise erforderlich ist, re- 
gelmäßig eine anonymisierte Fassung ausreicht. Ich 
bewerte diese Antwort als einen weitgehenden Erfolg 
meiner Bemühungen und habe die Landesbeauftrag- 
ten für den Datenschutz gebeten, sich gegenüber der 
Justizverwaltung ihres Landes für eine entsprechende 
Praxis einzusetzen. 

5 Finanzwesen 

5.1 Bereichsspezifische Datenschutzvorschriften 
für die Finanzverwaltung 

Im Elften Tätigkeitsbericht (S. 88f.) habe ich von dem 
Gesetzentwurf des Bundesministers der Finanzen 
über bereichsspezifische Datenschutzvorschriften im 
Anwendungsbereich der Abgabenordnung berichtet. 
In Abstimmung mit den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz habe ich gegenüber dem Bundesminister 
der Finanzen inzwischen eingehend hierzu Stellung 
genommen. Angesichts vielfältiger Abweichungen 
der Regelungen des Entwurfs gegenüber dem gelten- 
den Datenschutzrecht habe ich insbesondere kriti- 
siert, daß der Entwurf hinter dem geltenden allgemei- 
nen Datenschutzrecht des Bundes und der Länder 
deutlich zurückbleibt. 

Der Bundesminister der Finanzen hat mir nunmehr 
mitgeteilt, nach Erörterung der ihm vorliegenden 
Stellungnahmen sei zwischen den Vertretern der 
obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
Übereinstimmung erzielt worden, das bisherige Kon- 
zept ausschließlicher bereichsspezifischer Daten- 
schutzvorschriften im Regelungsbereich der Abga- 
benordnung nicht weiter zu verfolgen. Man halte es 
aber nach wie vor für unabdingbar, zur Sicherstellung 
eines bundeseinheitlichen Datenschutzrechts im Be- 
steuerungsverfahren gesetzlich anzuordnen, daß sich 
der Datenschutz insoweit nach einheitlichen Vor- 
schriften richtet. Dies solle dadurch erreicht werden, 

daß — voraussichtlich durch einen entsprechenden 
Hinweis in der Abgabenordnung — die Geltung des 
Bundesdatenschutzgesetzes auch für die Landesfi- 
nanzbehörden vorgeschrieben werde. 

Diese Entscheidung ist insofern ein Erfolg für den 
Datenschutz, als sie meiner Anlıegen entspricht, die 
Einführung ausschließlicher und unzureichender be-   

reichsspezifischer Datenschutzvorschriften zu verhin- 
dern. Wenn der Bundesminister der Finanzen weiter- 

hin erwägt, für das Besteuerungsverfahren bundes- 
einheitlich die Geltung des Bundesdatenschutzgeset- 
zes vorzusehen, so kann ich dieses Vorhaben nur un- 

terstützen. 

5.2 Steuerdaten-Abruf-Verordnung 

Bereits im Zehnten und Elften Tätigkeitsbericht 
(S. 25f. bzw. S. 23f.) habe ich mich mit Fragen ausein- 
andergesetzt, die sich bei der gemäß $ 30 Abs. 6 Satz 2 
bis 4 Abgabenordnung derzeit erarbeiteten „Ver- 

ordnung über den automatisierten Abruf von Steuer- 
daten des Bundesamts für Finanzen, der Finanzäm- 

ter und Gemeinden (Steuerdaten-Abruf-Verordnung 
— StDAV)” ergeben haben. Im Berichtsjahr konnte 
das Vorhaben aus datenschutzrechtlicher Sicht ent- 
scheidend vorangebracht werden. 

Nach eingehender Erörterung mit dem Bundesmini- 
ster der Finanzen habe ich mich davon überzeugen 
können, daß entgegen meiner grundsätzlichen Über- 
legung im Elften Tätigkeitsbericht (S. 23) eine Auf- 
zeichnung sämtlicher Datenabrufe durch Abrufbe- 
rechtigte aus anderen als für die Sachbearbeitung zu- 
ständigen Organisationseinheiten der speichernden 
Behörde nicht erforderlich ist, um eine ausreichende 

Kontrolle zu gewährleisten. Die arbeitsteilige Bear- 
beitung der Vorgänge bei verschiedenen Stellen eines 
Finanzamtes mit jeweils eigenen Aufgaben (z.B. Ver- 
anlagungsstelle, aber auch Finanzkasse) führt dazu, 

daß andere als die sachbearbeitenden Organisations- 
einheiten in einer Vielzahl von Fällen befugt auf die 
Daten der sachbearbeitenden Organisationseinheit 
zugreifen. Aus der Sicht des Schutzes dieser Daten vor 
mißbräuchlichem Abruf stünde eine Protokollierung 
aller dieser Abrufe außer Verhältnis zu eıner mögli- 
chen Gefährdung durch unbefugte Abrufe. Ich halte 
es daher für angemessen, als Vorsorgemaßnahme für 
eine Kontrolle der Datenabrufe — wie im Entwurf vor- 
gesehen — deren programmgesteuerte Aufzeichnung 
in Form eines zufallsbestimmten Stichprobenverfah- 
rens vorzuschreiben. Dabei sehe ich auch keinen 
grundsätzlichen Unterschied darin, ob es um Daten- 

abrufe von für die Sachbearbeitung nicht zuständigen 
Organisationseinheiten innerhalb der speichernden 
Behörde geht oder um Abrufe aus anderen Finanzbe- 
hörden, denen aufgrund landesrechtlicher Regelung 
nach $ 17 Abs. 2 Satz 3 oder nach $ 17 Abs. 3 Satz 1 des 

Finanzverwaltungsgesetzes die zentrale Erledigung 
bestimmter Aufgaben (z. B. Veranlagung, Erhebung 
der Steuern) übertragen ist. 

Wesentlich ist allerdings für mich — und insofern 
habe ich eine Festlegung im Entwurf erreicht —, daß 
sich die Häufigkeit der Stichproben entsprechend 
dem Schutzbedürfnis der Daten insbesondere nach 
dem Umfang der „Zugriffsbefähigung“ der abrufen- 
den Organisationseinheit im Verhältnis zur Anzahl 
der in einem Zeitraum zu bearbeitenden Fälle richtet. 
Je umfassender dabei die Zugriffsbefähigung ist (z. B. 
bei Betriebsprüfungssteilen in der speichernden Be- 
hörde oder in einer zentral beauftragten Finanzbe- 
hörde), desto größer ist das Schutzbedürfnis. Dann 
kann es erforderlich sein, über den für die Stichprobe 
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vorgesehenen Mindestsatz von 5% der Abrufe erheb- 
lich hinauszugehen. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bun- 
des und der Länder hatte — wie im Elften Tätigkeits- 
bericht (S. 23f.) berichtet — Bedenken dagegen erho- 
ben, daß im Entwurf der Steuerdaten-Abruf-Verord- 

nung für besonders ermächtigte Amtsträger der ober- 
sten Finanzbehörden und der Oberfinanzdirektionen 
die Möglichkeit zum Abruf von Daten der Finanzäm- 
ter vorgesehen werden soll. Für Amtsträger der ober- 
sten Finanzbehörden hat der Bundesminister der Fi- 
nanzen auf die Möglichkeit einer Datenabrufberech- 
tigung nahezu vollständig verzichtet. Als einzige Aus- 
nahme hält der Bundesminister der Finanzen daran 
fest, Amtsträgern oberster Landesfinanzbehörden, die 
mit der Erstellung und Wartung von Programmen zur 
Verarbeitung von Daten im Sinne der Steuerdaten- 
Abruf-Verordnung befaßt sind, die Möglichkeit einer 
Abrufberechtigung zur Beseitigung von Fehlern oder 
zur Kontrolle der bestimmungsgemäßen Arbeitsweise 
der Programme einzuräumen, eine Regelung, die lan- 
desrechtlichen Organisationsentscheidungen Rech- 
nung tragen soll. 

Wegen der im Entwurf vorgesehenen Abrufmöglich- 
keiten für Amtsträger von Oberfinanzdirektionen ha- 
ben sich Mitarbeiter meiner Dienststelle gemeinsam 
mit Vertretern der Datenschutzkommission Rhein- 
land-Pfalz und des Hessischen Datenschutzbeauf- 
tragten bei der Oberfinanzdirektion Koblenz über die 
praktische Bedeutung und die sachliche Notwendig- 
keit des Abrufs von Daten der Finanzämter durch 
Oberfinanzdirektionen unterrichtet. Aufgrund der 
dort vermittelten Erkenntnisse kann ich mich nicht 
dem Erfordernis verschließen, für bestimmte Fall- 
gruppen — z. B. Entscheidungen über Stundungsan- 
träge, für die u, a. der aktuelle Kontenstand beim 
Finanzamt wesentlich ist -- die Möglichkeit zuzulas- 
sen, besonders ermächtigten Amtsträgern der Oberfi- 
nanzdirektionen die Berechtigung zu Datenabrufen 
zu geben. Entscheidend ist für mich dabei aber, daß 
diese Fallgruppen im einzelnen präzise im Entwurf 
umschrieben und eingegrenzt werden. Der Bundes- 
minister der Finanzen stimmt derzeit auf der Grund- 
lage eines von mir vorgelegten Vorschlags für eine 
Restlegung dieser Fallgruppen entsprechende Rege- 
lungen mit den obersten Landesfinanzbehörden ab. 

Angesichts des Bearbeitungsstandes des Entwurfs 
gehe ich davon aus, daß die aus datenschutzrechtli- 
cher Sicht wichtige Steuerdaten-Abruf-Verordnung 
in absehbarer Zeit erlassen werden kann. 

5.3 Abschriften von Urkunden an Finanzbehörden 

Die zuständigen Finanzbehörden benötigen für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Besteuerung die 
jeweils relevanten personenbezogenen Daten des 
Steuerpflichtigen und ggf. auch dritter Personen. 
Wenn Gerichte, Notare und sonstige Urkundsbeam- 
ten im Rahmen ihrer Anzeigepflicht nach $ 34 Erb- 
schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) 
gemäß $ 12 Abs. 1 und 5 Erbschaftsteuer-Durchfüh- 

rungsverordnung (ErbStDV) vor allem beglaubigte 
Abschriften der eröffneten Verfügungen von Todes 
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wegen an das zuständige Finanzamt übersenden, 
werden dabei allerdings vielfach — zum Teil recht 
persönliche — Erklärungen mit personenbezogenen 
Daten mitgeteilt, die steuerrechtlich ohne Bedeutung 
sind (z. B. Erläuterungen von Motiven des Erblassers; 
Ratschläge, Ermahnungen an die Erben). Gleiches gilt 
z. B. auch für die Übersendung beglaubigter Abschrif- 
ten von Urkunden über Schenkungen (vgl. $ 13 Abs. 2 
ErbStDV). Ebenso werden dem zuständigen Finanz- 

amt teilweise nicht benötigte Daten übermittelt, wenn 
Gerichte, Behörden und Notare diesem gemäß $ 18 

Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) Abschrif- 
ten der Urkunden über Rechtsvorgänge, die ein 
Grundstück betreffen, wie z. B. Abschriften von 
Grundstückskaufverträgen, übersenden. 

Ich habe den Bundesminister der Finanzen gebeten 
zu prüfen, ob Gerichte, Notare und sonstige Urkunds- 
personen nicht anstelle der Übersendung beglaubig- 
ter Abschriften nach $ 12 Abs. 1 und 5 sowie nach $ 13 
Abs. 2 ErbStDV eine schriftliche Erklärung anhand 
eines Formulars abgeben können, das ähnlich wie der 
Vordruck „Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich/ 
Einkommensteuererklärung“ die in der Regel steuer- 
lich maßgeblichen Fragen enthält; möglicherweise 
ließe sich der nach Muster 5 zu $ 12 ErbStDV ohnehin 
auszufüllende Vordruck entsprechend erweitern. Bei 
Zweifeln und ergänzenden Fragen des Finanzamts 
könnten, soweit erforderlich, beglaubigte Auszüge 
von eröffneten Verfügungen von Todes wegen oder 
von Schenkungsurkunden vorgelegt werden, in de- 
nen steuerrechtlich unerhebliche Erklärungen ge- 
schwärzt oder überhaupt nicht mehr enthalten sind. 
Soweit es um die Übersendung von Abschriften von 
Urkunden nach $ 18 Abs. 1 GrEStG geht, habe ich 
ebenfalls den Vorschlag einer schriftlichen Erklärung 
anhand eines Formulars zu erwägen gegeben; mögli- 
cherweise könnte der nach dieser Vorschrift amtlich 
vorgeschriebene Vordruck für die „Anzeige“ des 
Rechtsvorgangs an das zuständige Finanzamt ent- 
sprechend erweitert werden. Bei Nachfrage durch das 
Finanzamt könnte er wiederum durch die Vorlage 
auszugsweiser Abschriften ergänzt werden, die steu- 
erlich unerhebliche Erklärungen nicht enthalten. 

Eine Antwort des Bundesministers der Finanzen auf 
mein erst gegen Ende des Berichtszeitraums über- 
sandtes Schreiben steht noch aus. 

5.4 Abfertigung von Übersiediungsgut 

Die Bundeszollverwaltung fertigt bei der Einreise von 
Aussiediern aus Osteuropa deren Umzugsgut mit ei- 
nem zweiseitigen Formular „zum freien Verkehr” ab. 

Dabei werden den Aussiedlern regelmäßig zeitlich 
begrenzte Verfügungsbeschränkungen über ihr Um- 
zugsgut (Übersiedlungsgut) auferlegt. Blatt 1 des For- 
mulars verbleibt für zehn Jahre als Beleg in einer 
Sammlung der abfertigenden Zollstelle; Blatt 2 erhält 
der Aussiedler und Blatt 3 wird dem zuständigen 
Hauptzollamt zu einer Sammlung für die Überwa- 
chung der Verwendung des Übersiedlungsgutes 
übersandt.
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Dieses Verfahren stützt sich auf die Verordnung 
Nr. 918/83 des Rates der Europäischen Gemeinschaf- 
ten über das gemeinschaftliche System der Zollbefrei- 

ungen (Amtsblatt der EG vom 23. April 1983 Nr. L 105 
Seite 1ff.). Hiernach bleibt das Übersiedlungsgut 
zwar unter bestimmten Voraussetzungen frei von Ein- 
gangsabgaben; es unterliegt jedoch grundsätzlich ei- 
ner zwölfmonatigen Zweckbindung, d.h. es darf wäh- 
rend dieser Zeit weder verliehen, verpfändet, vermie- 

tet, veräußert oder sonst überlassen werden. Ob diese 

Regelung sinnvoll ist und ihre Einhaltung überhaupt 
überwacht werden kann, ist von mir nicht zu beurtei- 
len. 

Durch eine Eingabe bin ich darauf hingewiesen wor- 
den, daß das Übersiedlungsgut der Aussiedler aus 
Osteuropa vielfach nur von geringem Wert ist und 
neben persönlichen Erinnerungsstücken oft z. B. nur 
gebrauchtes Bettzeug und veraltetes Küchengerät 
umfaßt. Ich bin an den Bundesminister der Finanzen 
mit der Bitte herangetreten, insoweit die Erforderlich- 
keit des Abfertigungsverfahrens in der vorgenannten 

Form einschließlich der bei der Zollstelle und beim 
Hauptzollamt entstehenden Sammlungen von perso- 
nenbezogenen Daten von Aussiedlern unter Berück- 
sichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
zu prüfen. Dies gilt besonders deshalb, weil — wie 
dargelegt — einerseits Blatt 1 des Formulars zehn 
Jahre bei der Zollstelle aufbewahrt wird, während 

andererseits in der Verordnung Nr. 918/83 des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften nur eine zwölfmo- 
natige Zweckbindung des Übersiedlungsgutes vorge- 
sehen ist. 

In seiner Antwort hat der Bundesminister der Finan- 
zen auf die vorgenannten Regelungen der Verord- 
nung Nr. 918/83 des Rates der Europäischen Gemein- 
schaften und die darin festgelegte grundsätzliche 
zwölfmonatige Zweckbindung des Übersiedlungsgu- 
tes verwiesen. Er hat aber auch mitgeteilt, daß die 
Verordnung bei Vorliegen außergewöhnlicher politi- 
scher Umstände Abweichungen von der zwölfmonati- 
gen Zweckbindung des Übersiedlungsgutes zuläßt; 
bei Aussiedlern aus Osteuropa sieht er die Vorausset- 
zungen dafür als gegeben an. Der Bundesminister der 
Finanzen hat deshalb die Zollstellen aufgefordert, bei 
Übersiedlungsgut mit geringem Wert auf die förmli- 
che Zollanmeldung zu verzichten, soweit die Merk- 
male und Umstände offensichtlich sind und — wie 
hier — von der Festsetzung der Bindungsfrist ab- 

gesehen werden kann; der Zollantrag ist dann münd- 
lich zu stellen ($ 18 Abs. 1 Allgemeine Zollord- 

nung). Die Folge ist, daß Belege nicht anfallen und 
nicht erforderliche Datensammlungen gar nicht erst 
entstehen. 

Die auf meine Initiative erreichte Regelung bedeutet 
nicht nur einen beachtenswerten Fortschritt für den 

Datenschutz, sondern auch eine Verwaltungsverein- 
fachung, deren Bedeutung durch das starke Anstei- 
gen der Aussiedlerzahlen im Berichtsjahr erheblich 
gewachsen ist.   

6 Personalwesen 

6.1 Bundesanstalt für das Straßenwesen 

Im Berichtsjahr haben meine Mitarbeiter eine Kon- 

trolle bei der Bundesanstalt für das Straßenwesen 
(BASt) durchgeführt. Die Kontrolle führte im wesent- 
lichen zu folgenden Feststellungen und Empfehlun- 
gen: 

— Telefondatenverarbeitung 

Die Behörde hat noch während der Kontrolle eine 
meinen Anregungen und den geltenden Dienstan- 
schlußvorschriften entsprechende Änderung des 
Verfahrens der Datenerhebung und -verarbeitung 
sowie der Aufbewahrungsdauer von Gesprächs- 
nachweislisten für Privatgespräche zugesagt. 

— Personaldatei (PERSDAT) 

Es wurde festgestellt, daß im Rahmen des automa- 
tisierten Personaldatenverarbeitungssystems freie 
Abfragen der gespeicherten Daten und frei erstell- 
bare Sortierungen und Auswertungen des Daten- 
bestandes in geringer Anzahl vorgenommen wur- 
den, obwohl dies in der zwischen Dienststelle und 

Gesamtpersonalrat bestehenden Vereinbarung 
über die automatische Verarbeitung personenbe- 
zogener Daten im Bereich der Personalverwaltung 
nicht vorgesehen ist; diese Vereinbarung enthält 
vielmehr als Anlage den Datenkatalog und eine 
Aufstellung aller zulässigen Auswertungen. 

Ich habe empfohlen, die bisher in der Vereinba- 
rung nicht erfaßten, aber für erforderlich gehalte- 
nen „freien Abfragen“ inhaltlich festzulegen, mit 
der Personalvertretung abzustimmen und in 
den Anhang der Dienstvereinbarung aufzuneh- 
men. Ein solches Verfahren trägt den schutzwür- 
digen Belangen der Mitarbeiter besonders Rech- 
nung. 

— Beihilfesachbearbeitung 

Beihilfevorgänge werden bei der BASt von Mitar- 
beitern des Personalbüros bearbeitet, in Zweifels- 

fällen dem Leiter des Personalbüros vorgelegt und 

nach Bearbeitung jeweils der Vorprüfstelle des 
BMV zugeleitet, die einen Prüfungsvermerk an- 
bringt. 

Ich habe entsprechend meiner bereits früher (vgl. 
10. TB S.27; 9. TB S. 22f.) vertretenen Auffassung 

gefordert, die Beihilfestelle organisatorisch und 
personell von der Personalbearbeitung zu trennen 
und empfohlen, in Zukunft nicht mehr alle Beihil- 
feanträge an die Vorprüfungsstelle des BMV zu 
übersenden, zumal der Bundesrechnungshof eine 
Stichprobenprüfung von Beihilfeanträgen als aus- 
reichend ansieht. 

3
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6.2 Kontakte zwischen Personalvertretungen und 
dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz 

Bereits in meinem Zehnten Tätigkeitsbericht habe ich 
mich mit der Frage der Zulässigkeit unmittelbarer 
Kontakte zwischen Personalvertretungen und meiner 
Dienststelle beschäftigt (s. 10. TB S. 31). 

Ein im Berichtsjahr vom Wissenschaftlichen Dienst 
des Deutschen Bundestages erstelltes Rechtsgutach- 
ten bestätigt in weitem Umfang meine Auffassung. 
Danach kann ich mich jederzeit unmittelbar an jede 
Personalvertretung wenden. Den Personalvertretun- 
gen steht nach der im Gutachten vertretenen Auffas- 
sung zwar ein Recht, den Bundesbeauftragten nach 
$ 21 BDSG anzurufen, nicht zu; das heißt aber nicht, 
daß damit jede Kontaktaufnahme einer Personalver- 
tretung mit mir ausgeschlossen wäre. Ganz im Gegen- 
teil. Stellung, Aufgaben und Befugnisse des Bundes- 
beauftragten bedingen, wie das Gutachten ausdrück- 
lich betont, daß auch jede Personalvertretung ohne 
vorherige Einschaltung der Dienststelle Fragen und 
Informationen — etwa „über Gefahrenlagen und Miß- 

stände sowie Verbesserungsvorschläge“ — an mich 
herantragen oder meine Beratung suchen kann. Un- 
abhängig hiervon kann sich natürlich jedes einzelne 
Personalratsmitglied wie jede andere natürliche Per- 
son als persönlich Betroffener oder als ermächtigter 
Vertreter eines Mitarbeiters einer Bundesbehörde an 
mich wenden. Um künftig Probleme in diesem Be- 
reich zu vermeiden, empfehle ich nachdrücklich, im 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesper- 
sonalvertretungsgesetzes eine entsprechende Klar- 
stellung zu treffen. 

6.3 Telefondatenverarbeitung 

Auch im zurückliegenden Jahr hatteich mich ausführ- 
lich mit Fragen der Telefondatenverarbeitung zu be- 
schäftigen. 

Eine Petenteneingabe betraf die Datenverarbeitung 
im Zusammenhang mit privaten Telefongesprächen 
bei der Fachhochschule des Bundes für ölfentliche 
Verwaltung, Fachbereich Flugsicherung und Wetter- 
dienst. Nach längeren Erörterungen konnte ich in die- 
sem Fall eine Reihe datenschutzrechtlicher Unzuläng- 
lichkeiten abstellen und eine Lösung erreichen, die in 
vorbildlicher Weise die Anforderungen des Daten- 
schutzes berücksichtigt. Ich erkenne insbesondere an, 
daß auf meine Anregungen hin in Zusammenarbeit 
mit der Herstellerfirma die Systemsoftware trotz der 
hiermit verbundenen Kosten entsprechend geändert 
und damit der Verzicht auf die Speicherung der letz- 
ten Ziffern der Zielnummer technisch ermöglicht 
wurde. Ich sehe damit meine Auffassung bestätigt, 
daß eine derartige zur Gewährleistung des Daten- 
schutzes erforderliche Softwareänderung bei gutem 
Willen ohne große Schwierigkeiten möglich ist. 

Leider waren meine Bemühungen um eine daten- 
schutzgerechte Telefondatenverarbeitung nicht über- 
all erfolgreich. So hatte ich bereits 1988 die Bundes- 
anstalt für Flugsicherung auf Unzulänglichkeiten bei 
der dort praktizierten Speicherung und Verarbeitung 
von Telefondaten aufmerksam gemacht. Trotz mehre- 
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rer Aufforderungen und zugesagter Antwort im Be- 
richtsjahr hat sie auf meine datenschutzrechtlichen 
Empfehlungen bis zum Redaktionsschluß nicht rea- 
giert. 

Auch die Deutsche Genossenschaftsbank (DG-Bank) 

hat sich bis Redaktionsschluß nicht bereit erklärt, das 
derzeit praktizierte Telefondatenerfassungsverfahren 

datenschutzgerechter zu gestalten. 

In beiden Fällen sehe ich einen bedauerlichen Mangel 
an Aufgeschlossenheit für den Datenschutz und an 
Kooperationsbereitschaft. Ich werde die Angelegen- 
heiten weiterverfolgen. 

6.4 Dezentrale Leistungs- und Kostenrechnung bei 
der Deutschen Bundespost (DELKOS) 

Die Deutsche Bundespost hat die Konzeption für ein 
computergestütztes System einer dezentralen Lei- 
stungs- und Kostenrechnung im Jahrbuch der Deut- 
schen Bundespost 1986 veröffentlicht. 

Anfang 1988 kam es zwischen der Deutschen Bundes- 
post und deren Hauptpersonalrat zu einer Auseinan- 

dersetzung über die Einführung dieses Verfahrens. 
Der Hauptpersonalrat stimmte der Einführung des Sy- 
stems nicht zu. Die daraufhin eingeschaltete Eini- 
gungsstelle beschloß, der Einführung des Systems 
DELKOS mit der Maßgabe zuzustimmen, daß der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz zur Stellung- 
nahme aufzufordern und zwischen dem BMPT und 
dem Hauptpersonalrat über die weitere Beteiligung 
der Personalvertretungen eine Dienstvereinbarung 
abzuschließen sei. 

In mehreren Gesprächen, an denen Vertreter des 

BMPT, des Hauptpersonalrats und ich beteiligt waren, 
wurden die Konzeption von DELKOS und die damit 
zusammenhängenden datenschutzrechtlichen Pro- 
bleme ausführlich erörtert. In meiner abschließenden 
Bewertung bin ich im wesentlichen zu folgenden Fest- 
stellungen und Empfehlungen gekommen: 

Die Einführung von DELKOS dient der Bereitstellung 
entscheidungsrelevanter Kosten- und Erlösdaten so- 
wie der Kontrolle der Wirtschaftlichkeit auf allen Stu- 
fen des Unternehmens. Es sind drei Dateien mit Per- 
sonaldaten vorgesehen: eine Personalstammdatei, 

eine Ausfalldatei zur Ermittlung der Ausfallzeiten so- 
wie eine Zulagen- und Entschädigungsdatei. Die in 
diesen Dateien enthaltenen Daten werden so lange 
personenbezogen erfaßt und gespeichert, bis ein ge- 
plantes automatisiertes Personaldatenverwaltungssy- 
stem in Betrieb geht, das die von DELKOS benötigten 
aufbereiteten Daten zur Verfügung stellen kann. 

Ich habe empfohlen, die in den drei Dateien zu verar- 
beitenden Datenarten in einer Dienstvereinbarung 
sowie einer Dienstanweisung festzulegen. 

Es besteht Übereinstimmung, daß eine personenbezo- 

gene Auswertung der in DELKOS erfaßten Daten für 
die Erfüllung des angestrebten Zwecks nicht erforder- 
lich ist und deshalb auch nicht erfolgen darf. Darum 
muß eine personenbezogene Auswertung generell 
und zwar auch für die Fälle ausgeschlossen werden, in 
denen nach Aufbereitung der Datenbestände für
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DELKOS der Personenbezug nicht vollständig aufge- 
hoben ist. Eine mögliche Nutzung von DELKOS zur 
Verhaltens- und Leistungskontrolle sollte in Dienst- 
vereinbarung und Dienstanweisung ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

In Dienstanweisung und Dienstvereinbarung sollten 
weiterhin angemessene Löschungsfristen für die er- 
hobenen personenbezogenen Daten sowie die Ver- 
nichtung der im Rahmen von DELKOS verwendeten 
Belege festgelegt werden. 

Soweit vorgesehen ist, APC als Arbeitshilfen für DEL- 
KOS-Sachbearbeiter zur Verfügung zu stellen, um 
Rechenarbeiten zu erledigen, habe ich angemessene 
technische und organisatorische Schutzmaßnahmen 
empfohlen: Technisch ist die Einrichtung von Verbin- 
dungen zwischen den APC und den DELKOS-Termi- 
nals auszuschließen und sicherzustellen, daß mit den 
APC auch auf andere Weise nicht auf DELKOS-Daten 
zugegriffen wird oder Eingaben ın das System vorge- 
nommen werden. In organisatonscher Hinsicht sollte 
das Eingabeverfahren für personenbezogene Daten 
so gestaltet werden, daß eine — unzulässige — Nut- 
zung eines APC keine Vorteile für den Benutzer zur 
Folge hätte. Zusätzlich habe ich neben einer eindeu- 
tigen Weisung, auf diesen APC keine personenbezo- 
genen Daten zu verarbeiten, Belehrungen und Kon- 
trollen in angemessenem Umfang für erforderlich er- 
klärt. 

Die Verhandlungen zwischen dem BMPT und dem 
Hauptpersonalrat über den Abschluß einer Dienstver- 
einbarung werden voraussichtlich Anfang 1990 zum 
Abschluß kommen. 

6,5 Arbeitszeitüberwachung durch automatisierte 
Kontroilsysteme 

Aufgrund einer Eingabe hatte ich während des Be- 
Tichtszeitraums die Zulässigkeit eines automatisierten 
Kontrollsystems zu beurteilen, das der Arbeitszeit- 
überwachung bei gleitender Arbeitszeit diente (vgl. 
auch 3. TB S. 28 und S. 29 und 5. TB S. 29). 

Gegen die vorgesehene stichprobenweise Auswer- 
tung der automatisierten Aufzeichnungen durch den 
Dienststellenleiter bestehen aus der Sicht des Daten- 
schutzes keine Bedenken. 

Ich habe ferner darauf hingewiesen, daß die im Rah- 
men des Kontrollverfahrens gemachten Aufzeichnun- 
gen nicht länger aufbewahrt werden dürfen, als es für 

die angestrebten Zwecke erforderlich ist. Dabei 
kommt den Fristen, die für die Aufrechnung der Ar- 

beitszeiten vorgesehen sind {sie sollten einen Monat 
nicht überschreiten) besondere Bedeutung zu. Die 
aufgezeichneten Daten sind nach Fristablauf zu lö- 
schen. 

Sollte ein Kontrollsystem über die Arbeitszeiterfas- 
sung hinaus auch noch anderen Zwecken — z. B. der 
Zugangssicherung und dem Nachweis des Aufenthal- 
tes in einem gesicherten Bereich — dienen, sind für 
die diesen Zwecken dienenden Daten unter Sicher- 
heitsaspekten gegebenenfalls längere Aufbewah- 
rungsfristen festzulegen. Die Nutzung dieser Speiche-   

rungen ist dann auf Sicherheitsrevisionen und Einzel- 
auswertungen bei Sıcherheitsverstößen zu beschrän- 

ken. 

In meiner Stellungnahme zu dem geprüften System 
habe ich auch zum Ausdruck gebracht, daß Auswer- 
tungen der mit diesem Kontrollsystem gewonnenen 
Daten zu anderen als den jeweils festgelegten Zwek- 
ken, wie z. B. für eine Statistik, nur in anonymisierter 

Form, also ohne Bezug zu den einzelnen Bedienste- 

ten, zulässig sind. 

6,6  Beihilfeverfahren 

6.6.1 Eigene Rechtsstellung für Angehörige 

— Eine von ihrem Ehemann getrennt lebende Peten- 
tin hat sich darüber beschwert, daß sie gezwungen 
sei, im Rahmen des Beihilfeverfahrens ihrem bei- 
hilfeberechtigten Ehemann die ärztlichen Befund- 
unterlagen mit hochsensiblen Gesundheitsdaten 
zugänglich zu machen. 

— In einer anderen Eingabe hat mir eine Fachärztin 
für Psychiatrie mitgeteilt, daß der Ehemann ihrer 
Patientin das über diese im Rahmen des Beihilfe- 
verfahrens erstattete und ihm übergebene Gutach- 
ten zur Grundlage einer Scheidungsklage ge- 
macht habe. 

Diese Fälle, die noch durch weitere ergänzt werden 
könnten, veranlaßten mich, gegenüber dem Bundes- 
minister des Innern eine Überarbeitung der Beihilfe- 
vorschriften anzuregen. 

Nach dem geltenden Beihilferecht steht nur dem bei- 
hilfeberechtigten Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes ein Anspruch auf Leistung für seine Famili- 
enangehörigen zu. Diese haben keinen selbständigen 
Beihilfeanspruch; sie sind vielmehr gezwungen, dem 
Beihilfeberechtigten die Inanspruchnahme jeder Art 
von beihilfefähiger Leistung durch Übermittlung der 
Belege zur Vorlage bei der Beıhilfestelle zu offenba- 
ren. 

Die früher in der gesetzlichen Krankenversicherung 
geltende vergleichbare Rechtslage ist durch das Ge- 
sundheits-Reformgesetz datenschutzfreundlich geän- 
dert worden. Gemäß $ 10 dieses Gesetzes sind die 
Angehörigen eines Kassenmitgliedes nunmehr eben- 
falls Versicherte mit eigenen Leistungsansprüchen 
und insoweit den Kassenmitgliedern insbesondere 
auch im Hinblick auf die Erhebung, Verarbeitung und 
Löschung ihrer Daten und ihrer Auskunftsrechte 
gleichgestellt. 

Das Bundesministerium des Innern hat meine Anre- 
gung aufgegriffen und insbesondere die Frage eines 
eigenen Antragsrechts auf Beihilfe für bei der Beihilfe 
berücksichtigungsfähige Familienangehörige in der 
Bund-Länder-Kommission für das Beihilferecht erör- 
tert. Das Ergebnis war allerdings, daß die Einführung 
eines solchen Antragsrechts nicht möglich sei. Ge- 
stützt wird diese Entscheidung insbesondere darauf, 
daß aus dem Dienstverhältnis resultierende Ansprü- 
che nur dem Beamten selbst zustehen könnten, weil 
die Fürsorgepflicht nach $ 79 Bundesbeamtengesetz 
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keine eigenen Ansprüche einzelner Angehöriger ge- 
genüber dem Dienstherrn begründe. Das Bundesmi- 
nisterium des Innern erwägt, meinem Anliegen „auf 
eng begrenzte Ausnahme- und Sondertatbestände 
beschränkt“ durch folgende Verfahrensregelung 
Rechnung zu tragen: Die betreffenden Familienange- 
hörigen leiten ihre Unterlagen direkt der Beihilfestelle 
zu, während der Beihilfeberechtigte im Antragsfor- 
mular hierauf lediglich Bezug nimmt; ebenso werden 
die Unterlagen von der Beihilfestelle unmittelbar an 
die Betroffenen zurückgesandt. 

Dieses vom Bundesministerium des Innern vorge- 
schlagene Verfahren — soweit überhaupt praktika- 
bel — ist zwar ein Schritt in dıe richtige Richtung, wird 
aber den Ansprüchen des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung der betroffenen Angehörigen noch 
nicht gerecht. Ich bin nicht davon überzeugt, daß die 
Einräumung eines eigenen Beihilfeanspruchs für Fa- 
milienangehörige tatsächlich mit den hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeamtentums unvereinbar ist. 
Eine solche Regelung bevorzuge ich nach wie vor. 
Dies auch deshalb, weil sie geeignet wäre, auch an- 
dere im Zusammenhang mit den Beihilfevorschriften 
auftretende datenschutzrechtliche Probleme in Bezug 
auf das Auskunftsrecht, die Berichtigung und Lö- 

schung gespeicherter Daten der Familienangehörigen 
zu lösen. 

Ich werde eine dem Datenschutz entsprechende Re- 
gelung gegenüber dem Bundesministerium des In- 
nern weiterverfolgen. Gelegenheit zu einer sachge- 
rechten Lösung könnte die vorgesehene gesetzliche 
Regelung des Personalaktenrechts bieten, die auch zu 
weiteren erwünschten Verbesserungen des Beihilfe- 
rechts im Hinblick auf den Datenschutz genutzt wer- 
den sollte. 

6.6.2 Automatisiertes Beihilfeverfahren 

Mehrere oberste Bundesbehörden sind im Begriff, die 
Beihilfebearbeitung auf automatisierte Verfahren um- 
zustellen. So befindet sich im Auswärtigen Amt ein 
vom Land Baden-Württemberg übernommenes und 
den Belangen des Bundes angepaßtes Bildschirm- 
Dialogverfahren „BABSY“ (Beihilfeabrechnungssy- 
stem) in der Einführungsphase; der Bundesminister 
der Verteidigung bereitet die Übernahme dieses Sy- 
stems vor. Der BMF entwickelt ein vergleichbares 
Verfahren. 

Während eines Informationsbesuchs im Auswärtigen 
Amt habe ich folgende datenschutzrechtlich relevan- 
ten Feststellungen treffen können: Das System umfaßt 
je eine Stammsatzdatei für Bedienstete und deren Fa- 
milienangehörige, eine Belegedatei mit Daten von 
Beihilfeanträgen und Belegen, eine Bearbeitungsda- 
tei nicht abgeschlossener Beihilfefälle und eine „Zu- 
griffsdatei” mit personenbezogenen Daten der Zu- 
griffsberechtigten. Diese Dateien werden im Rahmen 
eines Menüs mit zahlreichen Masken genutzt, die in 
einem „BABSY-Handbuch“ im einzelnen beschrie- 
ben sind. Die Zugriffsberechtigungen sind streng 
funktionsbezogen begrenzt. 

Das Auswärtige Amt hat zugesichert, daß Diagnosen 
nicht gespeichert werden. Dies trifft auch zu. Einige 
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der zur korrekten Abrechnung der Beihilfe erforderli- 
chen Daten, wie z. B. die Zahl der genehmigten psy- 

chotherapeutischen Sitzungen oder die Stärke von 
Brillengläsern bzw. Haftschalen, lassen aber durchaus 
gewisse Rückschlüsse auf gesundheitliche Beein- 
trächtigungen zu. Ich werde gegenüber dem Auswär- 
tigen Amt darauf hinwirken, daß die Speicherung der- 
artiger Daten auf das unerläßliche Maß beschränkt 
und die notwendigen Maßnahmen zur Gewährlei- 
stung des Datenschutzes und der Datensicherung ge- 
troffen werden. 

6.7 Personalwesen — Einzelfälle 

Im Berichtszeitraum haben mich u. a. folgende Einzel- 
fragen beschäftigt: 

— Mit dem Inhalt von Bewerbungs- und Personalbö- 
gen habe ich mich bereits in der Vergangenheit 
mehrfach befaßt (siehe 6. TB S. 21; 3. TB S. 26). 
Einige Eingaben im Berichtsjahr deuten darauf 
hin, daß die Praxis bei der Erhebung von Personal- 
daten weiterhin sehr unterschiedlich ist. Ich habe 
bereits früher die grundsätzliche Auffassung ver- 
treten, daß Inhalt der Bewerbungsunterlagen aus- 
schließlich die für die Entscheidung über die Ein- 
stellung des Bewerbers erforderlichen Informatio- 
nen sein sollen. Die von den Bewerbungsunterla- 
gen zu unterscheidenden Einstellungsunterlagen 
dürfen auch Informationen enthalten, die z. B. für 
die Berechnung der Besoldung erforderlich sind. 
An dieser Auffassung halte ich weiter fest. 

— Der auf Beurteilungsrichtlinien zurückgehende 
Beurteilungsbogen der BfA enthält u. a. Feststel- 
lungen zum Gesundheitszustand und zur äußeren 
Erscheinung des Beurteilten. Ich habe diese Fra- 
gen unter Aspekten des Personaldatenschutzes als 
unzulässig bewertet. Gesundheitszeugnisse dür- 
fen nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzun- 
gen in die Personalakte des Bediensteten aufge- 
nommen werden (siehe 8. TBS. 14f.). Da der Beur- 
teiler darüber hinaus in der Regel medizinischer 
Laie sein dürfte, ist eine fachgerechte Bewertung 
des Gesundheitszustandes durch ihn kaum zu er- 
warten. Eine Beurteilung der äußeren Erscheinung 
ist kaum objektivierbar. Die BfA hat sich bereit 
erklärt, von einer Bewertung des Gesundheitszu- 
standes in den dienstlichen Beurteilungen künftig 
abzusehen. Nach der äußeren Erscheinung des zu 
beurteilenden Mitarbeiters soll allerdings weiter- 
hin gefragt werden. Die BfA prüft seit einiger Zeit 
eine Änderung der Beurteilungsrichtlinien. Ein ab- 
schließendes Ergebnis steht noch aus. 

— Eine Eingabe betraf die Weitergabe von personen- 
bezogenen Daten in einer Dienststelle des Bundes- 
ministers der Verteidigung. Anläßlich eines Beur- 
teilungstermins wurden Listen mit Personaldaten 
aller Soldaten eines Bataillions entsprechend der 
Beurteilungsnote in einer Wertungsteihenfolge 
zusammengestellt und von dem Bataillonskom- 
mandeur allen Batteriechefs dieses Bataillons aus- 
gehändigt. Die Batteriechefs hatten damit die 
Möglichkeit, Kenntnis von Personaldaten ihnen 

nicht unterstellter Soldaten zu nehmen. Ich habe
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die Verteilung der Listen als Verletzung des Perso- 
nalaktengeheimnisses gewertet. Soweit die Batte- 
riechefs keine Dienstvorgesetzten der Soldaten 
waren, war die Bekanntgabe der personenbezoge- 
nen Daten zur Durchführung des Dienstverhältnis- 
ses nicht erforderlich. Der BMVg hat eingeräumt, 
daß die Vorgehensweise nicht den einschlägigen 
Weisungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und 
des Beurteilungswesens entsprach. Er hat den Vor- 
fall, bei dem es sich um einen Einzelfall handelte, 
zum Anlaß einer entsprechenden Unterrichtung 
seiner Führungskräfte genommen. 

Ein Petent hat mir mitgeteilt, er sei von seinem 
Vorgesetzten gefragt worden, ob er sich mit einer 
datenschutzrechtlichen Beschwerde an mich ge- 
wandt habe. Er befürchtet, daß ihm aus einer wie 

immer gearteten Antwort dienstliche Nachteile er- 
wachsen könnten. Ich vertrete hierzu die Auffas- 
sung, daß eine solche Frage als unzulässige Daten- 
erhebung anzusehen ist, weil es insoweit an der 
Erforderlichkeit für die Durchführung des Dienst- 
verhältnisses fehlt. Hinzu kommt, daß gemäß $ 21 
BDSG jedermann das Recht hat, sich an den Bun- 
desbeauftragten für den Datenschutz zu wenden. 
Es muß gewährleistet sein, daß die Inanspruch- 
nahme dieses Rechts zu keinerlei dienstlichen 
Nachteilen führt. 

Bei der datenschutzrechtlichen Bewertung der au- 
tomatisierten Personalverarbeitung der Physika- 
lisch-Technischen Bundesanstalt, Braunschweig, 

habe ich Bedenken gegen die vorgesehenen freien 
Abfragemöglichkeiten geäußert. 

Zu den datenschutzrechtlichen Risiken freier Ab- 
fragesprachen habe ich bereits in meinem Neun- 
ten Tätigkeitsbericht (S. 27) Stellung genommen 
und im Zehnten Tätigkeitsbericht empfohlen, in 
Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Perso- 
nalvertretung freie Abfragesprachen auszuschlie- 
ßen (10. TB S. 32). Grundsätzlich lassen sich alle 
Bearbeitungszwecke und die zu ihrer Umsetzung 
erforderlichen Arbeitsschritte der Personaldaten- 
verarbeitung jeweils im einzelnen festlegen. In 
den mir bisher bekanntgewordenen Systemen au- 
tomatisierter Personaldatenverarbeitung ist daher 
— ‘teilweise allerdings erst auf mein Betreiben 
hin — auf die Einrichtung freier Abfragemöglich- 
keiten verzichtet worden. 

Auch im Fall der Physikalisch-Technischen Bun- 
desanstalt ließen sich keine überzeugenden 
Gründe für die Erforderlichkeit freier Abfrage- 
möglichkeiten erkennen. Aus der Sicht des Daten- 
schutzes ist zu begrüßen, daß die Bundesanstalt 
meine Bedenken gegen die Einräumung freier Ab- 
fragemöglichkeiten aufgegriffen und die Auswer- 
tungsverfahren nunmehr lückenlos festgelegt 
hat. 

Ein Petent war nach einem Freizeitunfall für einige 
Monate dienstunfähig erkrankt. Er beschwerte 
sich darüber, daß sein Dienstherr ohne sein Wissen 
Unterlagen über sein Krankheitsbild bei der Reha- 
Klinik angefordert hatte, um sie vom amtsärztli- 
chen Dienst im Hinblick auf eine mögliche Polizei- 
dienstunfähigkeit überprüfen zu lassen. Ich habe   

diese Verfahrensweise als Verstoß gegen das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung des 
Petenten gewertet, Da während der Zeit der 
Dienstunfähigkeit persönliche Kontakte zwischen 
Dienstherrn und Petenten bestanden, wäre es 

möglich und geboten gewesen, den Petenten von 
der beabsichtigten Einholung eines Befundberich- 
tes zu unterrichten. Ich habe empfohlen, eine ent- 
sprechende Unterrichtungspflicht in die Verfah- 
rensbestimmungen zur Feststellung der Polizei- 
dienstunfähigkeit aufzunehmen. 

Eine Eingabe betraf die Durchführung einer Prü- 
fung durch den Bundesrechnungshof im Ge- 
schäftsbereich des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation. Im Rahmen einer Analyse 
von Personalausfällen aus Krankheitsgründen 
wurde eine Vielzahl personenbezogener Daten der 
Beschäftigten von den betroffenen Ämtern in Li- 
stenform zusammengestellt. Die Listen wurden un- 
ter Abtrennung der Spalte „Namen“, die in den 
einzelnen Ämtern verblieb, den Vorprüfungsstel- 
len der Oberpostdirektionen zugeleitet, die die Li- 
sten im Auftrag des Bundesrechnungshofes aus- 
werteten. Die Namensspalten werden nach Ein- 
gabe der Daten in die Datenverarbeitungsanlage 
durch die Ämter, die übrigen Erhebungsbögen 
nach Abschluß des Prüfungsverfahrens vernichtet. 
Ich habe das Verfahren der Erstellung und Ver- 
wendung der Personallisten unter Berücksichti- 
gung des Grundsatzes des Personalaktengeheim- 
nisses sowie des Rechts auf informationelle Selbst- 
bestimmung der betroffenen Beschäftigten als pro- 
blematisch angesehen. Es begründet die Gefahr, 
daß auch bei getrennter Aufbewahrung der Na- 
men — insbesondere bei kleineren Dienststellen — 
eine Reidentifizierung des einzelnen Mitarbeiters 
anhand der übrigen Personaldaten ohne weiteres 
möglich ist. Um zu vermeiden, daß Mehrexem- 
plare der Erhebungsbögen für personalwirtschaft- 
liche Maßnahmen ausgewertet, insbesondere zur 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle genutzt wer- 
den, habe ich dem BMPT empfohlen, auf die Ver- 

nichtung der Mehrexemplare hinzuwirken. Der 
BMPT hat daraufhin eine entsprechende Verfü- 
gung an seine nachgeordneten Stellen erlassen. 

Eine Personalvertretung wandte sich an mich mit 
der Bitte um datenschutzrechtliche Überprüfung 
einer im Auftrag des BMPT durchgeführten Kran- 
kenstandserhebung. Die Ergebnisse der Struktur- 
untersuchung in einzelnen Ämtern sollten Grund- 
lage für den Entwurf einer „Arbeitsanweisung zur 
Beobachtung des Krankenstandes“ des BMPT 
sein. Die Erhebung wurde in der Weise durchge- 
führt, daß in vier Ämtern von der Personalstelle 
Listen mit Personaldaten erstellt wurden, die u. a. 

Namen und Zahl der Krankentage in den Jahren 
1984 bis 1986 enthielten. Ein Vertreter des BMPT 
wertete die Listen in den Ämtern aus. Beabsichtigt 
war, die Listen bis zum Abschluß der Untersu- 

chung im Frühjahr 1989 im jeweiligen Amt aufzu- 
bewahren. 

Da nach Aussage des BMPT eine Überprüfung 
von Einzelfällen zu keinem Zeitpunkt der Erhe- 
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bung vorgesehen war, war die namentliche Be- 
zeichnung aller Mitarbeiter in den Listen nicht er- 
forderlich. Zur Kontrolle der Zuverlässigkeit der 
Erhebung hätte es ausgereicht, Namen nur in Ein- 
zelfällen anzugeben. Die Aufbewahrung der Li- 
sten in den einzelnen Ämtern begründet Miß- 
brauchsmöglichkeiten, z. B. bei Heranziehung im 
Rahmen von Personalentscheidungen. 

Der BMPT hat mir inzwischen zugesichert, daß die 

Listen nunmehr im Ministerium aufbewahrt wer- 
den sollen. Die Namen der Mitarbeiter in den Li- 
sten sollen außerdem unkenntlich gemacht wer- 
den. Ich habe darum gebeten, mich an der weite- 
ren Vorbereitung der „Arbeitsanweisung zur Be- 
obachtung des Krankenstandes” zu beteiligen. 

7 Post und Telekommunikation 

Unverändert groß ist die Anzahl der Bürger, die sich 

telefonisch und schriftlich mit Anliegen an mich wen- 
den, die den Bereich der Deutschen Bundespost be- 

treffen. Oftmals brauche ich den Betroffenen lediglich 
die sachlichen Gründe und die Rechtsgrundlage einer 
von ihnen kritisierten Datenverarbeitung zu erläu- 
tern. Dabei ist nicht selten festzustellen, daß die Deut- 
sche Bundespost durch bessere Erläuterung und Bera- 
tung nicht nur zur Akzeptanz von Maßnahmen, son- 
dern auch zu unter Datenschutzaspekten wünschens- 
werter Transparenz beitragen könnte. 

Die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
Post und Telekommunikatıon war gekennzeichnet 
von Verbesserungen sowohl des Arbeitsklimas als 
auch des Informationsflusses. Einen wichtigen Beitrag 
hierzu leisteten regelmäßige Besprechungen über 
Schwerpunktprobleme zwischen dem für den Daten- 
schutz zuständigen Abteilungsleiter und mir. Dadurch 
konnten für viele Probleme datenschutzgerechte und 
praktische Lösungen gefunden werden. In der für die 
Zukunft besonders wichtigen Frage „Speicherung 
von Telefonverbindungsdaten“ (s. 7.2.3) sind die 
Standpunkte aber fast unverändert kontrovers. 

Begrüßt habe ich, daß Vertieter des Ministeriums an 

‚von mir durchgeführten Datenschutzkontrollen ge- 
mäß $ 19 Abs. 1 BDSG teilnahmen, denn auch dies 

förderte das gegenseitige Verständnis für die unter- 
schiedlichen Aufgaben. 

7.1 Neustrukturierung des Post- und 
Fernmeldewesens und der Deutschen 
Bundespost 

In meinem Elften Tätigkeitsbericht (11. TB S. 30f.} 
hatte ich dargelegt, daß ich wegen nicht rechtzeitiger 
Beteiligung zu dem Kabinettsentwurf eines Gesetzes 
zur Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewe- 
sens und der Deutschen Bundespost (Poststrukturge- 
setz) erst nachträglich Stellung nehmen konnte. Im 
Rahmen einer Anhörung des Ausschusses für das 
Post- und Fernmeldewesen des Deutschen Bundesta- 
ges im November 1988 hatte ich Gelegenheit, meine 
datenschutzrechtlichen Überlegungen vorzutragen. 

Der Ausschuß bat mich daraufhin, für seine weiteren 
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Beratungen meine Vorstellungen über datenschutz- 
gerechte Vorschriften im Gesetzentwurf zu formulie- 
ren. Nach kurzen, aber intensiven Gesprächen — ins- 

besondere mit dem BMP und dem BMJ — konnte ich 
dem Ausschuß einen entsprechenden Vorschlag vor- 
legen. 

Auch im weiteren Verlauf der parlamentarischen Be- 
handlung des Gesetzentwurfes hatte ich mehrfach 
Gelegenheit, zu datenschutzrelevanten Aspekten des 
Entwurfs Stellung zu nehmen und an Formulierungs- 
vorschlägen mitzuwirken. Am 7. April 1989 beschloß 
der Ausschuß für das Post- und Fernmeldewesen Än- 
derungen des Gesetzentwurfs, die vom Deutschen 
Bundestag am 20. April 1989 angenommen wurden. 
Nach Zustimmung durch den Bundesrat am 12. Mai 
1989 wurde das Poststrukturgesetz am 8. Juni 1989 im 
Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl I Seite 1026ff.); 
es trat am 1. Juli 1989 in Kraft. 

Das Gesetz geht einerseits von den Arbeitsergebnis- 
sen der im Jahre 1985 eingesetzten Regierungskom- 
mission Fernmeldewesen, andererseits von den im 

„Grünbuch“ der Kommission der Europäischen Ge- 
meinschaften festgelegten Richtlinien und Prinzipien 
der Telekommunikation für die europäischen Länder 
aus. Ziele der darin enthaltenen Empfehlungen waren 
zum einen die organisatorische Trennung zwischen 
der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben und der 
unternehmerischen Durchführung der Telekommuni- 
kationsdienste. Zum anderen sollte der Markt der Te- 
lekommunikation der freien Konkurrenz geöffnet 
werden. Auf die bei solchen Regelungen notwendi- 
gen Anpassungen der einschlägigen Datenschutzvor- 
schriften gingen die Empfehlungen nicht ein. 

Den Strukturvorschlägen der EG-Kommission folgend 
sieht das Poststrukturgesetz die Trennung der Ho- 
heitsaufgaben, die vom Bundesministerium für Post 

und Telekommunikation wahrzunehmen sind, von 

den Unternehmensaufgaben der Deutschen Bundes- 
post vor, für die drei öffentliche Unternehmen, näm- 

lich die Deutsche Bundespost POSTDIENST, die 
Deutsche Bundespost POSTBANK und die Deutsche 
Bundespost TELEKOM geschaffen wurden. Die Öff- 
nung eines Teils des Marktes der Telekommunika- 
tionsdienstleistungen für den Wettbewerb bedeutet: 
Übertragungsnetz und Telefondienst bleiben im Mo- 
nopol der Deutschen Bundespost, sonstige Telekom- 
munikationsdienste und der Endgerätemarkt werden 
dem Wettbewerb geöffnet. 

Die aus Datenschutzgesichtspunkten entstandenen 
Besorgnisse bezogen sich hauptsächlich darauf, daß 
künftig Telekommunikationsdienste im Wettbewerb 
nicht nur von der DBP TELEKOM, sondern in zuneh- 

mendem Maße auch von Privaten angeboten werden. 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthielt 
zwar Bestimmungen, die es ermöglicht hätten, den 
bisherigen Datenschutzstandard bei der Deutschen 
Bundespost zu erhalten, aber keine ausreichenden 
Bestimmungen über den Datenschutz bei den priva- 
ten Telekommunikationsdiensten. 

Das Ergebnis meiner Bemühungen im Gesetzge- 
bungsverfahren ist, daß das Gesetz nun die Bundesre- 

gierung verpflichtet, bereichspezifische Datenschutz- 
vorschriften zu erlassen. Solche Vorschriften haben
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dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, insbeson- 
dere der Beschränkung der Erhebung und Verarbei- 
tung personenbezogener Daten auf das Erforderliche 
sowie dem Grundsatz der Zweckbindung, Rechnung 
zu tragen. Interessen der jeweiligen Unternehmen 
dürfen nur soweit berücksichtigt werden, wie diese 
Grundsätze gewahrt bleiben. Den Datenschutz si- 
chernde Vorschriften müssen nicht nur für die Unter- 
nehmen der Deutschen Bundespost, sondern auch 
für die privaten Anbieter von Telekommunikations- 

dienstleistungen erlassen werden. 

Aus Sicht des Datenschutzes wäre zu wünschen ge- 
wesen, daß auch die Kontrolle der Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften bei den priva- 
ten Telekommunikationsdiensten in gleichwertiger 
Weise wie bei der DBP TELEKOM vorgesehen wor- 
den wäre. Dieser Forderung trägt das Gesetz jedoch 
nicht Rechnung; es bleibt nicht nur bei den im Bun- 
desdatenschutzgesetz festgelegten Kontrollzustän- 
digkeiten, sondern auch bei den für die Deutsche Bun- 
despost und die Privatunternehmen unterschiedli- 
chen Voraussetzungen und Inhalten datenschutz- 
rechtlicher Kontrollen. 

Besondere Bedeutung kommt dem Schutz der Kom- 
munikationsinhalte zu, da die neuen Techniken deren 

Speichern zumindest erleichtern. Für alle „Erbringer 
von Telekommunikationsdienstleistungen“ — also so- 
wohl für die DBP TELEKOM als auch für private Un- 
ternehmen — bestimmt nun $ 14 a Abs. 1 des Fern- 

meldeanlagengesetzes, daß „Nachrichteninhalte nur 

aufgezeichnet, Dritten zugänglich gemacht oder sonst 
verarbeitet werden (dürfen), soweit dies Gegenstand 
oder aus verarbeitungstechnischen Gründen Bestand- 
teil der Dienstleistung ist.“ Damit ist die Speicherung 
von Nachrichteninhalten aus anderen Gründen 
— etwa für „betriebliche Zwecke“ — unzulässig. Die 
Bundesregierung wird überdies verpflichtet, für die 
Speicherung von Nachrichteninhalten — soweit diese 
erfolgt — bereichspezifische Datenschutzvorschriften 
zu erlassen, und zwar sowohl für die DBP TELEKOM 
als auch für private Anbieter. Damit ist einer von mir 
wiederholt erhobenen datenschutzrechtlichen Forde- 
rung Rechnung getragen worden. 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt war die Sicher- 
stellung der Einhaltung des grundgesetzlich ge- 
schützten Fernmeldegeheimnisses. Zu diesem Zweck 
wurde auf meinen Vorschlag durch eine Änderung 
des $ 10 des Fernmeldeanlagengesetzes klargestellt, 
daß nicht nur die Bediensteten der DBP TELEKOM, 
sondern „jeder, der eine für den öffentlichen Verkehr 

bestimmte Fernmeldeanlage betreibt, beaufsichtigt, 
bedient und sonst bei ihrem Betrieb tätig ist, zur Wah- 

rung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet” ist. 

Mit den hier beschriebenen Änderungen des Regie- 
rungsentwurfs des Poststrukturgesetzes ist es gelun- 
gen, trotz der ungünstigen Ausgangslage befriedi- 
gende Regelungen für den Datenschutz zu erreichen. 
Entscheidend für diesen Erfolg waren das Interesse an 
Datenschutzfragen in den Ausschüssen des Deut- 
schen Bundestages, insbesondere im Innenausschuß 
und im Postausschuß, und die Bereitschaft, trotz des 

großen Zeitdrucks die notwendigen Regelungen noch 
aufzunehmen. Für die einzelnen Teiekommunika- 
tionsdienste stehen die Konkretisierungen durch die   

zu erlassenden Rechtsverordnungen zwar noch aus. 
Die gesetzlichen Vorgaben bıeten aber eine geeig- 
nete Grundlage dafür, daß bei der Weiterentwicklung 
der Telekommunikation sowohl bei der Deutschen 
Bundespost als auch bei den privaten Anbietern sol- 

cher Dienstleistungen der Datenschutz angemessen 
berücksichtigt werden kann. 

7.2 Digitalisierung der Telekommunikation 

7.2.1 Digitalisierung der Nachrichteninhalte 

Seit der Erfindung des Telefons vor über hundert Jah- 
ren blieb das technische Grundprinzip der Sprach- 
übermittlung unverändert: Tonhöhe und Lautstärke 
des gesprochenen Wortes veranlassen einen elektri- 
schen Strom zu analogen Schwankungen, die — nach 
erforderlicher Verstärkung — auf der Empfängerseite 
wieder in hörbare Sprache umgewandelt werden. 
Diese sogenannte „analoge“ Übertragungstechnik 
hat grundsätzliche Schwächen, die einer Erhöhung 
der Übertragungsqualität sowie einer Verbesserung 
der Leitungsauslastung entgegenstehen. Vor einigen 
Jahren verließ die Deutsche Bundespost dieses tech- 
nische Grundprinzip, als sie zunächst bei der Übertra- 
gung zwischen ihren Netzknoten auf digitale Verfah- 
ren umstellte. Für Teilnehmeranschlüsse wurde diese 
Neuerung erst im März des Berichtsjahres angeboten, 
als die DBP offiziell die erste Ausbaustufe des ISDN- 
Netzes in Betrieb nahm (s. u. Nr. 7.2.3). Eine digitale 
Steuerung des Verbindungsaufbaus, d. h. des Zusam- 
menschaltens der einzelnen Leitungsstücke zwischen 
Anrufer und Angerufenem entsprechend der gewähl- 
ten Nummer, erfolgte zwar bereits seit 1978 in den 
Telefon-Ortsvermittlungsstellen der DBP, die mit dem 

Elektronischen Wählsystem (EWS) ausgestattet sind, 
aber sowohl bei diesem als auch bei der seit etwa 1985 
eingesetzten digitalen Vermittlungstechnik (DIVO) 
wird die Sprache nach wie vor analog übertragen. 
Anders ist es bei der ISDN-Technik, die nicht nur von 

der DBP, sondern bereits seit einigen Jahren in zahl- 
reichen privaten Telefonanlagen ın Betrieben und 
Verwaltungen eingesetzt wird. Dabei wird bereits im 
Telefonapparat das analoge Sprachsignal „digitali- 
siert“: In jeder Sekunde wird die Lautstärke viele tau- 
send mal gemessen und jedem Meßwert eine digitale 
„Nummer“ zugeordnet. Diese Nummern bezeichnen 

also nicht die Buchstaben, mit denen ein Wort ge- 
schrieben wird, sondern die Töne, aus denen das 

Klangbild zusammengesetzt werden kann. Auf den 
Leitungen und in den Vermittlungsrechnern der DBP 
werden dann lediglich diese „Nummern als kontinu- 

ierlicher Datenfluß übertragen. Störungen und Verfäl- 
schungen des Datenflusses können dabei unter An- 
wendung bekannter Verfahren der automatisierten 
Datenübertragung in weitem Umfang ausgeglichen 
und korrigiert werden. Auf der Empfangsseite werden 
den einzelnen „Nummern” dieselben Lautstärke- 

werte zugeordnet und hieraus — zur Hörbarmachung 
im Telefonhörer — wieder entsprechende Strom- 
schwankungen erzeugt. 

Diese Digitalisierung des gesprochenen Wortes er- 
möglicht nicht nur eine Erhöhung der Übertragungs- 
qualität und verbesserte Ausnutzung der Übertra- 
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gungswege, sondern grundsätzlich auch die Verar- 
beitung solcher Informationen in den elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen. Dabei ist in erster Linie 
an die Vermittlungsrechner der DBP zu denken, in 
denen die Sprache lediglich vom Sprecher zum Hörer 
„hindurchgeschoben” und dabei nur für tausendstel 

Sekunden gespeichert wird. 

Wenn die technischen Probleme der Spracherken- 
nung und der Inhaltsanalyse von gesprochenen Tex- 
ten einmal gelöst sind, könnte allerdings diese Spei- 
cherung auch z. B. zu einer verstärkten Kontrolle 
durch hierzu ermächtigte Strafverfolgungs- und Si- 
cherheitsorgane genutzt werden: Während derzeit 
aufgrund faktisch-technischer Zwänge die Überwa- 
chung von Telefonaten wegen des sehr hohen Auf- 
wandes nur in begrenztem Umfang möglich ist, kann 
dies möglicherweise in naher Zukunft um ein vielfa- 
ches ausgeweitet werden. Zu denken ist dabei an au- 
tomatisch laufende Programme, die den Telefonver- 
kehr zwischen zwei Anschlüssen oder in ausgewählte 
Länder ständig im Hinblick auf bestimmte Wörter 
oder Wortkombinationen überwachen und lediglich 
bei deren Auftreten den vollständigen Inhalt eines 
Telefonates registrieren. 

Programme zur automatischen Wort- und Spracher- 
kennung könnten sich verstärkt auf die Persönlich- 
keitsrechte von Betroffenen auswirken, wenn die 
Sprache längerfristig auf Datenträgern gespeichert 
und ausgewertet wird, z. B. auch durch Unbefugte im 
Rahmen des „Anzapfens" einer Leitung. 

Zum gegenwärtigen Stand der Entwicklung ist festzu- 
stellen, daß von den großen EDV-Herstellern und ei- 
nigen Hochschulen verschiedenartige Spracherken- 
nungsprogramme erprobt werden, deren Leistungsfä- 
higkeit jedoch noch sehr begrenzt ist. Die höchste 
Erkennungssicherheit leisten dabei Programme, die 
auf einen ganz bestimmten Sprecher und auf ein eng 
umrissenes Fachgebiet „trainiert“ worden sind, wenn 
der Sprecher sich darum bemüht, daß seine Sprache 
erkannt wird. Dazu muß er möglichst so sprechen, wie 
während des „Trainings“, und er muß die einzelnen 

gesprochenen Wörter so voneinander durch kleine 
Pausen trennen, daß die Wortgrenzen vom Programm 
erkannt werden können. Programme, die versuchs- 
weise Sätze verschiedener Sprecher aus einem nicht 
umrissenen Fachgebiet erkennen sollen, befinden 
sich demgegenüber noch in einem Versuchsstadium, 
das eine praktische Anwendung vorerst nicht erwar- 
ten läßt. Gleichwohl werden solche Entwicklungen 
mit großer Aufmerksamkeit zu verfolgen sein, um 
rechtzeitig — auch gesetzgeberische — Maßnahmen 
mit dem Ziel eines möglichst sicheren Ausschlusses 
von Gefahren für die Privatsphäre des Bürgers einzu- 
leiten. 

Außer den Verfahren, Sprache zum Zwecke des ein- 
facheren Transports zu digitalisieren, gibt es noch ei- 
nen anderen Trend zur Digitalisierung von Nachrich- 
ten, nämlich die zunehmende Übertragung von Da- 
ten, die bereits vor der Übertragung digitalisiert vor- 
liegen und für die deshalb die Umformung in eine 
digitale Darstellung gar nicht erst erforderlich ist. Es 
handelt sich um Nachrichten, die von Computern an 
Computer gesendet werden und die deshalb auch 
leicht von anderen Computern interpretiert werden 
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können. Solche Nachrichten können größere Liefe- 
rungen im industriellen Bereich, aber auch Bestellvor- 
gänge einzelner Personen oder den Austausch von 
personenbezogenen Daten zwischen öffentlichen 
oder privaten Verwaltungen, z. B. beim bargeldlosen 
Zahlungsverkehr, betreffen; auch die briefähnlichen 

Nachrichten im Btx-Mitteilungsdienst sind in diesem 
Sinne digitalisiert. All dies zeigt, daß die Zunahme 
moderner Kommunikationsverfahren auch zum Ab- 
bau der technischen Schwierigkeiten einer automati- 
sierten Überwachung führt. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und der 
Öffnung des Telekommunikationsmarktes für private 
Anbieter habe ich mich bei der Beratung des Post- 
strukturgesetzes deshalb dafür eingesetzt, daß durch 
eine Änderung des Fernmeldeanlagengesetzes die 
rechtlichen Vorkehrungen gegen eine mißbräuchli- 
che Nutzung von Nachrichteninhalten verbessert 
worden sind (s.o. Nr. 7.1). 

7.2.2 Digitalisierung der Verbindungssteuerung 

Schon seit langem wird in der sog. analogen Technik 
der Verbindungsaufbau beim Telefonieren „digital“, 
d. h. mit dem Finger (lat.: digitus) in der Wählscheibe 
herbeigeführt. Und seit vielen Jahren erfolgt er — im 
Selbstwählverkehr — auch automatisch: Durch die 
Wahl einer Ziffer wird z. B. in der weitverbreiteten 
konventionellen EMD-Vermittiungstechnik ein elek- 
trischer Motor so lange in Betrieb gesetzt, bis er einen 
Schalter in die Position bewegt hat, die dieser Ziffer 
entspricht. Damit wird dann schrittweise die gewählte 
Leitungsverbindung geschaltet. 

Mit Digitalisierung der Verbindungssteuerung be- 
zeichnet man jedoch erst die Technik, in der die Ver- 
bindung statt durch motorbetriebene Schalter durch 
einen Computer hergestellt wird. Damit das gesche- 
hen kann, muß der Computer die Nummer des anzu- 
rufenden Anschlusses zunächst vorübergehend spei- 
chern, um dann durch sein Programm die Verbindung 
herzustellen. 

Anders als in der konventionellen Vermittlungstech- 
nik, in der nach dem Ende der Verbindung die Schal- 
ter wieder in ihre Ausgangsposition zurückgehen und 
ohne besondere Zusatzeinrichtungen dann keine In- 
formation über die Nummer des Angerufenen mehr 
vorhanden ist, kann die einmal im Computer gespei- 
cherte Nummer dort festgehalten und leicht noch zu 
anderen Zwecken verwendet werden, auch wenn die 
Verbindung inzwischen längst beendet ist. Zugleich 
können außer der Nummer des Anrufers auch noch 
der Beginn und das Ende (oder die Dauer) der Verbin- 
dung festgehalten werden. Dies ermöglicht esz. B., für 
den Kunden eine genaue Aufstellung der von ihm zu 
bezahlenden Verbindungsgebühren anzufertigen 
oder ihm wenigstens im Reklamationsfall eine solche 
Aufstellung zum Beweis der Richtigkeit der Gebüh- 
rensumme vorzuhalten. 

Es ist auch möglich, die Verbindungsgebühren nicht 
mehr wie bisher aus den während einer bestehenden 
Verbindung erzeugten Gebührenimpulsen nur nach 
der Zahl der verbrauchten Einheiten in einem Zähler 
zu sammeln, sondern aus den Verbindungsdaten die
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Gebühren zu errechnen. Weil dies auch noch lange 
nach dem Ende der Verbindung möglich ist, kann 
man den Vermittlungsrechner von der Gebührenver- 
waltung entlasten und auch kompliziertere Gebüh- 
renstrukturen der Abrechnung zugrunde legen. 

Je nach den einzelnen Interessen mögen die weiteren 
Nutzungen der bei der Digitalisierung der Verbin- 
dungssteuerung anfallenden Daten sinnvoll erschei- 
nen. Es darf aber nicht übersehen werden, daß eine 
vollständige Speicherung nur aller Telefonverbin- 
dungsdaten eine Sammlung von vielen Milliarden Da- 
tensätzen pro Monat zur Folge hätte, die genau Aus- 
kunft darüber gibt, zwischen welchen Anschlüssen 

wann und wie lange eine Verbindung bestanden 
hat. 

Deshalb beklagen nicht nur technikkritische Bürger, 
daß mit der — wahrscheinlich unvermeidlichen — 
Automatisierung in allen Bereichen von Wirtschaft 
und Verwaltung eine ständig intensivierte und verfei- 
nerte Registrierung vieler Eigenschaften und Hand- 
lungen des einzelnen einhergeht; das Schreckge- 
spenst des „Gläsernen Menschen" wird möglich. Von 
besonderer Bedeutung ist bei solchen Überlegungen 
zweifellos die zwischenmenschliche Kommunikation, 
die sich im Zeitalter der elektronischen Datenverar- 
beitung anscheinend unvermeidbar vom direkten Ge- 
spräch und handgeschriebenen Brief hinweg in Rich- 
tung auf das Telefonat und andere elektronische 
Kommunikationsformen bewegt. Dadurch gewinnt 
der Artikel 10 des Grundgesetzes, der jedem Bürger 
eine — insbesondere vom Staat — unbeobachtete 
Kommunikation garantiert, ständig wachsende Be- 
deutung. Wenn nun im Rahmen der Modernisierung 
des Telefon- und Datennetzes von der Deutschen 
Bundespost solche Konzepte ausgewählt werden, die 
gerade eine lückenlose Registrierung aller techni- 
schen Kommunikationsvorgänge bedingen, so muß 
dies auf grundsätzliche Bedenken stoßen. Das 
„Grundrecht auf unbeobachtete Kommunikation” 
verlangt Konzepte, die dies gerade vermeiden: So wie 
im konventionellen Telefonnetz nach Beendigung des 
Gespräches — außer einer Weiterschaltung des Ge- 
bührenzählers — keine Spuren zurückbleiben, so wä- 
ren ähnlich einfache und damit datenvermeidende 
Abrechnungsverfahren auch schon bei der Konzipie- 
rung des Bildschirmtextdienstes (vgl. 11. TB S. 33 f.) 
möglich gewesen. Jedenfalls aber darf die Ausgestal- 
tung der digitalen Telefonvermittlungstechnik nicht 
zu einer umfassenden Verbindungsdatenspeicherung 
benutzt werden. 

7.2.3 Verbindungsdatenspeicherung bei ISDN 

Zusätzlich zu dem allen Bürgern bekannten, „norma- 

len“ Telefon, das inzwischen allerdings in vielen zum 
Teil komfortablen Ausführungen erhältlich ist und in 
der Postsprache „Analoganschluß“ heißt, gibt es jetzt 
auch den moderneren und komfortableren ISDN-An- 
schiuß, der auch „Universalanschluß“ genannt wird. 
Bei dieser Art von Anschlüssen werden sowohl die 
Digitalisierung aller Kommunikationsinhalte (s. o. 
7.2.1) als auch die Digitalisierung der Verbindungs- 
steuerung (s. o. 7.2.2) so konsequent durchgeführt, 
daß alle nutzbaren Telekommunikationsdienste über   

dasselbe Netz {ISDN =Integrated Services Digital 
Network) geführt werden. Diese zunächst nur für die 
großen Ballungsräumen von der Post vorgesehenen 
Anschlüsse sollen ab 1993 flächendeckend zur Verfü- 
gung stehen. Die Post strebt an, etwa im Jahr 2020 den 
weit überwiegenden Anteil des Telekommunikations- 
verkehrs in dieser Technik abzuwickeln. Deshalb ist 
die Frage, welche Daten dabei wie lange gespeichert 
werden, schon heute von allgemeiner und grundsätz- 
licher Bedeutung. 

Im Rahmen einer Kontrolle habe ich mich über die 
Praxis der Verarbeitung der bei ISDN-Verbindungen 
entstehenden Daten informiert. Dabei hat sich bestä- 
tigt, daß die Post über alle von Universalanschlüssen 
aus gewählten Verbindungen außer einigen techni- 
schen Angaben für mehrere Monate die vollständige 
Rufnummer des Anrufers und des Angerufenen, den 
Tag, die genaue Zeit und die Dauer der Verbindung 
speichert. Als Begründung wird von der DBP angege- 
ben, gerade beim ISDN-Anschluß sei es wegen der 
Vielzahl möglicher Dienste — neben Telefon, Telefax 
und Teletex auch weitere — technisch wenig sinnvoll, 

die Gebührenermittlung im Vermittlungsrechner 
selbst vorzunehmen; vielmehr sei es notwendig, dies 
in einem zweiten Verarbeitungsschritt außerhalb der 
Vermittlungsstelle durchzuführen. Diese Argumenta- 
tion überzeugt nicht. Denn insbesondere die vollstän- 
dige Nummer des Angerufenen spielt für die Höhe der 
Gebühren keine Rolle. Zur Berechnung genügt offen- 
sichtlich die Nummer des angewählten Ortsnetzes. Im 
übrigen stehen auch schon während der Verbindung 
Gebührendaten zur Verfügung. Sie werden wie bis- 
her an den Anschluß des Anrufers gesendet, um dort 
eine Gebührenberechnung zu ermöglichen, von der 
in vielen Telefonanlagen auch Gebrauch gemacht 
wird. Es ist wenig überzeugend, wenn aus der Ent- 
scheidung, auf die Nutzung dieser leicht verfügbaren 
Gebühreninformation zu verzichten, die Notwendig- 
keit abgeleitet wird, Verbindungsdaten in einem weit 
größeren Umfang zu speichern. 

Deshalb führt die Post als weitere Begründung an, daß 
sie nur bei ausnahmsloser und vollständiger Speiche- 
rung der Verbindungsdaten in der Lage sei, in einem 
etwaigen Streit mit dem Zahlungspflichtigen die Rich- 
tigkeit der Rechnung zu beweisen. Und weil sie durch 
die neuen Techniken der Datenverarbeitung dazu 
nun in der Lage sei, müsse sie diese auch so anwen- 
den. Die Post trifft also mit der Verbindungsdatenspei- 
cherung Vorsorge, um in einem möglicherweise kom- 
menden Streit über die Gebührenhöhe mit Details aus 
der Kommunikation argumentieren zu können. Mit 
dieser Frage hat sich der Deutsche Bundestag schon 
einmal, nämlich bei der Beratung meines Sechsien 

und Siebenten Tätigkeitsberichts auseinandergesetzt, 
in denen ich Probleme bei der Verbindungsdatenspei- 
cherung dargestellt habe, nachdem ich schon früher 
über einen nach kurzer Zeit wieder eingestellten 
Versuch der Post zur Verbindungsdatenspeicherung 
in einer Vorläufersystem berichtet hatte (s. 5. TB 
S. 32 £.). In seiner Entschließung vom 10. Dezember 
1986 hat der Deutsche Bundestag ausdrücklich die 
Zusicherung der Deutschen Bundespost begrüßt, 
„daß es eine Vorratsspeicherung von Verbindungsda- 
ten nicht geben wird” (s. BT-Drucksache 10/6583). 
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Die auf der Basis dieser Festlegung gestaltete und 
diese Fragen regelnde Telekommunikationsordnung 
(TKO) bietet auch keine Rechtsgrundlage für die bei 
ISDN praktizierte Speicherung: Zwar gestattet die 
TKO, Gebührendaten bis zu 80 Tagen nach Absen- 
dung der Fernmelderechnung aufzubewahren ($ 451 
Abs. 3 TKO), in der Definition der Gebührendaten in 
Absatz 1 der Vorschrift sind jedoch weder Zeitpunkt 
noch Rufnummer des angerufenen Teilnehmers ent- 
halten. Diese bilden vielmehr gemäß $ 450 Abs. 1 TKO 
Verbindungsdaten, die gemäß Absatz 2 dieser Vor- 
schrift umgehend nach Beendigung der einzelnen Te- 
lefonverbindung zu löschen sind. Auch die von der 
DBP gegebene Begründung, nach der eine Fortdauer 
der Speicherung über das Verbindungsende hinaus 
zur Klärung von Gebührenstreitigkeiten hilfreich sei, 
führt zu keiner anderen rechtlichen Bewertung. Denn 
essind zwar in $ 450 Abs. 2 TKO Ausnahmen genannt, 
die auch eine längere Speicherung von Verbindungs- 
daten rechtfertigen. Von den dort genannten Mög- 
lichkeiten paßt aber allenfalls die wenig präzise for- 
mulierte Ausnahme „aus sonstigen betrieblichen 
Gründen”. Die Tatsache, daß eine Speicherung bei 
ISDN zu relativ geringen Kosten möglich ist, kann 
aber kein akzeptabler betrieblicher Grund dafür sein, 

daß aus einer Ausnahme, die für besondere Fälle vor- 
gesehen ist, für den zukünftigen Massendienst die 
Regel gemacht wird. Deshalb habe ich diese Speiche- 
rungspraxis gemäß $ 20 BDSG gegenüber dem Bun- 
desminister für Post und Telekommunikation bean- 
standet. 

Bei der Frage, welche Kommunikationsdaten wie 
lange gespeichert werden dürfen, handelt es sich kei- 
neswegs nur um ein abstraktes Rechtsproblern, das für 
die Bürger keine Bedeutung hat. So haben sich nicht 
nur einzelne Bürger mit Briefen und Anrufen an mich 
gewandt, die ihre Besorgnisse im Zusammenhang mit 
der Vollspeicherung zum Ausdruck gebracht haben 
und darin — auch wenn derzeit erst relativ wenige 
Universalanschlüsse bestehen — doch mittelfristig 
eine Beeinträchtigung ihrer persönlichen Freiheit se- 
hen. Besonders betroffen haben sich auch beratende 
Institutionen gezeigt, wie z. B. Telefonseelsorgestel- 
len der christlichen Kirchen und AIDS-Beratungsstel- 
len, die eine Beeinträchtigung, wenn nicht gar Verei- 
telung ihrer Bemühungen befürchten, wenn die Hilfe- 
suchenden damit rechnen müssen, daß ihre Telefon- 
nummer — als Anrufer oder aber auch als Angerufe- 
ner — von der DBP gespeichert wird. Ähnliche Beden- 
ken dürften auch bei anderen Beratern wie Rechtsan- 
wälten und Ärzten, aber auch bei Abgeordneten und 
Journalisten bestehen. 

Deshalb ist es besonders zu bedauern, daß der Bun- 

desminister für Post und Telekommunikation meine 
Beanstandung zurückgewiesen und eine Einstellung 
der Vollspeicherung abgelehnt hat. Er argumentiert 
außer mit den oben dargelegten Begründungen da- 
mit, jeder Inhaber eines Universalanschlusses habe 

mit seiner Auftragserteilung an die Post in die Spei- 
cherung der Verbindungsdaten eingewilligt; die 
Speicherung sei deshalb zulässig. Aber selbst wenn 
eine der gesetzlichen Bestimmung in $ 3 BDSG genü- 
gende Einwilligung des Anschlußinhabers vorläge, 
fehlte zur Zulässigkeit der Speicherung noch die 
ebenfalls notwendige Einwilligung derjenigen, die als 
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Angerufene ja ebenfalls von der Datenspeicherung 
betroffen sind. Deshalb eröffnet auch der Vorschlag 
des Bundesministers für Post und Telekommunika- 
tıon, von einer Speicherung der vollständigen Verbin- 
dungsdaten (nur) dann abzusehen, wenn der Inhaber 
des Universalanschlusses sich dagegen entscheidet 
und damit zugleich die Post von der „Beweispflicht" 
freistellt, noch keine angemessene Lösung des Pro- 

blems. 

Als Basis für eine den unterschiedlichen Interessen 
sehr weitgehend Rechnung tragenden Lösung habe 
ich vorgeschlagen, daß im Regelfall bei der Verbin- 
dungsdäatenspeicherung die Nummer des angerufe- 
nen Anschlusses nur verkürzt gespeichert wird. Dabei 
sollten mindestens die beiden letzten Ziffern nicht 
gespeichert werden. Damit wäre der Angerufene von 
einem Unbeteiligten kaum noch herauszufinden, aber 
der Anrufer könnte sich bei gutem Willen in der Regel 
noch anhand der verfügbaren Ziffern an das Gespräch 
erinnern, zumindest wenn es teuer (lang) war. 

Eine solche Speicherung dürfte auch als Beweis für 
die erbrachte Verbindungsleistung ausreichen, weil 
die fehlenden Ziffern für die Zahlungspflicht ohne 
Bedeutung sind. Und wenn aus Rechtsgründen im 
Regelfall nicht mehr gespeichert werden darf, kann 

der Postkunde auch keinen weitergehenden Beweis 
verlangen. Im übrigen bleibt die Aufschreibung durch 
den Anrufer oder die Speicherung von Verbindungs- 
daten in dessen eigener Telefonanlage als Mittel für 
den Anrufer von der Entscheidung der Post unbe- 

Von der normalerweise vorzunehmenden Speiche- 
rung durch die Post könnte in einigen Sonderfällen 
abgewichen werden: 

— Wenn der angerufene Anschluß die Telefonseel- 
sorge (Nummern 11101 und 11102) ist, müßten 
wegen der Besonderheit — dreimal „1“ am An- 
fang — mindestens die letzten drei Ziffern entfal- 
len. Damit wären diese Anrufe nicht mehr von 
Anrufen von Telefonansagen zu unterscheiden, 
wenn auch in diesen Fällen nur „11” gespeichert 
wird. 

— Wenn der angerufene Anschlußinhaber die Ge- 
sprächsgebühren ganz oder teilweise übernimmt, 
wird seine vollständige Nummer zur Gebührenzu- 
rechnung benötigt. 

-- Wennbei bestimmten Datenübertragungsdiensten 
die Gebühren von der Nummer des angewählten 
Anschlusses abhängen, müßte diese auch gespei- 
chert werden. 

— Entsprechend einem (besonders begründeten) 
Wunsch eines Anschlußinhabers könnte in Einzel- 
fällen eine weitergehende Speicherung erfolgen. 

— Auf Wunsch des Anschlußinhabers könnte die 
Speicherung reduziert werden. 

Auch weitere Sonderfälle, z. B. aus technischen Grün- 
den, könnten berücksichtigt werden, weil die mo- 
derne Datenverarbeitung keineswegs verlangt, daßin 
allen Fällen gleich verfahren wird, sondern im Gegen- 
teil sehr wohl Anpassungen an die jeweiligen Bedin- 
gungen und damit weitgehend auch Selbstbestim-
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mung erlaubt. Daß solche Lösungen reahsıerbar sind, 

weiß ich aus Diskussionen mit Fachleuten der Nach- 

richtentechnik und der zugehörigen Datenverarbei- 

tung. 

Der Bundesminister für Post und Telekommunikation 
hat sich zu einer solchen Lösung (bisher) leider nicht 
entschließen können; er fördert damit ohne Not Wi- 
derstände gegen die Durchsetzung der ISDN-Tech- 

nik, weil diese Technik bei dem derzeit verfolgten 
Konzept der Speicherung von Verbindungsdaten mit 

dem Ende des unregistrierten Telefonierens verbun- 

den wird. 

7.3 Mobile Funkanlagen 

Wie oben dargelegt haben sich beim „normalen“, 

drahtgebundenen Telefon erst ın den letzten Jahren 

durch technische Weiterentwicklungen ernstere da- 

tenschutzrechtliche Probleme ergeben: Da früher 

keine automatisierten Registrierungen vorgenommen 

wurden, entstanden zunächst auch keine zu schützen- 

den personenbezogenen Daten. Ganz anders sah dies 

von Anfang an beim Funktelefon („Autotelefon") und 

anderen mobilen Funkdiensten aus, bei denen zumin- 

dest vorübergehend stets alle die Verbindung be- 

schreibenden Daten — einschließlich der Rufnum- 

mern der Beteiligten — registriert werden mußten. 

Die sich daraus ergebenden Datenschutzprobleme 

wurden in der Vergangenheit von mancher Seite 
schon wegen „quantitativer Geringfügigkeit" nicht 

sehr ernst genommen. In der Tat war die technische 

Kapazität des — lange Jahre einzigen — Funktelefon- 

netzes B auf 26 000 Teilnehmer begrenzt; die hohen 

Kosten machten ein Autotelefon überdies für den Nor- 

malbürger nahezu unerschwinglich. Für das 1985 in 

Betrieb gegangene Nachfolge-Funktelefonnetz C 

wird aber bereits für 1992 der Maximalausbau von 

nahezu 500 000 Teilnehmern erwartet. Für das nach- 

folgende paneuropäische digitale D-Netz werden im 

Jahr 2000 in der Bundesrepublik Deutschland 1,5 bis 2 

Millionen Teilnehmer und europaweit 16 Millionen 

Geräte geschätzt. Beim Cityruf rechnet die Deutsche 

Bundespost bereits 1993 mit 430 000 Teilnehmern. 

Diese Entwicklung wird nicht nur ermöglicht und un- 

terstützt durch die mit wachsenden Stückzahlen dra- 

stisch sinkenden Preise, sondern auch durch den ge- 

radein diesem Bereich erwarteten Wettbewerbsdruck 

seitens privater Anbieter (siehe oben Nr. 7.1). Ange- 

sichts dieser Entwicklungen kann auch der Daten- 

schutz bei mobilen Funkdiensten nicht mehr als ein 

eher exotisches Problem einer kleinen Gruppe ange- 

sehen werden. 

7.3.1 Funktelefondienst 

Insbesondere wegen der praktizierten Vollspeiche- 

rung der Telefonverbindungsdaten sowie der langen 
Speicherungsdauer habe ich den Funktelefondienst 
der DBP in den vergangenen Jahren wiederholt kriti- 

sieren müssen. In meinem Elften Tätigkeitsbericht 

{s. 11. TB S. 30ff.) habe ich über meine datenschutz- 
rechtliche Kontrolle des C-Netzes sowie die förmli- 
chen Beanstandungen berichtet, die ich gegenüber   

dem Bundesminister für Post und Telekommunikation 
vorzubringen hatte. Schwerpunkte dabei waren zum 
einen von der Telekommunikationsordnung nicht ge- 
deckte Speicherungen (u. a. der Telefonnummer des 
Angerufenen), zum anderen das Fortdauern der Spei- 
cherung der Daten aller Verbindungen bis zu einer 
Gesamtzeit von etwa drei Monaten und die Einrich- 

tung von Verfahren zur Übermittlung der gespeicher- 
ten Daten an Stellen, für die die Kenntnis dieser Daten 
nicht erforderlich ist. 

Der BMPT hat für die Übermittlung der gespeicherten 
Daten restriktive Regelungen eingeführt aber im übri- 
gen meine Beanstandungen zurückgewiesen und 
ausgeführt, daß sowohl die detaillierte, umfassende 
Registrierung der Verbindungsdaten als auch deren 
lange Speicherungsdauer unerläßlich seien. Er ver- 
wendet in diesem Zusammenhang die gleichen Argu- 
mente wie bei dem 1972 in Betrieb gegangenen B- 
Netz. Grundaussage ist dabei, die technischen Eigen- 
schaften eines Funktelefonnetzes erhöhten erheblich 
die Möglichkeiten mißbräuchlicher Benutzung und 
anderer manipulativer Eingriffe gegenüber dem 
drahtgebundenen Netz. Daher müßten unter anderem 
stets die Verbindungsdaten aller Verbindungen regi- 
striert und unter dem Gesichtspunkt von Inplausibili- 
täten und möglichen oder wahrscheinlichen Mißbräu- 
chen, aber auch im Hinblick auf etwaige von der DBP 
zu vertretende gebührenrelevante Fehler analysiert 

werden. 

Bereits beim B-Netz hatte ich mich kritisch zur Voll- 
speicherung der Verbindungsdaten geäußert (7. TB 
S. 25f.) und gefordert, bei dem damals geplanten 
neuen System die Mißbrauchsmöglichkeiten so zu 
vermindern, daß diese Speicherung nicht mehr not- 
wendig ist. Im April dieses Jahres habe ich die Aus- 
wertung der Verbindungsdaten des alten B-Netzes 
zum Zwecke der Mißbrauchserkennung und -aufklä- 
rung datenschutzrechtlich kontrolliert. Ich habe dabei 
den Eindruck gewonnen, daß die eingesetzten EDV- 
Programme nur die Verbindungsdaten derjenigen 
Funktelefonate weiterverarbeiten, für die tatsächliche 
Anhaltspunkte für mißbräuchliche Benutzung — etwa 
durch Verwendung manipulierter Funktelefonge- 
räte — oder aber für technische Störungen vorliegen. 
Die von der betreffenden Dienststelle der DBP vorge- 
legten Erfolgszahlen belegten dabei die Wirksamkeit 
und damit auch die Erforderlichkeit dieses Verfah- 
tens. 

Anders ist die gegenwärtige Praxis bei dem erst 1985 
in Betrieb gegangenen C-Netz zu bewerten: Hier ist 
— wie bereits in meinem Elften Tätigkeitsbericht dar- 
gestellt (s. 0.) — die Benutzung eines Funktelefonge- 
rätes nur mit einer (Speicherchip-)Berechtigungskarte 
möglich, die in einem gesicherten Verfahren dem Be- 
rechtigten zugesandt wird. Das unberechtigte Regi- 
strieren des Funkverkehrs — etwa zur Ausspähung 
der Sicherungsnummer — ist durch ein Verschlei- 
erungsverfahren wesentlich erschwert. Anders als im 
B-Netz kann überdies bei Mißbrauchsverdacht die 
betreffende Funktelefonnummer sofort gesperrt wer- 
den. Schon von daher können die dargelegten bishe- 
rigen Argumente eine Vollspeicherung im C-Netz 
nicht mehr rechtfertigen. 
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Tatsächlich konnte ich feststellen, daß die Verbin- 
dungsdaten des C-Netzes — anders als im B-Netz — 
bislang nicht systematisch automatisiert ausgewertet 
werden, sondern daß dies vielmehr lediglich im Ein- 
zelfall ausnahmsweise und manuell erfolgt. Mir 
wurde allerdings mitgeteilt, daß seit längerer Zeit ein 
Programmsystem zur Mißbrauchserkennung und 
-aufklärung entwickelt wird, das demnächst in Be- 
trieb genommen werden soll. Ich hatte den BMPT 
gebeten, mir anhand konkreter Fallkonstellationen 
und -zahlen darzulegen, in welcher Weise ein solches 

Programmsystem angemessen und erforderlich ist, 
um Mißbrauchsfälle im C-Netz zu erkennen und auf- 
zuklären. Ich habe dabei den Eindruck gewonnen, 
daß sich die Mißbrauchsproblematik zwar gegenüber 
dem B-Netz wesentlich verringert hat, gleichwohl 
aber fortbesteht. Ich halte es auch für möglich, daß mit 
dem Systermn in bestimmten Fällen nicht nur Mißbräu- 
che erkannt, sondern auch aufgeklärt werden kön- 
nen. Diese Tatsache sowie die Präventivfunktion einer 
Mißbrauchskontrolle kann daher unter Datenschutz- 
gesichtspunkten — anders als in drahtgebundenen 
Telekommunikationsnetzen (s. o. Nr. 7.2.2) — die vor- 
übergehende Speicherung auch der Zielnummer 
rechtfertigen. Jedoch müssen die automatisierten 
Analyseprogramme so gestaltet sein, daß nur die Ver- 
bindungsdaten solcher Gespräche weiterverarbeitet 
werden, für die nach den Erfahrungen mit erhöhter 
Wahrscheinlichkeit Mißbrauch in Betracht zu ziehen 
ist, und die Daten aller übrigen Gespräche — bis auf 
die zur Rechnungsstellung erforderlichen — unver- 
züglich gelöscht werden. Der BMPT hat sich jedoch zu 
einer so differenzierten Behandlung der Verbin- 
dungsdaten nicht entschließen können; er beabsich- 
tigt, eine Mißbrauchsanalyse zur Erfassung kritischer 
Verbindungsdaten durchzuführen und weiterhin die 
Verbindungsdaten im bisherigen Umfang zu spei- 
chern. 

Wie bereits erwähnt, soll im Jahre 1991 das paneuro- 
päische digitale Funktelefonnetz nach der GSM- 
Norm {groupe sp&ciale mobile) der europäischen 
Fernmeldeverwaltungen in Betrieb gehen, das in der 
Bundesrepublik D-Netz heißt. Hier wird übrigens ne- 
ben dem von der DBP-TELEKOM betriebenen D1- 
Netz ein weiteres von einem privaten Konsortium un- 
ter der Bezeichnung „D2-Netz” errichtet werden. 
Über die Einführung des paneuropäischen Mobilfun- 
knetzes wurde 1987 ein „Memorandum of Understan- 
ding“ beschlossen, das bisher 18 europäische Staaten 
unterzeichnet haben. Wesentliche Merkmale dieses 
Netzes sind die geplante große Teilnehmerkapazität 
— über zwei Millionen in der Bundesrepublik 
Deutschland —, digitale Sprachübertragung, ISDN- 
Fähigkeit (vgl. oben Nr. 7.2.3) sowie durch europa- 
weite Normung z. B. für einen Bundesbürger die Mög- 
lichkeit, mit seinem Autotelefon im Urlaub von Sizi- 
lien aus mit einer befreundeten Familie zu telefonie- 
ren, die ihrerseits in Norwegen mit dem PKW unter- 
wegs ist. Die dabei gespeicherten Telefonverbin- 
dungsdaten werden zunächst von der regionalen Be- 
treibergesellschaft — im Beispiel in Italien — erfaßt 
und dann der heimatlichen Betreibergesellschaft des 
Teilnehmers übermittelt. Bei diesem Verfahren wird 
eine Vielzahl datenschutzrechtlicher Fragen erkenn- 
bar, so z. B. nach Art und Umfang der registrierten 
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Daten, Dauer und Sicherung ihrer Aufbewahrung, Art 
und Sicherheit des Übermittlungsweges und nach 
dem Schutz gegenüber unbefugtem Zugriff. 

Angesichts der im B- und C-Netz seit Jahren bekann- 
ten, sich im D-Netz verschärfenden Datenschutzpro- 
bleme hätte ich es begrüßt, wenn ich von der DBP so 
rechtzeitig über datenschutzrelevante Planungen in- 
formiert worden wäre, daß ich eine Möglichkeit ge- 
habt hätte, etwaige Einwände in die Planungen ein- 
zubringen, solange die technischen Bedingungen 
noch nicht international festgelegt sind. Bis heute ist 
dies allerdings nicht geschehen. Ich gehe gleichwohl 
davon aus, daß die genannten Datenschutzprobleme 

als solche erkannt und Lösungen hierfür oder zumin- 
dest entsprechende Ausgestaltungsrahmen vorgese- 
hen sind. 

7.3.2 Cityruf 

Die wohl auch noch in Zukunft recht hohen Kosten 
halten manchen Interessenten von der Anschaffung 
eines Funktelefongerätes ab. Für viele Zwecke reicht 
es auch aus, einer dringend zu erreichenden Person 
eine kurze Botschaft durchgeben zu können, im ein- 
fachsten Falle ein Signal, das sie verabredungsgemäß 
veranlaßt, über das „normale“ Telefon eine be- 
stimmte Nummer anzurufen, Seit dem Frühjahr dieses 
Jahres stellt die Deutsche Bundespost hierfür den 
Cityrufdienst zur Verfügung, der die jederzeitige Er- 
reichbarkeit eines Teilnehmers — vorerst nur in den 
Ballungsräumen — sicherstellen soll. 1990 sollen alle 
Städte über 30 000 Einwohner versorgt sein, und für 
1993 werden bereits über 400 000 Teilnehmer erwar- 
tet. 

Zur ständigen drahtlosen Erreichbarkeit führt der 
Teilnehmer einen kleinen Funkempfänger mit sich, 
der kleiner als eine Zigarettenschachtel und nur un- 
wesentlich schwerer ist, Je nach „Komfortklasse” sei- 
nes Empfängers kann er dann innerhalb des Funkver- 
sorgungsgebietes — etwa ganz Berlin (West) — zu- 
mindest ein Piepsignal empfangen, dessen Bedeu- 
tung natürlich vorher vereinbart sein sollte. Typische 
Anwendungen betreffen z. B. den Kundendiensttech- 
niker, den die Einsatzzentrale stets und überall auf 
diese Weise erreichen kann. Dazu muß sie zunächst 
die Telefonnummer des Cityruf-Dienstes anrufen 
— Z. B. 0164 — und dann die Funknummer des Tech- 
nikers wählen, um sein Gerät zum Piepen zu bringen 
und ihn damit zum Telefonanruf in der Zentrale auf- 
zufordern. Im komfortabelsten Falle wird dem Teil- 
nehmer auf einem im Gerät eingebauten Display eine 
Nachricht angezeigt, die aus bis zu 80 Buchstaben und 
Zahlen bestehen kann. Um eine solche Nachricht sy- 
stemgerecht aufzugeben, muß der Absender über ei- 
nen Personalcomputer mit Postanschluß oder aber ein 
Bildschirmtextgerät verfügen. 

In allen Fällen ist zur Durchführung des Dienstes die 
Speicherung personenbezogener Daten erforderlich: 
Im einfachsten Fall lediglich die Tatsache, daß eine 
Nachricht an das Gerät des Besitzers durchzugeben 
ist, im letztbeschriebenen Fall zusätzlich die Nach- 
richt selbst. Diese Speicherungen standen im Mittel- 
punkt erster Erläuterungen des Cityrufdienstes, um
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die ich die DBP gebeten hatte. Unter Gesichtspunkten 
des Datenschutzes stellen sich zum einen Fragen nach 
der Speicherungsdauer der Nachricht sowie der Ver- 
bindungsdaten, zum anderen nach der Sicherheit ge- 
genüber unbefugtem Zugriff auf die Nachricht, etwa 
durch Abhören des Funkverkehrs. 

Ich habe begrüßt, daß die Speicherung der Nachricht 
systemseitig nur solange erfolgt, bis „der Ruf abge- 
setzt ist“, d. h, vom Sender der DBP das Rufsignal 
sowie ggf. die Nachricht ausgestrahlt worden sind. 
Die Löschung erfolgt unmittelbar danach. 

Schon aufgrund der kurzen Speicherdauer ist das Ri- 
siko eines unbefugten Zugriffes auf die Nachricht im 
Bereich der Deutschen Bundespost sehr gering. Die 
Übertragung der Nachrichten auf dem Funkwege er- 
folgt jedoch unverschlüsselt; die dabei verwendete 
Codierung ist europaweit standardisiert und bekannt. 
Daher ist es jedem, der über entsprechende Geräte 
und Kenntnisse verfügt, ohne großen Aufwand mög- 
lich, alle im Cityruf übertragenen Nachrichten abzu- 
hören und auch die Funkgerätenummer des Adressa- 
ten festzustellen; dessen Namen wird er in der Regel 
allerdings zumindest so lange nur schwer ermitteln 
können, wie die DBP keine Teılnehmerverzeichnisse 

herausgibt. Aus diesen Gründen ist auch der Miß- 
brauchsanreiz gering, der darin besteht, ein eigenes 
Gerät derart zu manipulieren, daß es die für einen 
Dritten bestimmten Nachrichten anzeigt. 

Leider erfolgt die Funkübertragung nicht nur beim 
Cityruf, sondern allgemein in der Telekommunikation 
nahezu ausschließlich unverschlüsselt. Angesichts 
des beschränkten Nachrichtenumfanges einerseits 
und der zu erwartenden typischen Anwendungen an- 
dererseits kann dies beim Cityrufdienst solange hin- 
genommen werden, wie den Betroffenen die Risiken 
des Abhörens bekannt und die daraus entstehenden 
Gefahren gering sind. Die heute zur Verfügung ste- 
hende Technik ermöglicht jedoch ohne größere 
Schwierigkeiten eine verschlüsselte Nachrichten- 
übertragung auf dem Funkwege. Um so unverständli- 
cher ist es, daß weder die DBP noch private Anbieter 
dem im nennenswerten Maße Rechnung tragen. So ist 
auch im geplanten Funktelefon-D-Netz (siehe oben 
Nr, 7.3.1) meines Wissens die kryptographische Ver- 
schlüsselung der Sprachübertragung nicht serienmä- 
Big vorgesehen. 

7.4 Sprachboxdienst 

Besonders für den „beruflichen Telefonierer” ist es 
häufig wichtig, einem gewünschten Partner unabhän- 
gig von dessen Aufenthaltsort und der Tageszeit eine 
Nachricht zukommen zu lassen und sicher zu sein, daß 
er sie dann auch wirklich erhält. Der seit Jahren be- 
kannte Telefon-Anrufbeantworter erfüllt diese Forde- 
rung nur unzureichend. Seit dem 1. Dezember 1985 
hat die Deutsche Bundespost den Versuchsbetrieb des 
Sprachboxdienstes aufgenommen, der diese Aufgabe 
besser und sicherer lösen soll. Er ermöglicht es, von 
jedem Telefon aus dem Inhaber einer elektronischen 
„Sprachbox” eine gesprochene Nachricht zukommen 
zu lassen. Der Inhaber der Sprachbox kann diese und 
weitere in der Zwischenzeit eingegangene Nachrich-   

ten von einem Telefon aus jederzeit abhören. Sowohl 
die Nachrichten selbst als auch die Verbindungsdaten 

unterliegen dem grundrechtlichen Schutz des Fern- 
meldegeheimnisses. Im Rahmen einer Datenschutz- 
kontrolle habe ich die Einhaltung der allgemeinen 
sowie der speziell hierzu erlassenen datenschutz- 
rechtlichen Vorschriften beim Versuchsbetrieb zum 
Sprachboxdienst in Hannover überprüft. 

Beim Sprachboxdienst werden gesprochene Nach- 
richten digitalisiert (s. o. 7.2.1) und in einem Rechner 

beim Fernmeldeamt Hannover in einer sog. Sprach- 
box gespeichert. Sie können vom Inhaber der Sprach- 
box jederzeit abgerufen und gelöscht werden, Dabei 
kann die Nachricht grundsätzlich von einem beliebi- 
gen Telefon aus — auch im Ausland — in diese Box 
„hineingesprochen" und vom Boxinhaber ebenso von 

einem beliebigen Telefon aus abgerufen und gelöscht 
werden. Voraussetzung ist jedoch, daß es sich bei den 
verwendeten Telefonen um solche für das Mehrfre- 
quenz-Wählverfahren (MFV) handelt, die zwar im 
Ausland bereits weit verbreitet, in Deutschland aller- 

dings nur als Sondertelefone erhältlich sind. Zum Ab- 
hören der in seiner Sprachbox für ihn hinterlegten 
Nachrichten muß ein Boxinhaber zunächst die bun- 
deseinheitliche Telefonnummer des Sprachboxdien- 
stes Hannover anrufen und sich dann durch Wahl sei- 
ner persönlichen „Identifikationsnummer“ — die nur 
ihm bekannt sein sollte — als berechtigter Benutzer 
ausweisen. Diese Identifikationsnummer stellt daher 
gewissermaßen den Schlüssel zum Briefkasten 
„Sprachbox“ dar, der wie jeder Schlüssel nicht nur 
nachgemacht, sondern auch anderen, insbesondere 
Unbefugten, zugänglich werden kann. Ein zusätzli- 
ches Authentifikationshilfsmittelin Gestalt eines Paß- 
wortesist daher zur Datensicherung unerläßlich. Zwar 
ist auch beim Sprachboxdienst die Verwendung eines 
solchen Paßwortes möglich, die Einrichtung wird je- 
doch in das Belieben des Betroffenen gestellt, und er 
wird auch hierzu nicht weiter angehalten. Da nicht 
jeder Benutzer um die begrenzte Sicherheit der elek- 
tronischen Datenfernverarbeitung weiß, habe ich der 
DBP empfohlen, das System so zu gestalten, daß zu- 
nächst die Einrichtung und Verwendung eines Benut- 
zerpaßwortes zwingend verlangt werden. Erst wenn 
der Benutzer nach Unterrichtung über die vorhande- 
nen Risiken ein solches nicht für erforderlich hält, 
sollte er die Verwendung von sich aus „ausschalten“ 
können. 

Ein Sprachboxteilnehmer kann für einen anderen in 
dessen Sprachbox eine Nachricht hinterlegen, indem 
er zunächst die Rufnummer des Sprachboxdienstes 
wählt und sich durch Eingabe seiner eigenen Identifi- 
kationsnummer ausweist. Durch Wahl einer weiteren 
Kennziffer — für „Eingabe — und der Sprachbox- 
nummer des gewünschten Adressaten erhält er dann 
die Möglichkeit, diesem eine Nachricht „hineinzu- 
sprechen”. Auch einem Nicht-Sprachboxteilnehmer 
ist dies möglich, indem er sich von einer Bedienkraft 
(„Operator”) manuell mit der Sprachbox verbinden 
läßt, für die die Nachricht bestimmt ist. Dieser Opera- 

tor gibt auch — wenn gewünscht — den Teilnehmern 
Hilfen bei der Benutzung. 

Den Schwerpunkt der Datenschutzkontrolle bildeten 
die Möglichkeiten und Berechtigungen sowohl des 
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Operators als auch des mit der Wartung des Systems 
befaßten Personals der DBP. Aus den Forderungen 
der Anlage zu $6 BDSG ergibt sich, daß für die bei der 

Datenverarbeitung Tätıgen Zugriffs- und Einsichts- 
rechte nur soweit zulässig sind, wie dies für die jewei- 
lige Aufgabenerledigung unerläßlich ist. Dies wird im 
allgemeinen durch die Vergabe individueller und auf- 
gabenspezifischer Paßworte erreicht, die von den Be- 
schäftigten selbst gewählt und verändert werden kön- 
nen. Auch der Rechner des Sprachboxdienstes sieht 
solche Paßworte mit verschiedenen Berechtigungs- 
ebenen („Levels“) vor. Beim Sprachboxdienst Hanno- 
ver wurden diese Möglichkeiten jedoch nicht genutzt, 
vielmehr waren die betreffenden Paßworte allen Be- 
diensteten der Arbeitseinheit bekannt und waren 
auch seit längerer Zeit unverändert. Damit kann eine 
wichtige Forderung der Datensicherheit, nämlich daß 
auch nachträglich stets festgestellt werden kann, wer 
welche Datenspeicherung wann vorgenommen hat, 
nicht erfüllt werden. Dies wird insbesondere deshalb 
problematisch, weil im System auch eine Funktion 
vorhanden ist, die das Aufheben des gesamten Paß- 
wortschutzes ermöglicht. Weder die Inhalte der Boxen 
der Teilnehmer noch die Verwaltungsdaten und die 
Programme wären dann paßwortgeschützt, sie könn- 
ten also leicht zur Kenntnis genommen oder willkür- 
lich verändert werden. Nach Wiedereinschalten des 
Paßwortschutzes würde dieser Mißbrauch zunächst 
nicht bemerkt, jedenfalls wäre der Urheber nicht 

nachweisbar. Diese Risiken können möglicherweise 
während des laufenden Probebetriebes durch Stich- 
probenkontrollen begrenzt werden; für einen nachfol- 
genden Wirkbetrieb habe ich jedoch dringend Ände- 
rungen empfohlen, u. a. auch automatische Aufschrei- 
bungen (logging) zumindest über die Nutzung be- 
stimmter wichtiger Funktionen. 

Die Stellungnahme der DBP zu diesen und weiteren 
Empfehlungen und Anregungen lag mir bei Redak- 
tionsschluß noch nicht vor; mein Kontrollbericht war 

nur wenige Wochen zuvor an die DBP gesandt wor- 
den. 

7.5 TEMEX 

Seit einigen Jahren nutzt die Deutsche Bundespost die 
Möglichkeit, auf den für den Telefondienst verlegten 

Kabeln zu ihren Vermittlungsstellen zusätzliche Sig- 
nale zu übertragen. Das kann unabhängig davon ge- 
schehen, ob gerade jemand das Telefon benutzt, und 

auch ohne daß dadurch der Telefondienst beeinträch- 
tigt wird. Diese mögliche „Zweitnutzung” bietet nur 
eine geringe Kapazität; sie reicht aber aus, um damit 
digital dargestellte Zeichen schnell und von allen Stel- 
len zu übertragen, wohin Telefonkabel verlegt sind, 
also beinahe von jedem Haus aus. In den Vermitt- 
lungsstellen der Post werden diese Signale „heraus- 

gefiltert” und je nach ihrer verabredeten Bedeutung 
weiterverarbeitet. 

Eine besonders einfache Anwendung dieses TEMEX 
(abgeleitet von telemetry exchange) genannten 
Dienstes ist das Übertragen von Alarmmeldungen, 
z.B. aus durch Glasbruch- oder Bewegungsmeldern 
überwachten Räumen, die an Überwachungsdienste 

weitergeleitet werden, oder auch von Notrufen hilfs- 
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bedürftiger Personen, durch die eın entsprechender 
Hilfsdienst alarmiert wird. Solche Dienstleistungen 
werden — regional unterschiedlich — schon angebo- 
ten, und es zeigt sich, daß die wegen der Nutzung des 
ohnehin vorhandenen Telefonnetzes relativ geringen 
Gebühren das Entstehen solcher Angebote fördern. 

Mit derselben Technik lassen sich aber nicht nur so 
einfache Informationen (wie „Zustand normal” oder 

„Eingreifen erforderlich‘), sondern auch Meßwerte 

z.B. für die Temperatur in einem Lagerraum übertra- 
gen. Ebenso wäre es auch möglich, den häuslichen 
Verbrauch von Wasser und Energie mit für TEMEX 
geeigneten Zählern zu messen und die Ergebnisse zu 
Abrechnungszwecken an die jeweiligen Versor- 
gungsunternehmen weiterzuleiten. Und wenn diese 
Installationen erst einmal geschaffen sind, dann wäre 
es auch möglich, mit vernachlässigbaren Zusatzko- 
sten den jeweiligen Verbrauch täglich, viertelstünd- 
lich oder noch häufiger abzurufen, So verbrauchsnahe 
Messungen können hilfreich sein, um die Entstehung 
von Verbrauchsspitzen zu erforschen und Mittel zu 
ihrer Kappung einzusetzen, z. B. durch Tarife, bei 
denen der Verbrauch zu den Tageszeiten besonders 
viel Kostet, in denen Spitzenlasten auftreten. Anhand 
der detaillierten Verbrauchswerte der einzelnen 
Haushalte wäre es den Versorgungsunternehmen zu- 
dem möglich, jeden Verbraucher — orientiert an sei- 
nen Verbrauchsgewohnheiten — über seine Möglich- 
keiten zur Energieeinsparung oder zur Minderung 
seines Wasserverbrauchs zu beraten. 

So interessant solche Anwendungsmöglichkeiten der 
modernen Technik auch sein mögen, so darf doch 
nicht übersehen werden, daß hier ein erhebliches Ri- 

siko einer Ausforschung des Privatlebens besteht. 
Und wenn man auch daraus, wann z. B. jemand 

duscht oder badet, kalt oder warm, morgens sein Brot 
röstet, mit oder ohne Ei frühstückt, kein Geheimnis 
machen muß, so stellt sich doch die Frage, ob die Ver- 
sorgungsunternehmen in der Lage sein sollen, sich 
das per TEMEX berichten zu lassen, oder ob nicht die 

Grenzen der allgemein zumutbaren Detaillierung we- 
sentlich früher erreicht sind. 

Man kann sicher darüber streiten, wie weit die Deut- 
sche Bundespost als Anbieter des Übertragungsdien- 
stes TEMEX eine Mitverantwortung für dessen daten- 
schutzgerechte Anwendung trägt, ein innerer Zusam- 
menhang zwischen der Bereitstellung dieses Instru- 
ments und seiner Nutzung ist jedoch nicht von der 
Hand zu weisen, Deshalb erhob der Bundesminister 
der Justiz auch Bedenken gegen eine Änderung der 
Telekommunikationsordnung, in der — ohne auf ein- 
zelne Nutzungen einzugehen — eine Intensivierung 
der Datenübertragungen im TEMEX-Dienst geregelt 
werden sollte. 

Daraufhin wurden die Probleme und die Lösungs- 
möglichkeiten gemeinsam von den vorrangig daran 
interessierten Ressorts (BMJ, BMP, BMI, BMWi) mit 

Vertretern der Versorgungsunternehmen und mir be- 
sprochen. Dabei zeigte sich, daß hier ein ernstzuneh- 
mender Regelungsbedarf besteht, um den sinnvollen 
und akzeptablen Einsatz von TEMEX für die Abrech- 
nung von Versorgungsleistungen zu ermöglichen,
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ohne daß damit zugleich unverhältnismäßig viele Da- 
ten aus dem häuslichen Bereich Außenstehenden 
übermittelt und von diesen genutzt werden. 

Bei den erwähnten Gesprächen wurden die aufge- 
zeigten Fragen weniger als ein Problem der Daten- 
übertragung durch dıe Post, sondern eher als ein Pro- 
blem der Vertragsgestaltung durch die Versorgungs- 
unternehmen angesehen. Dementsprechend sagte 
der Bundesminister für Wirtschaft zu, etwa Mitte 1990 
einen Entwurf für eine Datenschutzvorschrift in den 
Allgemeinen Versorgungsbedingungen für die Elek- 
trizitäts- und Gasversorgung von Tarifkunden und 
ggf. auch in den entsprechenden Verordnungen über 
die Versorgung mit Fernwärme und Wasser vorzule- 
gen. Geplant ist eine Regelung, die normalerweise 
höchstens eine monatliche Erhebung des jeweiligen 
Gesamtverbrauches vorsieht, der nach Zeitzonen auf- 
gegliedert sein kann, etwa entsprechend den schon 
heute gelegentlich vorgenommenen Differenzierun- 
gen. Zusätzliche Erhebungen können bei Änderun- 
gen der Tarife und des Vertragsverhältnisses erfol- 
gen. Daneben kann mit dem Kunden eine detaillier- 
tere Erfassung vereinbart werden, wenn er dies 
— etwa zur Beratung über den für ihn günstigsten 
Tarif oder ein zweckmäßiges Verbrauchsverhalten — 
wünscht. 

Ich hoffe, daß eine den verschiedenen Interessen ge- 

recht werdende Lösung bald vorliegt, damit die Ver- 
sorgungswirtschaft und die Zählerhersteller zuverläs- 
sıge Planungsgrundlagen erhalten. Im übrigen würde 
ich es begrüßen, wenn bei neuen Zählern auch Auf- 

zeichnungen oder zumindest Anzeigen des Verbrau- 
ches {nur) für die Kunden sichtbar, z. B. direkt am 
Zähler, eingerichtet werden könnten, weil damit die 

Kunden selbst und schon während des Verbrauchs die 
Wirkungen ihres Verhaltens erkennen können. 

7.6 Anschriftenprüfung 

Über die datenschutzrechtliche Problematik bei der 
Feststellung der aktuellen Anschrift eines Adressaten 
und deren Übermittlung an den Absender (Anschrif- 
tenprüfung) durch die Deutsche Bundespost habe ich 
berichtet (5. TB S. 34 und 11. TB S. 36). Aufgrund 
meiner Bemühungen ist nun das Verfahren der An- 
schriftenprüfung für den Postkunden transparenter 
geworden. So enthält $ 38 Postordnung seit dem 
1. September 1989 einen Hinweis darauf, daß eine 
geänderte Anschrift Dritten auf Anfrage mitgeteilt 
werden darf. Die Post wird verpflichtet, den Betroffe- 
nen einer Anschriftenprüfung in geeigneter Weise auf 
sein Recht hinzuweisen, schriftlich der Anschriften- 
weitergabe zu widersprechen. Diese Neuregelungen 
halte ich für eine datenschutzrechtlich akzeptable 
Lösung. 

7.7 Ermittlungen durch Postzusteller 

Durch eine Eingabe ist mir die bisherige Praxis der 
Beitreibungsstellen der Fernmeldeämter bekannt ge- 
worden, die Postämter per Formschreiben aufzufor- 
dern, ihre Postzusteller über persönliche Lebensver- 

hältnisse von Postempfängern zu befragen. Die Zu-   

steller sollten Angaben über Mietverhältnis, Arbeits- 
stelle, Verschuldung, Krankheit, Alter, Kinderzahl, 

Kfz und Rente der in ihrem Zustellbezirk wohnenden 
Postempfänger machen. 

Gegenüber dem Bundesminister für Post und Tele- 
kommunikation habe ich diese Art der Informations- 
beschaffung kritisiert, weil sie zu einer Durchbre- 

chung des Postgeheimnisses und des Amtsgeheimnis- 
ses führen kann. Wie ich bereits in früheren Tätig- 
keitsberichten (8. TBS. 23 und 9. TBS. 34f.) dargelegt 
habe, umfaßt die Verschwiegenheitspflicht des Zu- 
stellers auch solche Erkenntnisse, die er unmittelbar 
oder durch Rückschlüsse aus seiner amtlichen Tätig- 
keit gewinnt. Im vorliegenden Fall hätte der Postzu- 
steller zwangsläufig bei Erledigung des Auftrages 
einer Beitreibungsstele auch solche Informationen 
verwerten müssen, die er den Postsendungen ent- 
nommen hat. 

Meinen Bedenken hat der Bundesminister für Post 
und Telekommunikation inzwischen Rechnung getra- 
gen. Die bisherige Formblattanfrage der Beitrei- 
bungsstelle beim Postamt wurde eingestellt und das 
Verfahren auf die Prüfung von Anschriftsdaten be- 
schränkt. 

7.8 Kontrolle eines Postgiroamtes 

Im Berichtsjahr habe ich eine Kontrolle bei einem 
Postgiroamt durchgeführt. Dabei traten Mängel in der 
organisatorischen Sicherstellung des Datenschutzes 
zutage. So konnte die Übersicht gemäß $ 15 BDSG 
über die beim Postgiroamt vorhandenen Dateien vom 
internen Datenschutzbeauftragten während der vier- 
tägigen Kontrolle nicht vorgelegt werden, obwohl 
— wie sich nachträglich herausgestellt hat — eine sol- 
che Übersicht im Amt existierte. Diesen Mangel habe 
ich gegenüber dem Bundesminister für Post und Tele- 
kommunikation beanstandet, weil die zur Sicherstel- 

lung des internen Datenschutzes beauftragten Mitar- 
beiter Kenntnis vom Bestehen der Dateiübersicht ha- 
ben müssen. Dies ist nicht nur zur Erfüllung der eige- 
nen Aufgaben des Datenschutzbeauftragten unerläß- 
lich, sondern auch zur Erledigung der Pflicht nach $ 19 
Abs. 3 BDSG, mich zu unterstützen. 

Schwerpunkt der Kontrolle bildete die erstmalige Prü- 
fung des Verfahrens der Beantragung, Herstellung 
und Aushändigung von eurocheque-Karten sowie der 
Datenverarbeitungsvorgänge beim Abheben von Bar- 
geld am Automaten. Ich konnte dabei feststellen, daß 
diese Verfahren zwar ausreichend sicher, jedoch in 
einigen Punkten verbesserungsbedürftig sind. 

So wird dem Postgirokunden, der eine eurocheque- 

Karte beantragt, nicht transparent gemacht, daß seine 
Girodaten auch in den nicht-öffentlichen Bereich 
übermittelt werden — z.B. an den Sparkassenverlag, 
der die Karte herstellt, und an andere eurocheque- 
Kreditinstitute, mit denen der Postgirodienst eine ge- 
meinsame Evidenzzentrale betreibt. Diese Evidenz- 
zentrale sammelt die Kontosperren sämtlicher am eu- 

rocheque-Verfahren beteiligten Kreditinstitute, führt 
sie zusammen und schafft damit eine allen Instituten 
zur Verfügung stehende Sperrdatei. Der Bundesmini- 
ster für Post und Telekommunikation hat inzwischen 

45



Drucksache 11/6458 Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 
  

zugesichert, künftig die Postkunden mittels neuer An- 
tragsformulare auf die Datenübermittlung zu Zwek- 
ken der Herstellung von eurocheque-Karten hinzu- 
weisen. 

Auch habe ich die Praxis bemängelt, von Antragstel- 
lern, die ihr Postgirokonto nicht als Gehaltskonto füh- 
ren wollen, Angaben zum Beruf zu verlangen. Diesem 
Bedenken hat der Bundesminister für Post und Tele- 
kommunikation inzwischen Rechnung getragen, so 
daß künftig auf Berufsangaben des Antragstellers ver- 
zichtet wird. 

Darüber hinaus habe ich die Praxis der Bonitätsprü- 
fung kritisiert, weil der Umfang der hierbei vom An- 
tragsteller erhobenen Daten nicht eindeutig von 
Dienstanweisungen eingegrenzt wird. Das Verfahren 
empfinden offenbar auch Bedienstete des Postgiroam- 
tes nicht als ausreichend präzise geregelt. Ich habe 
deshalb vorgeschlagen, in die Dienstanweisung eine 
enumerative Auflistung der vom Kunden zum Nach- 
weis seiner Bonität vorzulegenden Unterlagen aufzu- 
nehmen und solche im Regelfall sensible Daten ent- 
haltende Schriftstücke nach Einsichtnahme dem Kun- 
den zurückzugeben. Auch diese Anregung hat der 
Bundesminister für Post und Telekommunikation be- 
reits aufgegriffen, was ich ausdrücklich begrüße. 

Die Kontrolle befaßte sich auch mit der Arbeit der 
Nachforschungsstelle des Postgiroamtes. Wie ich 
durch Akteneinsicht feststellen konnte, gibt diese 
Stelle auf Ersuchen Informationen aus dem Postgiro- 
verhältnis (Kontobewegungen, Kontostaffeln) zur 
Aufklärung von Straftaten nicht nur an die Staatsan- 
waltschaft, sondern auch an Polizeibehörden weiter. 
Der Bundesminister für Post und Telekommunikation 
begründet diese Auskunftspraxis unter Hinweis auf 
$ 161 Strafprozeßordnung, der gegenüber der Staats- 
anwaltschaft eine gesetzliche Auskunftspflicht im 
Sinne des $ 6 Postgesetz festlege. Polizeibehörden 
könnten sich zwar nicht auf ein dem Recht der Staats- 
anwaltschaft gleichwertiges Auskunftsrecht berufen, 
ihre Anfragen dürften jedoch nicht generell unter 
Hinweis auf $$ 99, 100 StPO, wonach Beschlagnah- 

men dem Gericht und der Staatsanwaltschaft vorbe- 
halten sind, zurückgewiesen werden. Dieser Rechts- 

auffassung habe ich widersprochen, weil für eine ge- 
netelle Auskunftspflicht gegenüber Polizeibehörden 
eine gesetzliche Grundlage nicht existiert. Eine solche 
ist aber nach der klaren Regelung des $ 6 PostG Vor- 
aussetzung für Auskünfte über Postgiro- und Post- 
sparguthaben. Meine Kritik hat der Bundesminister 
für Post und Telekommunikation insoweit berücksich- 
tigt, als er angekündigt hat, seinen der Auskunftspra- 
xis der Postgiroämter zugrunde liegenden Erlaß zu 
präzisieren. Danach ist eine Klarstellung zu erwarten, 
wonach gemäß $ 161 Strafprozeßordnung nur gegen- 
über der Staatsanwaltschaft und den von ihr beauf- 
tragten Polizeibehörden eine gesetzliche Auskunfts- 
pflicht besteht. 

7.9 Sperrdatei im Postgirodienst 

In meinem Zehnten Tätigkeitsbericht (S. 42f.) habe 
ich über die datenschutzrechtliche Problematik der 
sogenannten Sperrdatei berichtet. Dabei habe ich 
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darauf hingewiesen, daß für diese Datei, in die ehe- 

malige Postkunden, die nicht mehr zum Postgiro- 
dienst zugelassen sind, aufgenommen werden, eine 
normenklare Rechtsgrundlage fehlt. In Abstimmung 
mit mir hat der Bundesminister für Post und Telekom- 
munikation nun mit $ 9a Postgiroordnung die notwen- 
dige Rechtsgrundlage geschaffen. Die neue Vorschrift 
legt die Voraussetzung der Eintragung in die Sperrda- 
tei fest und gibt Aufschluß über die Verwendung der 
Daten, den Kreis der Verwendungsberechtigten und 
die Speicherungsdauer. Damit ist eine datenschutz- 
rechtlich einwandfreie Lösung gefunden worden. 

7.10 Btx-Kontonummerauskunft im Postgirodienst 

Der Bundesminister für Post und Telekommunikation 
kündigte im November 1988 durch eine Pressemittei- 
lung die Einführung einer durch Bildschirmtext (Btx) 
zugänglichen Auskunft über Postgirokontonummern 
und -bezeichnungen (Name und Anschrift der Konto- 
inhaber) an, woraufhin mir zahlreiche Bürger ihre Be- 
denken gegenüber diesem erweiterten Informations- 
angebot zum Ausdruck brachten. Als Rechtsgrund- 
lage für das neue Auskunftsverfahren sah die Deut- 
sche Bundespost $ 4 Abs. 3 der Postgiroordnung an: 
Danach können die Postgiroämter über die Konto- 
nummer und die Kontobezeichnung Dritten Auskunft 
erteilen, soweit der Kontoinhaber nicht widerspro- 
chen hat. 

Bei meiner Überprüfung des postinternen Pilotbe- 
triebs habe ich datenschutzrechtliche Mängel des ge- 
planten Auskunftsangebotes festgestellt: So konnte 
das Verfahren nicht sicherstellen, daß bei der Btx- 
Abfrage nur diejenigen personenbezogenen Informa- 
tionen preisgegeben wurden, die auch im konventio- 
nellen Verfahren, d. h. bei der Einzelanfrage beim 
Postgiroamt, zulässigerweise erteilt worden wären. 
Das technische Konzept sah vielmehr vor, bei Na- 

mensgleichheit von Kontoinhabern sämtliche diesem 
Namen zugeordneten Kontonummern und Kontobe- 
zeichnungen dem anfragenden Btx-Kunden zur Aus- 
wahl anzubieten. Ein derartiges „Komplettangebot” 
personenbezogener Informationen wäre jedoch einer 
teilweisen Wiedereinführung eines öffentlichen Teil- 
nehmerverzeichnisses der Postgirokunden gleichge- 
kommen. Solche Teilnehmerverzeichnisse wurden 
nach 1976 nicht mehr veröffentlicht, weil sie daten- 

schutztechtlich nicht zulässig waren. Ich habe deshalb 
den Bundesminister für Post und Telekommunikation 
gebeten, die technischen Vorkehrungen zu schaffen, 
um den Umfang der per Btx übermittelten Daten auf 
das notwendige Maß im Sinne einer automatisierten 
Einzelauskunft zu reduzieren. Ein datenschutzge- 
rechtes Btx-Suchsystem hätte insbesondere auch si- 
cherstellen müssen, daß Daten von Postgirokunden, 
die nach $ 4 Abs. 3 Postgiroordnung der Kontonum- 
mermitteilung an Dritte widersprochen haben, nicht 

mehr abrufbar sind. 

Der Bundesminister sah sich jedoch außerstande, 
diese datenschutzrechtlichen Forderungen zu erfül- 
len. Ich begrüße daher seine Entscheidung, das Vor- 
haben Btx-Kontonummerauskunft im Postgirodienst 
nicht weiterzuverfolgen.
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7.11 Weitergabe der Anschrift von 

Postfachinhabern 

Ein Bürger, der ein Postfach besitzt, hat sich an mich 
gewandt, weil die Deutsche Bundespost seine An- 
schrift einem anfragenden Dritten mitgeteilt hatte. 

Der Bundesminister für Post und Telekommunikation 
sieht für diese Auskunftspraxis in den allgemeinen 
Übermittlungsregelungen des $ 11 BDSG eine hinrei- 
chende Rechtsgrundlage. Er vertritt die Auffassung, 
daß die Einrichtung eines Postfaches nicht der Ge- 
heimhaltung der Anschrift seines Inhabers dienen 
könne. Auskünfte über die Anschrift von Postfachab- 
holern fielen auch nicht unter das Postgeheimnis. 

Die Rechtsauffassung des Bundesministers für Post 
und Telekommunikation teile ich nicht. $ 11 BDSG 
vermag die Praxis der Deutschen Bundespost, anfra- 
genden Dritten die Anschrift von Postfachinhabern 
mitzuteilen, nicht ausreichend zu stützen. Abgesehen 
von der schwierig zu entscheidenden Frage, welche 
Anfragegründe ausreichend sein sollen, um von 
einem glaubhaft gemachten berechtigten Interesse an 
der Auskunft sprechen zu können, kann nicht allge- 
mein davon ausgegangen werden, daß schutzwürdige 
Belange des Postfachinhabers durch Weitergabe sei- 
ner Anschrift nicht betroffen sind: Zahlreiche Post- 
kunden, die von der Möglichkeit, Postsendungen 
beim Postamt abholen zu können, Gebrauch machen, 
wählen diese Zustellungsart, um ihre Anschrift nicht 
preisgeben zu müssen. Postfachinhaber brauchen in- 
folge Fehlens einer entsprechenden rechtlichen Rege- 
lung auch nicht damit zu rechnen, daß das Postamt 
ihre Anschrift Dritten mitteilt. 

Ich habe daher den Bundesminister für Post und Tele- 
kommunikation aufgefordert, sofern er seine Praxis, 

Anschriften von Postfachinhabern weiterzugeben, 
aufrechterhalten wolle, hierfür eine normenklare 
Rechtsgrundlage zu schaffen, die zugleich auch das 
Widerspruchsrecht des Postfachinhabers gegen die 
Anschriftenweitergabe normieren müßte. Eine ver- 
gleichbare Regelung enthält — aufgrund meiner An- 
regungen — bereits $ 38 Postordnung im Zusammen- 
hang mit der Anschriftenprüfung (s. 7,6). 

, 

8 Verkehrswesen 

Schwerpunkte meiner Tätigkeit auf dem Gebiet des 
Verkehrswesens waren im Berichtsjahr 

— Probleme im Zusammenhang mit dem Zentralen 
Verkehrsinformationssystem (ZEVIS), insbeson- 
dere zum Umfang und zur Auswertbarkeit von 
ZEVIS-Protokollierungen (s. 8.1) sowie Kontrollen 
und Beratungen in diesen Fragen {s. 8.1.1 und 
8.1.2), 

— Festlegung der Voraussetzungen, unter denen aus 
datenschutzrechtlicher Sicht unbedenkliche Über- 
mittlungen von Kfz-Zulassungsdaten an Kfz-Her- 
steller und Kfz-Importeure ermöglicht werden 
können (s. 8.3),   

— Kontrolle und Beratung der Deutschen Bundes- 
bahn, insbesondere zu der Problematik der Spei- 
cherung von Schwarzfahrten strafunmündiger 
Kinder, 

— Erhebung und Speicherung personenbezogener 
Daten im Rahmen der Vorbereitung und Abwick- 
lung des Flugverkehrs (s. 8.6.1). 

Die personelle Situation meiner Dienststelle war auch 
in diesem Berichtsjahr ursächlich dafür, daß auf dem 
Gebiet des Verkehrswesens drei vorgesehene Kon- 
trollen (ZEVIS-Abrufe durch den BGS und Zoll, eine 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion, Deutsches Hydro- 
graphisches Institut) nicht durchgeführt und die Kon- 
trolle und Beratung der Bundesanstalt für Flugsiche- 
rung nicht abschließend bewertet werden konnten. 

Erschwert wurde meine Arbeit darüber hinaus da- 
durch, daß der Bundesminister für Verkehr meine 
Dienststelle in Einzelfällen bei der Vorbereitung von 
Gesetzen und Verordnungen nicht ausreichend oder 
gar nicht beteiligt hat. Erst durch meine Intervention 
beim Bundesrat wurden z.B. bei den Entwürfen einer 
Gefahrgutbeauftragtenverordnung und der 2. Stra- 
Ben-Gefahrgutänderungsverordnung datenschutz- 
rechtlich unklare Regelungen geändert. Bei der Vor- 
bereitung des Entwurfs eines Straßenbenutzungsge- 
bührengesetzes wurde ich nach Abgabe einer Stel- 
lungnahme zu einem Vorentwurf nicht mehr betei- 
ligt. Erst über die Presse erfuhr ich von der Kabinetts- 
entscheidung über den Gesetzentwurf. Ich habe 
dem Bundesminister für Verkehr gleichwohl meine 
Vorschläge für normenklare Regelungen zu der Füh- 
rung der in diesem Zusammenhang zu schaffenden 
Register unterbreitet, Die unzureichende Beteili- 
gung meiner Dienststelle widerspricht dem mehr- 
fach zum Ausdruck gebrachten Willen des Deut- 
schen Bundestages (BT-Drucksachen 9/1623 und 
10/6583); darauf habe ich den Bundesminister für 
Verkehr hingewiesen. 

8.1 Zentrales Verkehrsinformationssystem (ZEVIS) 

Zur Vorbereitung des dem Deutschen Bundestag zu 
Beginn des Jahres 1991 vorzulegenden ZEVIS-Erfah- 
rungsberichtes (11. TB S. 3? — vgl. 7.1 —) habe ich 
mich im Berichtszeitraum verstärkt mit den Proble- 
men des Aufbaus, des Betriebs und der Nutzung des 
Zentralen Verkehrsinformationssystems befaßt. Das 
Kraftfahrt-Bundesamt hat inzwischen mit meiner Un- 
terstützung eine Verbesserung des Abrufverfahrens 
und seiner organisatorischen Voraussetzungen er- 
zielt. Die hierbei immer noch festgestellten Defizite 
und Mängel, die von grundsätzlicher Bedeutung sind, 
werden nachfolgend dargestellt; eine abschließende 
Bewertung kann erst nach Eingang der aus Zeitgrün- 
den noch nicht vorliegenden Stellungnahme des Bun- 
desministers für Verkehr erfolgen. Im nächsten Be- 
richtsjahr wird es darauf ankommen, die gewonnenen 
Erkenntnisse durch weitere Kontrollen noch einmal zu 
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überprüfen sowie die Erfahrungen der Landesbeauf- 
tragten für den Datenschutz aufzubereiten, die unter 
Berücksichtigung des von einer Arbeitsgruppe der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
erarbeiteten Fahrzeugregister-Informationskonzep- 
tes gewonnen wurden. 

8.1.1 Probleme des Aufbaus und des Betriebs 

Online-Anschlüsse 

Anträge auf Vergabe von ZEVIS-Berechtigungen ge- 
hen dem Kraftfahrt-Bundesamt {KBA) in der Regel 
über die jeweils zuständigen Landeskriminalämter 
(ggf. über das Bundeskriminalamt) nach deren Prü- 
fung auf technische Realisierungsmöglichkeit zu. Vor 
Schaltung der Berechtigungen werden die dienstauf- 
sichtsführenden Behörden dieser Dienststellen um 
Abgabe einer Erklärung dahingehend gebeten, daß 
die Dienststellen Daten aus dem Zentralen Verkehrs- 
informationssystem nur zu den gesetzmäßigen Zwek- 
ken nach $ 36 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) 
und $ 12 Abs. 1 Satz 2 der Fahrzeugregisterverord- 
nung {FRV) beim KBA abrufen. Nach Auffassung des 
KBA ist hierdurch sichergestellt, daß Abrufe nur von 
den berechtigten Dienststellen zu den gesetzlich vor- 
gesehenen Zwecken erfolgen. Gleichwohl habe ich 
festgestellt, daß das KBA aufgrund des Antrages eines 
Landeskriminalamtes (LKA) eine ZEVIS-Berechti- 
gung für eine nicht abrufberechtigte Stelle vergeben 
hatte. Obwohl dem Antrag ein Mißverständnis zu- 
grunde lag und Abrufe wegen der vom LKA unterlas- 
senen Weiterleitung der ZEVIS-Kennung nicht erfolg- 
ten, bestätigt dieses Vorkommnis meine Auffassung, 
daß die beim KBA als der speichernden Stelle lie- 
gende Verantwortung für die Gewährung des ZEVIS- 
Zugriffs mit besonderer Sorgfalt wahrgenommen wer- 
den muß. Ich habe das KBA daher gebeten, die Abruf- 
berechtigung jeder Stelle, deren Anschluß beantragt 
wird, auf ihre Plausibilität vor Schaltung einer ZEVIS- 
Berechtigung zu prüfen, soweit erforderlich auch un- 
ter Einschaltung der dienstaufsichtsführenden Behör- 
den. 

\ 
Kennungsvergabe 

Die Änderung der ZEVIS-Kennungen nach $ 13 Abs. 1 
FRV erfolgt in einem Turnus von jeweils 18 Monaten. 
Ich habe dem KBA aus Gründen der DV-Sicherheit 
vorgeschlagen, diesen Rhythmus auf sechs Monate 
bis zu einem Jahr zu verkürzen oder eine Selbstver- 
gabe durch die abrufberechtigten Dienststellen in 
kürzeren Zeitabständen einzuführen. Das Amt hat 
dies unter Hinweis auf die Rechtslage und die perso- 
nelien Engpässe abgelehnt. Ich bedauere diese Ent- 
scheidung, zumal das geltende Recht eine Verkür- 
zung ohne weiteres zuläßt. 

Die Entwicklung der Technik und die erkennbar stei- 
gende Tendenz bei der Computerkriminalität machen 
es erforderlich, mit ZEVIS-Kennungen in Zukunft 

noch sorgfältiger umzugehen, um unberechtigte Ab- 
rufe zu verhindern. Dieses Problem wird wahrschein- 
lich durch den zukünftig verstärkten Einsatz von 
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Funkterminals bei der Polizei noch an Bedeutung ge- 
winnen. Dem KBA als übermittelnde Stelle obliegt die 
Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, daß nicht durch 
technische Manipulationen unberechtigte Daten- 
übermittlungen erfolgen können; zumindest sollten 
sie soweit irgend möglich erschwert werden. Ich habe 
dem KBA daher empfohlen, die dienstaufsichtsfüh- 
renden Behörden auf die Problematik des möglichen 
Mißbrauchs von ZEVIS-Abrufen hinzuweisen und zu 
fordern, daß zumindest die Kennungen von Funkter- 

minals kryptographisch zu verschlüsseln sind. Über 
etwaige darüber hinaus gehende sinnvolle Maßnah- 
men zur Sicherung gegen unberechtigte Abrufe 
werde ich mit dem KBA weitere Gespräche führen. 

Fahrerlaubnisabfragen 

Abrufe aus dem Verkehrszentralregister über entzo- 
gene Fahrerlaubnisse (*F-Anfragen) sind nach $ 30a 
des Straßenverkehrsgesetzes nur an die Fahrerlaub- 
nisbehörden und die Polizeien der Länder sowie an 
die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber- 
schreitenden Verkehrs beauftragten Dienststellen des 
Bundes zwecks Prüfung der Berechtigung zum Füh- 
ren eines Kraftfahrzeuges erlaubt. Ich habe jedoch 
festgestellt, daß das Bundeskriminalamt in der Zeit 
vom Oktober 1987 bis Juli 1989 insgesamt 201 *F- 
Abrufe — nach Angaben des BKA überwiegend zu 
Schulungszwecken — durchgeführt hat. Dies war nur 
möglich, weil das KBA teils bestehende Anschlüsse 

des BKA nicht rechtzeitig abgeschaltet, teils neue An- 
schlüsse mit der unzulässigen Abrufberechtigung ein- 
gerichtet hat. 

Das KBA hat eingeräumt, daß die faktische Möglich- 
keit zur Durchführung von "F-Anfragen durch das 
BKA noch bis Ende des Jahres 1988 bestanden hat 
und daß die zu Beginn des Jahres 1989 für das BKA 
geschalteten drei neuen Anschlüsse noch mit der *F- 
Abrufberechtigung versehen waren. Die rechtzeitige 
Abschaltung dieser Abrufmöglichkeit sei aus Verse- 
hen unterblieben. 

Diese gegen $ 30a des Straßenverkehrsgesetzes ver- 
stoßende Datenübermittlungen habe ich gemäß $ 20 
Abs. 1 BDSG gegenüber dem Bundesminister für Ver- 
kehr und dem Bundesminister des Innern (vgl. auch 
8.1.2 dieses Berichts) beanstandet. 

Auskünfte über stillgelegte Fahrzeuge 

Es sind Zweifel entstanden, ob $ 36 Abs. 2 in Verbin- 

dung mit $ 35 Abs. 1 StVG eine Halterauskunft recht- 

fertigt, wenn Anfragen an ZEVIS mit der Fahrzeug- 
identifizierungsnummer auf Fahrzeuge treffen, die für 
den öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr zugelas- 
sen sind. In solchen Fällen werden nämlich personen- 
bezogene Daten des bisherigen Halters übermittelt, 
ohne daß es sich um Halterdaten in bezug auf ein 
zugelassenes Fahrzeug im Sinne von $ 33 Abs. 1 Nr. 2 

StVG handelt. Ich werde dieses Problem mit dem Bun- 
desminister für Verkehr erörtern.
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Speicherung von roten Kennzeichen zur 
wiederkehrenden Verwendung 

Die Speicherung entzogener oder zurückgegebener 
roter Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwen- 
dung wurde mit dem KBA vor allem unter dem Ge- 
sichtspunkt ihrer Notwendigkeit diskutiert. Es beste- 
hen Zweifel, ob es sich bei solchen Kennzeichen noch 

um Fahrzeugdaten im Sinne von $ 33 Abs. 1 Nr. 1 
StVG handelt und ob eine Speicherung dieser Daten 
in den Fahrzeugregistern zulässig ıst. Auch diese 
Rechtsfrage werde ich mit dem Bundesminister für 
Verkehr noch erörtern. 

Realisierung der 'P-Anfrage 

Das Konzept für die Realisierung der sog. *P-Anfrage 
(Abruf von Fahrzeug- und Halterdaten unter Verwen- 
dung von Personalien) geht davon aus, daß der Such- 
lauf beim KBA mit den in $ 12 Abs. 1 Nr. 3 der Fahr- 

zeugregisterverordnung als zulässig genannten An- 
fragedaten wegen nicht selten auftretender Namens- 
gleichheit eine eindeutige Zuordnung zu einem Hal- 
ter oft nicht ermöglicht. Das KBA hatte daher vorge- 
schlagen, zur Reduzierung von Mehrfachauskünften 
zusätzliche fahrzeugbezogene Eingrenzungskriterien 
vorzusehen. 

Ich habe den Bundesminister für Verkehr darauf hin- 
gewiesen, daß nach $ 36 Abs. 4 StVG sämtliche on- 

line-Abrufe sich nur auf ein bestimmtes Fahrzeug 
oder einen bestimmten Halter richten dürfen. Läßt 
sich eine eindeutige Zuordnung zum Halter eines 
Fahrzeugs nicht erreichen, so darf nach der gegen- 
wärtigen Rechtslage der Umfang der Daten, mit de- 
nen Anfragen unter Verwendung von Personalien 
durchgeführt werden, nicht über den in $ 12 Abs. 1 

Nr. 3 der Fahrzeugregisterverordnung ausdrücklich 
genannten Umfang hinaus erweitert werden. Die in 
dieser Vorschrift enthaltenen Merkmale stellen näm- 
lich eine abschließende Aufzählung der Personenda- 
ten dar, mit deren Hilfe ein Abruf durchgeführt wer- 
den darf. 

Der Bundesminister für Verkehr hat aufgrund eines 
mittlem Bundesminister des Innern und mir geführten 
Gesprächs nunmehr vorgeschlagen, zur besseren Ein- 
grenzung der gesuchten Person entsprechend der An- 
frage mit einem Teil des Kennzeichens (* A-Anfrage) 
eine Voranfrage zu eröffnen und darüber hinaus zur 
Eingrenzung des technischen Suchlaufs die Erweite- 
rung der Abrufdaten um die Anschrift vorzusehen. 
Der Bundesminister für Verkehr ist bereit, die Fahr- 
zeugregisterverordnung noch im Laufe des Jahres 
1990 entsprechend zu ergänzen. 

Gegen diese Änderung der Verordnung habe ich 
keine Bedenken. Ich habe dem Bundesminister für 
Verkehr meine Beratung bei der Ausgestaltung der 
neuen Abfrageart und der Festlegung des Auskunfts- 
umfangs angeboten. 

Mit dem Bundesminister für Verkehr und dem Bun- 
desminister des Innern wurde Einigung über eıne 
Vorabregelung bis zur Änderung der Fahrzeugregi- 
sterverordnung dahingehend erzielt, daß zur Eingren-   

zung des Suchlaufs beim KBA die Abfragedaten bei 
Anfragen unter Verwendung von Personalien um das 
Unterscheidungszeichen des Kfz-Kennzeichens und 
die Länderschlüsselnummer als Hilfsmerkmale für die 
später vorzusehende Anschrift erweitert werden dür- 
fen. Darüber hinaus hat das KBA sicherzustellen, daß 

bei trotzdem noch auftretenden Mehrfachauskünften 
nur Datensätze übermittelt werden, die höchstens fünf 

verschiedenen Personen zuzuordnen sind, Unter die- 

sen Voraussetzungen konnte die *P-Anfrage im Ja- 
nuar 1990 realisiert werden. 

ZEVIS-Protokollierungen 

Ich habe dem KBA Vorschläge für eine Änderung der 
ZEVIS-Protokollierung sowie für eıne programmge- 
steuerte Minimalauswertung der ZEVIS-Protokolle 
gemacht. Ich messe dieser Initiative im Hinblick auf 
deren Vorbildfunktion für die automatisierten örtli- 
chen Fahrzeugregister und der damit erreichbaren 
Vergleichbarkeit von Auswertungen über Abrufe aus 
den Fahrzeugregistern große Bedeutung bei. 

Ich habe festgestellt, daß das KBA bei der Auswahl- 
protokollierung gemäß $ 36 Abs. 7 StVG inzwischen 
eine Plausibilitätsprüfung hinsichtlich der Angabe der 
zulässigen Schlüsselzahlen und der gesetzlich gefor- 
derten Zusatzangaben durchführt. Es ist jedoch noch 
immer möglich, unsinnige oder falsche Zusatzanga- 
ben zu machen, ohne daß das System den Abruf ab- 
bricht; dies ist auch der Fall, wenn die Zusatzangabe 

in keinem inneren Zusammenhang mit den Schlüssel- 
zahlen steht. Ich habe das KBA darauf hingewiesen, 
daß die Plausibilität der Zusatzangaben im Rahmen 
der Auswahlprotokollierung — zumindest stichpro- 
benweise — zu kontrollieren ist, 

8.1.2 Nutzung durch das Bundeskriminalamt 

Bei meiner Kontrolle der ZEVIS-Nutzung durch das 
Bundeskriminalamt habe ich festgestellt, daß das BKA 

keine generelle Weisung über Zulässigkeit, Art, Um- 
fang und Dokumentation von ZEVIS-Abrufen erlas- 
sen hat. Die Organisationsstruktur des BKA führt bei 
ZEVIS-Anfragen dazu, daß die fachliche Verantwor- 

tung für Abrufe oft nicht feststellbar ist, die Dokumen- 
tation der ZEVIS-Abrufe nicht nach einem einheitli- 
chen Verfahren geschieht und die für die Abrufe maß- 
geblichen Gründe nicht ausreichend dokumentiert 
sind. Ich habe dem BKA daher empfohlen, eine Hand- 
lungsanweisung der oben beschriebenen Art zu erlas- 
sen sowie Anleitungen zur Dokumentation zu ge- 
ben. 

Das BKA bestreitet die Notwendigkeit zum Erlaß ei- 
ner generellen Weisung, da nach seiner Auffassung 
die polizeilichen/strafverfolgungsmäßigen Belange 
ausschlaggebend für eine Nutzung des Online-Sy- 
stems seien. Im Gegensatz dazu halte ich gerade we- 
gen der unterschiedlichen Aufgabenstellungen der 
einzelnen Abteilungen eine zentrale Weisung zur Ge- 
währleistung möglichst einheitlicher Verfahren bei 
ZEVIS-Abrufen und eine ausreichende Dokumenta- 
tion für erforderlich. 
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Innerhalb des BKA fanden bisher Kontrollen der ZE- 
VIS-Abrufe nicht statt. Dies ıst nach meiner Überzeu- 

gung mit ursächlich für folgende von mir festgestellte, 
mit dem Straßenverkehrsgesetz unvereinbare Abruf- 
praktiken: 

— Insgesamt 201 automatisierte Abrufe aus dem Ver- 
kehrszentralregister über entzogene Fahrerlaub- 
nisse (*F-Anfrage) in der Zeit vom Oktober 1987 
bis Juli 1989. Nach $ 30a des Straßenverkehrsge- 
setzes ist diese Abfrage nur den Fahrerlaubnisbe- 
hörden und den Polizeien der Länder sowie den 
mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber- 
schreitenden Verkehrs beauftragten Dienststellen 
des Bundes zwecks Prüfung der Berechtigung zum 
Führen eines Kraftfahrzeuges — also nicht dem 
BKA — erlaubt. 

— Automatisierte Abrufe aus dem zentralen Fahr- 
zeugregister zur Ermittlung der Unfallgegner von 
BKA-Dienstfaährzeugen, um zivilrechtliche (Scha- 
densersatz-)Ansprüche verfolgen zu können. 

Für diesen Zweck erlaubt $ 36 StVG keine Online- 
Abfrage. 

Die gegen $ 30a und $ 36 StVG verstoßenden Daten- 
übermittlungen des Kraftfahrt-Bundesamtes an das 
Bundeskriminalamt habe ich gegenüber dem Bundes- 
minister für Verkehr gemäß $ 20 Abs. 1 BDSG bean- 

standet (s. 8.1.1 — Fahrerlaubnisabfragen). 

Die Verantwortung für die Übermittlung personenbe- 
zogener Daten durch Abruf im automatisierten Ver- 
fahren trifft gleichermaßen auch die abrufende Stelle. 
Das BKA hatte aber nichts unternommen, um derar- 
tige unzulässige Datenübermittlungen durch die ab- 
rufberechtigten Stellen seines Hauses zu verhindern. 
Nicht zuletzt dadurch wurden rechtswidrige Datenab- 
rufe der beschriebenen Art ermöglicht. Dieses habe 
ich gegenüber dem Bundesminister des Innern gemäß 
$ 20 Abs. 1 BDSG beanstandet. 

Das BKA hat geltend gemacht, die Abrufe aus dem 
Verkehrszentralregister über entzogene Fahrerlaub- 
nisse hätte Schulungszwecken gedient und bei den 
automatisierten Abrufen aus dem Zentralen Fahr- 
zeugregister seien keine Daten übermittelt worden, 
die dem BKA bei konventioneller Anfrage hätten vor- 
enthalten werden müssen. Das BKA hat die Rechts- 
widrigkeit der dargestellten Verfahren eingeräumt, 
aber die Auffassung vertreten, es lägen allenfalls un- 
bedeutende Verstöße vor, die keine Beanstandung 
rechtfertigten. Diese Auffassung teile ich nicht. Die 
Aufrechterhältung dieser Online-Anschlüsse und de- 
ren Nutzung über Jahre hinweg gegen klare gesetzli- 
che Vorschriften bewerte ich vielmehr als gravieren- 
den datenschutzrechtlichen Verstoß. 

Die in den $$ 35 und 36 StVG vorgeschriebenen Pro- 
tokollierungen der ZEVIS-Abrufe sollten nach dem 
Willen des Gesetzgebers ausreichen, um eine effek- 
tive Datenschutzkontrolle zu gewährleisten, Ich habe 
jedoch festgestellt, daß die durch die Organisations- 
struktur des BKA bedingte Abrufpraxis eine derartige 
Kontrolle tatsächlich nicht ermöglicht. Die gesetzlich 
vorgesehenen Protokollierungen reichen außerdem 
nicht aus, damit das BKA seiner Verantwortung für die 

Rechtmäßigkeit der von ihm ausgehenden ZEVIS-Ab- 
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rufe gerecht wird und seine Verpflichtung zur Ge- 
währleistung des Datenschutzes im Sinne des $ 6 

BDSG erfüllt. Ich habe dem BKA daher vorgeschla- 
gen, ergänzend eine manuelle Aufzeichnung der ZE- 
VIS-Abrufe vorzunehmen, aus der sich insbesondere 
der für den Abruf fachlich Verantwortliche ergibt. Das 
BKA hat dieser Auffassung unter Hinweis auf die Re- 
gelungen des StVG, nach denen dies nicht verlangt 
wird, widersprochen. Ich werde das Problem mit dem 
BKA weiter erörtern. Sollte sich dabei keine Lösung 
ergeben, ist eine Ergänzung des geltenden Rechts 
unerläßlich, um eine wirksame Kontrolle der Abrufe 

zu ermöglichen. 

82 Verkehrszentralregister 

8.2.1 Stand der Gesetzgebung 

Ich habe bereits mehrfach auf die Notwendigkeit nor- 
menklarer gesetzlicher Regelungen für die Datenver- 
arbeitung des Verkehrszentralregisters hingewiesen 
(9. TB S. 36, 10. TB S. 46, 11. TB S. 94 Nr. 22). Der 
Bundesminister für Verkehr hat dies bereits aufgrund 
meiner im Jahre 1984 ausgesprochenen Beanstan- 
dung anerkannt. Gleichwohl liegt auch jetzt — fünf 
Jahre nachdem das Regelungsdefizit erkannt 
wurde — noch immer kein entsprechender Gesetzent- 
wurf vor. Die vom Bundesminister für Verkehr im Vor- 
griff auf die noch ausstehende Novellierung zum 
1. August 1989 angeordnete Reduzierung der Daten- 
übermittlung (s. 8.2.2) ist zwar zu begrüßen, für sich 
allein aber nicht geeignet, bestehende Bedenken aus- 
zuräumen. 

Die Prüfung der Frage einer Kooperation zwischen 
Bundeszentralregister und Verkehrszentralregister ist 
nach Mitteilung des Bundesministers für Verkehr 
noch nicht abgeschlossen, soll jedoch im Zusammen- 

hang mit der Novellierung der Vorschriften für das 
Verkehrszentralregister entschieden werden. 

8.2.2 Auskunftserteilung nach $ 30 StVG (Vollauskunft) 

Über erste Überlegungen des Bundesministers für 
Verkehr für Teilauskunftsregelungen im Rahmen der 
Novellierung der Vorschriften über das Verkehrszen- 
tralregister habe ich berichtet (10. TB S. 46). Inzwi- 
schen hat der Bundesminister für Verkehr mitgeteilt, 
daß seit dem 1. August 1989 im Vorgriff auf die Novel- 
lierung folgende Regelungen eingeführt sind: 

— Bei Anfragen für die Ausstellung von Ersatzführer- 
scheinen und für die Ausgabe von roten Kennzei- 
chen zur wiederkehrenden Verwendung wird nur 
noch eine Teilauskunft erteilt. 

— Für Erteilung, Rücknahme und Widerruf der Aner- 
kennung als Sehteststelle und für die Anerken- 
nung der Eignung einer „anderen Stelle” für die 
Unterweisung in Sofortmaßnahmen am Unfallort 
oder die Ausbildung in Erster Hilfe wird auf die 
Vorlage einer Auskunft aus dem Verkehrszentral- 
register ganz verzichtet.
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— Inden übrigen Fällen wird wie bisher Vollauskunft 
erteilt. 

Für die Novellierung der Vorschriften über das Ver- 
kehrszentralregister gehen die Überlegungen des 
Bundesministers für Verkehr dahin, bei der Verfol- 
gung von Ordnungswidnigkeiten nach anderen Ge- 
setzen als dem Straßenverkehrsgesetz weitgehend 
auf Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister zu 
verzichten. Für Verwaltungsmaßnahmen sollen dage- 
gen im wesentlichen Auskünfte für die gleichen 
Zwecke wie bisher gegeben werden, wobei der Inhalt 
der Auskünfte sich nach einem abgestuften System an 
der Art und Weise der Datennutzung ausrichten soll. 
Die in diesen Vorstellungen enthaltenen Auskunfts- 
einschränkungen gehen in die richtige Richtung. 

Ich hoffe, daß der Gesetzentwurf nunmehr in Kürze 

erstellt wird. 

8.3 Übermittlung von Kfz-Zulassungsdaten an die 

Automobilindustrie 

Über die datenschutzrechtlichen Probleme, die nach 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Straßen- 
verkehrsgesetzes vom 28. Januar 1987 im Zusammen- 
hang mit der Übermittlung von Kfz-Zulassungsdaten 
durch das Kraftfahrt-Bundesamt an die Automobilher- 
steller und -importeure entstanden waren, sowie über 
Alternativen zur Lösung dieser Probleme habe ich 
berichtet (10. TB S. 46f., 11. TB S. 38). 

Die Datenübermittlungen wurden inzwischen zum 
Teil wieder aufgenommen, nachdem mit einzelnen 

Firmen Einigungen über datenschutzrechtlich gang- 
bare Lösungen erzielt werden konnten. Unter ande- 
rem wird bei diesen wie folgt verfahren: 

Die überwiegende Zahl der Importeure erbittet bei 
Veräußerung eines Kfz die Zustimmung ihrer Kunden 
zur Übermittlung ihrer Zulassungsdaten (u. a. voll- 
ständige Fahrzeugidentifizierungs-Nummer) an die 
Importeure auf dem Wege über die Händler und das 
KBA. Der Wortlaut der dabei verwendeten Einwilli- 
gungserklärung ist mit mir abgestimmt worden. Das 
KBA ısollte als Vertragspartner der Importeure das 
Vorliegen dieser Einwilligungserklärung in Einzelfäl- 
len — zumindest stichprobenweise — kontrollieren. 
Ich werde auch in Zukunft prüfen, ob bei nicht erteil- 
ter Zustimmung die Datenübermittlung auch tatsäch- 
lich unterbleibt und dieses Ergebnis nicht durch an- 
derweitige Verpflichtungen der Händler gegenüber 
den Importeuren unterlaufen werden kann. 

Andere Importeure und einige Hersteller verzichten 
auf die Übermittlung von Kundendaten durch ıhre 
Händler. Wie ich in meinen 10. TB S.47 dargelegt 
habe, ist die Automobilindustrie nur mit Hilfe dieser 
Informationen in der Lage, den Halter eines neu zuge- 
lassenen Fahrzeugs festzustellen. Die praktizierte 
Übermittlung der teilanonymisierten Zulassungsda- 
ten (u. a. gekürzte Fahrzeugidentifizierungs-Num- 
mer) durch das KBA stellt sich damit als eine Über- 
mittlung anonymisierter Daten ım Sinne des & 45 
StVG dar, der $ 35 Abs.2 Nr.1 StVG nicht entgegen- 
steht.   

Andere Hersteller führen die Verarbeitung der Kun- 
dendaten in Zukunft ausschließlich im Auftrag und für 

Zwecke ihrer Händler durch. Damit verfügen sie über 
keinerlei (eigene) Kundendaten, so daß auch nach 
den unter meiner Mitwirkung erarbeiteten und mit 
den Händlern abgeschlossenen Zusatzvereinbarun- 
gen zum Händlervertrag eine Verknüpfung dieser 
Daten mit den teilanonymisierten Zulassungsdaten 
und damit die Herstellung eines Personenbezuges 
nicht mehr in Betracht kommt. Die Übermittlung der 
teilanonymisierten Zulassungsdaten durch das KBA 
an diese Hersteller stellt daher eine zulässige Über- 
mittlung anonymisierter Daten im Sinne von $ 45 
StVG dar. 

8.4 Fahrerlaubnisdaten 

Über die notwendige Verbesserung der bisher unzu- 
reichenden gesetzlichen Regelung für die Erhebung 
und Verarbeitung von Fahrerlaubnisdaten habe ich 
berchtet (10. TB S. 47£.) und die Bereitschaft des Bun- 

desministers für Verkehr zu einer entsprechenden 
Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes begrüßt 
(11. TB S. 94 Nr. 23). 

Im Berichtsjahr wurde die Dringlichkeit dieser Maß- 
nahme deutlich, da im Zuge der fortschreitenden Au- 

tomatisierung dıe Fahrerlaubnisbehörden und Son- 
derfahrerlaubnisbehörden (z. B. Deutsche Bundes- 
post) verstärkt dazu übergehen, noch mehr Informa- 
tionen als bisher zu speichern und diese Daten auch 
für andere Zwecke zu nutzen. Ich habe erhebliche 
Zweifel, ob eine Datenspeicherung in diesem Umfang 
für die Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden tat- 
sächlich erforderlich ist. Die Novellierung des Stra- 
Benverkehrsgesetzes muß dies möglichst rasch klä- 
ren. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist mir bisher 
allerdings nicht bekannt geworden, obwohl ein sol- 
cher bereits im Jahre 1988 angekündigt worden 
war. 

8.5 Luftfahrt 

Die aufgrund meiner in den Jahren 1984 und 1986 
beim Luftfahrt-Bundesamt durchgeführten Kontrollen 
festgestellten Regelungsdefizite (7. TB S. 36, 9. TB 
S. 36) wurden auch im Berichtsjahr noch nicht beho- 
ben. Zusätzliche Rechtsfragen haben sich in bezug auf 
die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und 
Abwicklung des Flugverkehrs sowie der Zulässigkeit 
der Herstellung, Freigabe, Veräußerung und Aufbe- 
wahrung von Luftbildaufnahmen durch gewerbliche 
Luftbildunternehmen ergeben. 

8.5.1 Gesetzliche Regelungen auf dem Gebiet der Luftfahrt 

Im Elften Tätigkeitsbericht (S. 39f.) habe ich an die 
Notwendigkeit erinnert, die Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten der Eigentümer von Luft- 
fahrzeugen, die im Rahmen der Verkehrszulassung 
erhoben und in der Luftfahrzeugrolle eingetragen 
sind, auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage zu 
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stellen. Die mit dem Bundesminister für Verkehr in 
diesem Zusammenhang erörterten Änderungen des 
Gesetzes über das Luftfahrt-Bundesamt und der Luft- 
verkehrszulassungsordnung sind noch immer nicht 
über das Entwurfsstadium hinausgekommen. 

Der Bundesminister für Verkehr hatte dıe Notwendig- 

keit der von mir bereits im Jahre 1984 geforderten 
gesetzlichen Regelung für die Führung der Daten- 
sammlung für Luftfahrer grundsätzlich anerkannt. 
Leider sind mir auch in diesem Berichtsjahr keine Vor- 
schläge zur Verbesserung der Rechtsgrundlagen be- 
kannt geworden. Der Bundesminister für Verkehr hat 
lediglich mitgeteilt, daß er „weiterhin bemüht ist, in 
notwendiger Übereinstimmung mit den beteiligten 
Landesbehörden den Entwurf verbesserter Rechtsvor- 
schriften zu erstellen“. 

Zu der von mir geforderten ausreichenden gesetzli- 
chen Grundlage für die Erhebung, Speicherung und 
Übermittlung von personenbezogenen Informationen 
bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Flugunfall- 
untersuchungsstelle des Luftfahrt-Bundesamtes hat 
der Bundesminister für Verkehr mitgeteilt, daß inzwi- 

schen Entwürfe einer Verordnung über die Untersu- 
chung von Flugunfällen oder Störungen beım Betrieb 
von Luftfahrzeugen {LuftUV) sowie einer ergänzen- 
den Verwaltungsvorschrift erstellt worden seien, die 

jedoch noch innerhalb des Ministeriums sowie mit der 
Flugunfalluntersuchungsstelle beim Luftfahrt-Bun- 
desamt abgestimmt werden müßten. 

Aufgrund einer Eingabe bin ich darauf aufmerksam 
geworden, daß die Flugplatzhalter im Rahmen ihrer 
Verpflichtung zur Führung eines Hauptflugbuches 
oder andere von ihnen beauftragte Stellen personen- 
bezogene Daten der Halter von Luftfahrzeugen und 
von Luftfahrzeugführern speichern, ohne daß es hier- 
für ausreichende Rechtsnormen gibt. Der Bundesmi- 
nister für Verkehr hat anerkannt, daß die Rechtslage 
durch Änderungen der Luftverkehrs-Zulassungsord- 
nung und der Luftverkehrsordnung präzisiert werden 
sollte. Bis zum Erlaß dieser Novellen hält er $ 6 des 
Luftverkehrsgesetzes (Festlegung von Auflagen im 
Rahmen der Erteilung der Genehmigungen zum An- 
legen und zum Betrieb von Flugplätzen) im Hinblick 
auf die durch die Flughafenbenutzungs-Ordnung pri- 
vatrechtlich geregelten Verpflichtungen des Luftfahr- 
zeugführers für ausreichend. 

Ich habe den Bundesminister für Verkehr gebeten, 

mich bei entsprechenden Entwürfen rechtzeitig zu 
beteiligen. 

8.5.2 Luftbildaufnahmen 

Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf 
eines Gesetzes zur Novellierung des Bundesdaten- 
schutzgesetzes begrenzt die Datenschutzkontrolle auf 
in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten. 
Auch dadurch wurde die Diskussion darüber ver- 
stärkt, ob und gegebenenfalls in welcher Weise das 
Recht des einzelnen auf informationelle Selbstbestim- 
mung durch Kenntnisnahme personenbezogener In- 
formationen verletzt sein kann, auch ohne daß diesein 

Dateien gespeichert sind. Ein Aspekt dieser Diskus- 
sion ist auch die Herstellung, Aufbereitung und Ver- 
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breitung von Bildern. Ich habe bereits vor Jahren 
(8. TB S. 26) die Auffassung vertreten, daß der gesetz- 
liche Datenschutz künftig auf Bilder ausgedehnt wer- 
den muß. 

Zu diesem Problemkreis gehört auch die Herstellung, 
Freigabe, Veräußerung und Aufbewahrung von Luft- 
bildaufnahmen durch gewerbliche Luftbildunterneh- 
men. Ich werde mit dem Bundesminister für Verkehr 
erörtern, ob im Rahmen der Erteilung einer Erlaubnis 

zur Anfertigung und Verbreitung von Luftbildaufnah- 
men nach $ 27 Abs. 2 des Luftverkehrsgesetzes Ge- 
sichtspunkte der Beeinträchtigung des Persönlich- 
keitsrechts berücksichtigt werden können und ob zu 
diesem Zweck die einschlägigen Vorschriften der 
Luftverkehrszulassungsordnung zu ergänzen sind. 

8.6 Deutsche Bundesbahn 

Über die aus meiner Sicht verbesserungswürdigen 
organisatorischen Regelungen zur Sicherstellung der 
datenschutzrechtlichen Verantwortung innerhalb der 
Deutschen Bundesbahn habe ich berichtet (10. TB 
S. 48). Die von der Deutschen Bundesbahn bereits im 
letzten Berichtsjahr angekündigte Untersuchung ih- 
res Organisationsbereichs, inwieweit Verbesserun- 
gen bei der Anwendung und Überwachung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften möglich sind 
(11. TB S. 94 Nr. 24), liegen mir noch nicht vor. Ich 
habe die Deutsche Bundesbahn gebeten, mir vor Her- 
ausgabe neuer interner Datenschutzvorschriften Ge- 
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 

8.6.1 Schwarzfahrerdatei 

Zur Frage der Zulässigkeit der Speicherung perso- 
nenbezogener Daten strafunmündiger Kinder bei 
Schwarzfahrten im Verbundverkehr (11. TB S. 40) 
konnte mit der Deutschen Bundesbahn auch nach 
einem Gespräch auf Vorstandsebene keine Einigung 
erzielt werden. Die Deutsche Bundesbahn ist nach wie 
vor der Auffassung, daß die Erkennung von strafun- 
mündigen Mehrfachtätern und die dadurch mögliche 
Einwirkung auf die Erziehungsberechtigten diese 
Speicherung rechtfertigen. 

Ich stehe demgegenüber auf dem Standpunkt, daß die 
Deutsche Bundesbahn nach Zahlung des erhöhten 
Beförderungsentgelts kein berechtigtes Interesse 
mehr an der Speicherung der Daten strafunmündiger 
Kinder hat. Ein berechtigtes Interesse für die Speiche- 
rung dieser Daten kann nur geltend gemacht werden, 
solange ein zivilrechtlicher Anspruch auf Zahlung des 
erhöhten Beförderungsentgeltes besteht. Eine län- 
gere Speicherung kann für diesen Personenkreis we- 
der mit einem — nicht vorhandenen — Strafanspruch 
nach $ 265a StGB noch mit einem vermeintlichen 

Recht der Deutschen Bundesbahn zur Unterrichtung 
der Erziehungsberechtigten bei Wiederholungstätern 
begründet werden. Diese Auffassung vertreten aus- 
nahmslos auch die Landesbeauftragten für den Da- 
tenschutz, die ich wegen ihrer Zuständigkeit für die 
übrigen an Verkehrsverbünden beteiligten kommu-
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nalen Verkehrsbetriebe um Stellungnahme hierzu ge- 
beten hatte. 

Der Deutschen Bundesbahn steht es frei, ım Rahmen 
der Erhebung des erhöhten Beförderungsentgelts die 
Erziehungsberechtigten auf dıe jeweiligen Schwarz- 
fahrten hinzuweisen und zu bitten, auf die Kinder 
belehrend einzuwirken. Dies gılt auch für Wiederho- 

lungstaten; insoweit sind Hinweise der Deutschen 
Bundesbahn auf die begangenen Schwarzfahrten im 
Rahmen des jeweiligen Verfahrens zur Erhebung des 

erhöhten Beförderungsentgelts gerechtfertigt. Nach 
Zahlung dieses Entgelts kann es hingegen nur noch 
Aufgabe der Erziehungsberechtigten und nicht der 
Deutschen Bundesbahn sein, die Kinder von der 
Rechtswidrigkeit ihres Tuns zu überzeugen. 

Auch sonstige Gründe für die Notwendigkeit einer 
Datenspeicherung nach Zahlung des Entgelts sind 
nicht erkennbar. Insbesondere läßt $ 12 Abs. 2 Satz 1 

der Eisenbahnverkehrsordnung keinen Ermessens- 
spielraum für die Festsetzung eines höheren Entgelts 
im Wiederholungsfalle zu. Die Datenspeicherung ist 
deshalb zur Wahrung berechtigter Interessen nicht 
erforderlich und beeinträchtigt die schutzwürdigen 
Belange der Betroffenen. 

Die Deutsche Bundesbahn ist auch nicht durch die 
Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund daran ge- 
hindert, die Daten strafunmündiger Kinder nach Zah- 

lung des erhöhten Beförderungsentgelts zu löschen, 
denn Rechtsbeziehungen sind nur zwischen den ein- 
zelnen Gesellschaften des Verkehrsverbundes und 
den jeweiligen Fahrgästen entstanden. 

Die Speicherung der Daten strafunmündiger Kinder 
durch die Deutsche Bundesbahn nach Zahlung des 
erhöhten Beförderungsentgelts ist nicht mit $3i. V. m. 
$ 23 BDSG zu vereinbaren. Diese durch einıge Bun- 
desbahndirektionen praktizierte Datenverarbeitung 
habe ich daher gegenüber dem Vorstand der Deut- 
schen Bundesbahn gemäß $ 20 Abs. 1 BDSG bean- 
standet. Die Deutsche Bundesbahn hat ihre gegentei- 
lige Position unverändert aufrecht erhalten. 

8.6.2 Schülerbeförderung 

x 
Die Deutsche Bundesbahn rechnet Kosten der Beför- 
derung von Schülern mit den nach den jeweiligen 
Landesgesetzen bestimmten Kostenträgern ab. 

Ein Landesbeauftragter für den Datenschutz hat an 
mich die Frage herangetragen, ob bei der Rückerstat- 
tung wegen einer mit „Ausgehunfähigkeit“ verbun- 
denen Krankheit eines Schülers die Deutsche Bundes- 
bahn die namentliche Krankmeidung des Schülers 
und die ärztlichen Atteste für Abrechnungszwecke 
benötigt. Seiner Auffassung nach braucht die Deut- 
sche Bundesbahn für Abrechnungszwecke lediglich 
die Zahl der erkrankten Schüler und der Krankheits- 
tage. Ich habe der Deutschen Bundesbahn daraufhin 
Lösungsvorschläge zur Reduzierung des Umfanges 
der Datenübermittlung unterbreitet. 

Die Deutsche Bundesbahn ist nunmehr bereit, auf die 
generelle Vorlage der ärztlichen Bescheinigung bei 
einer mit „Ausgehunfähigkeit” verbundenen Krank- 

heit von mehr als vierzehn Tagen grundsätzlich zu   

verzichten, wenn der Kostenträger in den Kostener- 

stattungsantragen bescheinigt, daß ihm die ärztlichen 
Atteste oder Krankenhausbescheinigungen vorlie- 
gen. Die Deutsche Bundesbahn läßt sich jedoch das 
Recht eınräumen, die Angaben durch Einsicht in die 
Bescheinigungen zu kontrollieren. Nach Mitteilung 
der Deutschen Bundesbahn ist allerdings die Über- 
mittlung des Schulernamens zur ordnungsgemäßen 
Abwicklung der Kostenerstattung erforderlich. 

Diese neuen Regelungen begrüße ich, weil damit 
Übermittlungen personenbezogener Daten nur in 
dem Umfang verlangt werden, die für die Aufgaben- 
erfüllung tatsächlich erforderlich sind. 

9 Statistik 

9.1 Novellierung der Verknüpfungsregelung des 

& 13 Abs. 1 Nr. 3b) BStatG 

Ich habe bereits an anderer Stelle (vgl. 9. TBS. 44 und 
11. TBS. 41 und 42) über die Möglichkeit der Zusam- 
menführung der aufgrund von einzelnen Wirtschafts- 
und Umweltstatistikgesetzen gewonnenen statisti- 
schen Erhebungen unter Inanspruchnahme der sog. 
Adreßdateien nach $ 13 des Bundesstatistikgesetzes 

{BStatG) berichtet und auf die Gefahr hingewiesen, 
daß bei so gewonnenen Angaben von Einzelhandels- 
kaufleuten (als natürlichen Personen) aussagekräftige 
Teilabbilder entstehen können, die das Recht auf in- 
formationelle Selbstbestimmung berühren. 

Über die Auslegung der in $ 13 Abs. 1 BStatG ein- 
gangs enthaltenen Voraussetzung „soweit ..,. erfor- 
derlich“ ist es schon unmittelbar nach Verabschie- 
dung des Gesetzes zu Meinungsverschiedenheiten in- 
nerhalb der Bundesregierung und zwischen dem BMI 
und mir gekommen. Ich habe zunächst die Auffassung 
vertreten, daß über die Erforderlichkeit von Verknüp- 

fungen nur — wie bisher auch (vgl. z.B. $$ 3, 7 Agrar- 

berichterstattungsgesetz 1980) — der Einzelgesetzge- 
ber nach Maßgabe des Fachrechts befinden kann, 

Zusammenführungen im Sinne der Vorschrift also 
nicht von der Verwaltung für jede unter $& 13 fallende 

Statistik angeordnet werden können. Deshalb habe 
ich darauf gedrungen, bei der Novellierung von Stati- 
stikgesetzen bereichsspezifische Verknüpfungsrege- 
lungen zu schaffen. So habe ich erreicht, daß in dem 
während des Berichtszeitraums verabschiedeten 
Agrarstatistikgesetz, über das ich bereits berichtet 
habe (11. TBS. 41f.), die zunächst vorgesehene Rege- 
lung über dıe Möglichkeit einer Verknüpfung von 
Daten aus Landwirtschaftsstatistiken mit Daten aus 
allen anderen Wirtschaftsstatistiken gestrichen 
wurde. Nunmehr ist im neuen $ 53 Agrarstatistikge- 
setz eıne Regelung enthalten, wonach für Verknüp- 
fungen lediglich die Erhebungsmerkmale aus einigen 
dortim einzelnen namentlich aufgeführten Statistiken 
verwendet werden dürfen (s. nachfolgend 9.2). 

Wie ich bereits an anderer Stelle berichtet habe 
(11. TBS. 42f.), war im Entwurf des Bundesministers 

für Arbeit und Sozialordnung für eine Änderung des 
Lohnstatistikgesetzes in ähnlicher Weise zunächst 
eine Regelung vorgesehen, die die Verknüpfung per- 
sonenbezogener Angaben über die Auskunftspflichti- 
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gen mit Angaben von allen nachfolgenden Erhebun- 
gen nach dem Lohnstatistikgesetz sowie mit allen son- 
stigen Wirtschaftsstatistiken vorsah. Meine zunächst 
angestrebte Präzisierung des Ausschlusses von stati- 
stischen Zuordnungen, Zusarmmenführungen und 
Auswertungen im Sinne von $ 13 BStatG im Lohnsta- 

tistikgesetz habe ich nicht weiter verfolgt, nachdem 
die Bundesregierung gegenüber dem federführenden 

Bundestagsausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
sowie in der Begründung zum Lohnstatistikgesetz 
klargestellt hat, daß solche Verarbeitungen nicht be- 
absichtigt seien (s. 9.8). 

Bei der Novellierung weiterer Statistikgesetze aus 
dem Bereich Wirtschaft und Umwelt stellt sich die 
gleiche Problematik. Es sollte aber nicht in jedem 
neuen Statistikgesetz um bereichsspezifische Rege- 
lungen gerungen werden, die die Anwendung (oder 
Nichtanwendung) des $ 13 BStatG näher regeln. Ich 
habe deshalb der Entscheidung der Bundesregierung 
zugestimmt, aus Anlaß der Novellierung des Rohstoff- 
statistikgesetzes $ 13 BStatG in der Weise zu ergän- 

zen, daß für die in $ 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b) 

BStatG genannten statistischen Zuordnungen, Zu- 
sammenführungen und Auswertungen zusätzliche 
datenschutzrechtliche Sicherungen vorgesehen und 
zugleich die Vergabe einer Kenn-Nummer für jede 
Erhebungseinheit (auch zur Führung der Adreßda- 
tejen) ausdrücklich geregelt werden. 

Mit dem Bundesminister des Innern, dem Bundesmi- 
nister der Justiz und dem Statistischen Bundesamt 
habe ich dazu intensive Gespräche geführt. Diese ha- 
ben zu der Übereinstimmung geführt, das Bundessta- 
tistikgesetz durch einen $ 13a zu ergänzen. Nach der 
vorgesehenen Regelung dürfen Datensätze aus Wirt- 
schafts- und Umweltstatistiken zusammengeführt 
werden, soweit es zur Gewinnung von Informationen 
ohne zusätzliche statistische Erhebungen erforderlich 
ist. Die Zusammenführungen dürfen jedoch nur mit- 
tels einer Nummer erfolgen, die keinen Rückgriff auf 
die im künftigen $ 13 Abs. 2 BStatG zusätzlich einge- 
führte Kenn-Nummer erlaubt, weil über diese eine 

Identifizıerung des einzelnen Wirtschaftsbetriebes 
ınöglich wäre. Dies bedeutet in der Praxis, daß es 
unmöglich ist, das durch Zusammenführungen ge- 
wonnene umfassende statistische Datenbild einem 
einzelnen Auskunftspflichtigen zuzuordnen. Das so 
gefundene Ergebnis ist ein tatsächlich anonymes Zah- 
lenwerk, dessen Erstellung mangels Kenntnis von 
Einzelpersonen oder -betrieben keinen Eingriff in das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht Betroffener 
bedeutet. Unter dieser Voraussetzung war es mir 
möglich, meine Bedenken gegen die Zulassung von 
Verknüpfungen unterschiedlicher Statistiken zurück- 
zustellen. 

Leider konnte die beabsichtigte Änderung des $ 13 
BStatG bisher weder mit der Neufassung des Rohstoff- 
statistikgesetzes noch mit der Novellierung des Hand- 
werkstatistikgesetzes verbunden werden. Die Bun- 
desregierung beabsichtigt jedoch, die gebotene Neu- 
fassung der vorstehend beschriebenen Verknüp- 
fungsregelung in eines der nächsten zur Beratung im 
Bundestag anstehenden Statistikgesetze aufzuneh- 
men. 
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9.2 Agrarstatistikgesetz 

Über das Agrarstatistikgesetz habe ich bereits in mei- 
nem Elften Tätigkeitsbericht (S. 41f.) berichtet. Im 
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens konnte über die 
seinerzeit noch kontroversen Punkte Einvernehmen 
erzielt werden. Das neue Gesetz entspricht damit im 
wesentlichen den datenschutzrechtlichen Anforde- 
rungen. Insbesondere befriedigt die gefundene Rege- 
lung über die Verknüpfung verschiedener Agrarstati- 
stiken (vgl. insoweit 9.1). 

Ein wesentlicher Punkt war für mich, daß die den 
Betriebsinhaber, seinen Ehegatten sowie die auf dem 
Betrieb lebenden und dort mithelfenden Verwandten 
und Verschwägerten betreffenden Fragen von diesen 
Personen selbst auf jeweils einem eigenen Erhe- 
bungsbogen beantwortet werden können. Die Frage 
nach der außerbetrieblichen Tätigkeit und den sonsti- 
gen außerbetrieblichen Einkommensverhältnissen 
bei der Erhebung der sozialökonomischen Verhält- 
nisse des Betriebsinhabers und seines Ehegatten wird 
nun so gestellt, daß die Erhebungsmerkmale nicht 
vom Betriebsinhaber jeweils für sich und seinen Ehe- 
gatten getrennt erfragt, sondern für das Betriebsinha- 
berehepaar zusammen erhoben werden. Dagegen 
habe ich mich mit meiner Anregung nicht durchsetzen 
können, Verwandte und Verschwägerte, die nur vor- 
übergehend auf dem Betrieb leben und im Betrieb 
nicht mitarbeiten, bei den Fragen nach der sozialen 
Sicherung des Betriebsinhabers und seiner Familien- 
angehörigen von der Auskunftspflicht zu entbinden. 

Unter Hinweis auf die Zuständigkeit der Bundeslän- 
der für die Durchführung von Bundesstatistiken ist in 
das Gesetz — einem Vorschlag des Bundesrates fol- 
gend — eine Ermächtigung aufgenommen worden, 
wonach die Landesregierungen die erforderlichen Re- 
gelungen für die Bestimmung und Ausgestaltung der 
Erhebungsstellen durch Rechtsverordnung treffen 
können. Insoweit wurde meine Forderung, derartige 
Regelungen wegen ihrer Bedeutung für den Umfang 
des Grundrechtseingriffes im Gesetz selbst zu treffen, 
nicht aufgegriffen. Eine bundesgesetzliche Regelung 
hätte sicher der Rechtseinheitlichkeit und der Geset- 
zesökonomie gedient. Ob die Länder rechtzeitig und 
möglichst gleichlautend von der Verordnungser- 
mächtigung Gebrauch machen werden, bleibt abzu- 
warten. In diesem Zusammenhang ist auch von Be- 
deutung, daß nur etwa die Hälfte der Bundesländer 
über Landesstatistikgesetze verfügt, die wenigstens 
eine allgemeine Bestimmung über die Abschottung 
der Erhebungsstellen von der übrigen Verwaltung 
enthalten. Die Kontrolle der Einrichtung und Ausstat- 
tung der Erhebungsstellen obliegt den Landesbeauf- 
tragten für den Datenschutz. 

9.3 Ausländerstatistik 

An anderer Stelle (s. oben 3.2) habe ich mich bereits zu 
dem vom Bundesminister des Innern vorgelegten Ent- 
wurf eines Gesetzes über das Ausländerzentralregi- 
ster (AZRG) geäußert. Meiner in meinem Elften Tätig- 
keitsbericht (S. 45) geäußerten Kritik an der Rechts- 
grundlage für die Ausländerstatistik hat der BMI



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode Drucksache 11/6458 
  

durch Neufassung der Regelung Rechnung getragen. 
Die einschlägige Vorschrift des $ 17 AZRG kann als 
eigene Rechtsgrundlage für die Anordnung einer 
Bundesstatistik im Sinne des Bundesstatistikgesetzes 
angesehen werden. Sie enthält allerdings nicht ganz 
die nach $ 9 Bundesstatistikgesetz erforderlichen Re- 
gelungen. So wurde beispielsweise meine Forderung, 
wenigstens eine Bestimmung über den Berichtszeit- 
raum zu treffen, nicht aufgegriffen. 

Es werden zudem so viele Einzelmerkmale erhoben, 
daß ich Bedenken habe, ob in allen Fällen eine hinrei- 
chende faktische Anonymisierung möglich ist. Eine 
solche ist insbesondere deshalb erforderlich, weil eine 
Unterrichtung der Betroffenen unterbleibt. Leider ist 
der BMI auf meinen Vorschlag, auf die Bezeichnung 
der Ausländerbehörde zu verzichten und insofern nur 
einen regionalen Bezug (etwa den zuständigen Regie- 
rungsbezirk oder eine Gruppe von Ausländerbehör- 
den) anzugeben, nicht eingegangen. Ich habe aber 
erreicht, daß eine Deanonymisierung insoweit er- 
schwert wird, als anstelle des Merkmals „Tag der 
Geburt” lediglich das Merkmal „Monat und Jahr der 
Geburt“ erhoben wird. Durchgesetzt habe ich mich 
auch mit meiner Forderung, die Regelung über Pla- 
nungsdaten von der über statistische Daten zu tren- 
nen und dafür eine eigene Vorschrift zu schaffen. 

Insgesamt handelt es sich bei dem gefundenen Kom- 
promiß um eine datenschutzrechtlich noch akzeptable 
Lösung. 

9.4 Mikrozensusgesetz 

Die Geltungsdauer des 1985 vom Bundestag beschlos- 
senen Gesetzes zur Durchführung einer Repräsenta- 
tivstatistik über die Bevölkerung und den Arbeits- 
markt (Mikrozensusgesetz) endet im Jahr 1990. Da 
der Mikrozensus für eine Vielzahl verschiedener 
Zwecke Daten bereitstellt, nimmt er im Systern der 
amtlichen Statistik eine zentrale Stellung ein, so daß 
er weiterhin erhoben werden soll, Bereits in meinem 
Ersten Tätigkeitsbericht (S. 18f.) habe ich mich mit 
den Fragen nach der Zulässigkeit bestimmter Erhe- 
bungsmerkmale und der Auskunftspflicht beim Mi- 
krozensus beschäftigt. An der Aktualität dieser da- 
mals aufgeworfenen Fragen hat sich bis heute nichts 
geändert. N 

Im Juni 1989 hat der'Wissenschaftliche Beirat für Mi- 
krozensus und Volkszählung, über dessen Aufgaben 
ich bereits (s. 8. TB S. 27 und 9. TB S. 45) berichtet 
habe, seinen Bericht „Mikrozensus im Wandel — Un- 
tersuchungen zur inhaltlichen und methodischen Ge- 
staltung” vorgelegt. Er kam zu dem Ergebnis, daß bei 
freiwilligen Erhebungen in keinem Fall mit einer er- 
forderlichen, nahe an 100% reichenden Beteiligung 
zu Iechnen sei. Freiwillige Auskunftserteilung führe 
keineswegs zu einer besseren Qualität der Ergeb- 
nisse, sondern werde vielmehr dazu genutzt, an der 
Befragung nicht teilzunehmen. Unter Einbeziehung 
der Erfahrungen im Ausland, der empirischen Sozial- 
forschung und der Ergebnisse von Testerhebungen 
des Mikrozensus 1985 bis 1987 stehe fest, daß zwar für 
eine Reihe von Themenbereichen unter bestimmten 
Voraussetzungen die Auskunftserteilung auf freiwilli-   

ger Basis möglich sei. Für das Kernprogramm des Mi- 

krozensus bleibe die Auskunftspflicht jedoch weiter- 
hin erforderlich. 

Unter Zugrundelegung dieses Berichts hat das Stati- 
stische Bundesamt einen Gesetzentwurf für ein neues 
Mikrozensusgesetz erarbeitet. Da der Entwurf jedoch 
eine erhebliche Ausweitung des Fragenkatalogs — al- 
lerdings mit einer Ausdehnung von freiwillig zu be- 
antwortenden Erhebungsmerkmalen — beinhaltete, 
ohne daß anderweitig eine fühlbare Reduzierung der 
Erhebungsmerkmaäle, für die Auskunftspflicht be- 
steht, vorgenommen wurde, bestanden dagegen er- 
hebliche Bedenken. Dies führte dazu, daß dieser Ent- 

wuıf erfreulicherweise nicht weiterverfolgt wurde. 

Unterstützt habe ich dagegen den Alternativentwurf 
des Bundesministers des Innern, der im wesentlichen 
die Verlängerung des jetzt geltenden Mikrozensusge- 
setzes vorsieht. Dieser Entwurf hält unter Berücksich- 
tigung der Ergebnisse der eingangs genannten Test- 
erhebungen und der grundsätzlichen Bedenken des 
Wissenschaftlichen Beirates gegen einen Verzicht auf 
die Auskunftspflicht im Kernprogramm des Mikro- 
zensus an der Auskunftspflicht im wesentlichen fest. 
Er sieht aber auch vor, daß für eine Reihe von Erhe- 

bungsmerkmalen, für die bisher Auskunftspflicht be- 
stand, nunmehr eine Befragung auf freiwilliger Basis 
erfolgen soll. Diese Entwicklung halte ich für richtig, 
wenn ich auch weiterhin noch gewisse Bedenken we- 
gen des Umfanges der Erhebungsmerkmale habe. 
Daneben sieht der Entwurf Testerhebungen in den 
Jahren 1991 und 1992 zur Prüfung der Frage vor, obin 
künftigen Mikrozensuserhebungen anstelle einer 
jährlichen Erhebung vierteljährliche Erhebungen 
durchgeführt werden können. Da der Auswahlsatz 
jährlich eins vom Hundert nicht übersteigen darf und 
in jedem Erhebungsbezirk jährlich nur eine Erhebung 
stattfinden soll, ist sichergestellt, daß damit auf die 
Bürger keine zusätzliche Belastung zukommt. 

9.5 Gebäude- und Wohnungsstichprobe 

Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Ent- 
wurf eines Gesetzes über die Durchführung einer 
Repräsentativstatistik auf dem Gebiet des Wohnungs- 
wesens (Gebäude- und Wohnungsstichprobengesetz} 
soll ein wesentlicher Teil aus der Regelung über den 
Mikrozensus ausgegliedert und in einem eigenen Ge- 
setz behandelt werden. Der Bundesminister für Raum- 
ordnung, Bauwesen und Städtebau hat mich bei der 
Vorbereitung des Gesetzentwurfs beteiligt. Dabei 
konnte ich datenschutzrechtliche Verbesserungen er- 
reichen. So wurde z. B. auf meine Anregung hin in den 
Gesetzesentwurf eine Regelung aufgenommen, wo- 
nach der Betroffene frei darüber entscheiden kann, ob 
er einen Erhebungsbogen für sich allein oder gemein- 
sam mit anderen Haushaltsmitgliedern beantworten 
will. 

Meinen Bedenken gegen die Bestimmung des Ent- 
wurfs, die die Übermittlung von statistischen Ergeb- 
nissen an die obersten Bundes- und Landesbehörden 
regelt, wurde leider nicht Rechnung getragen. Es 
wurde mir aber versichert, die Möglichkeit, aus den 
übermittelten Daten Einzelpersonen zu reidentfizie- 
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ren, sei nahezu ausgeschlossen, weil den Stellen, die 
mit den Tabellen arbeiten, die Lage der in die Stich- 
probe gekommenen Auswahlbezirke unbekannt sei. 

Bedenken habe ich auch gegen einzelne Erhebungs- 
merkmale vorgebracht. So habeich deutlich gemacht, 
daß die Begriffe „soziale Stellung” und „Familienzu- 
sammenhang” einer näheren Konkretisierung im Ge- 
setz bedürfen. Auch habe ich in Zweifel gezogen, ob 
es tatsächlich notwendig ist, den Geburtsmonat zu 

erfragen. Der BMBau hat mir zugesagt, meine Beden- 
ken zu überprüfen. Auf meine vom BMJ unterstützte 
dringende Bitte hin, die Notwendigkeit des Erhe- 
bungsmerkmales „Form des Zusammenlebens und 
-wohnens“ zu überprüfen, hat der Bundesminister 
nachdrücklich erklärt, daß gerade die Erhebung die- 
ses Merkmals angesichts der zunehmenden Zahl ehe- 
ähnlicher Gemeinschaften unverzichtbar sei; es stelle 
sich zunehmend als Mangel heraus, über diesen be- 
reits mehrere Millionen Menschen umfassenden Per- 
sonenkreis statistisch nichts zu wissen. Der Bundesmi- 
nister beabsichtigt jetzt vorzuschlagen, daß die Frage 
nach dem Zusammenleben als Frage nach der „Zuge- 
hörigkeit zu einer Wohngemeinschaft“ gestellt wird. 
Ob ich meine grundsätzlichen Bedenken gegenüber 
einer derartigen, stark in die persönliche Sphäre der 
Bürger eingreifenden Frage hintanstellen kann, kann 
ich erst beurteilen, wenn mir die geänderte Fassung 
des Erhebungskatalogs vorliegt. Hervorzuheben ist, 
daß auf eine gemeinsame Anregung mit dem BMJ hin 
sıch der BMBau bereiterklärt hat, beim Erhebungs- 
merkmal „Höhe des monatlichen Nettoeinkommens 

nach Einkommensklassen“ eine konkrete Staffelung 
in das Gesetz aufzunehmen. 

9.6 Hochschulstatistikgesetz 

Der Novellierungsentwurf des Gesetzes über die Sta- 
tistik für das Hochschulwesen (Hochschulstatistikge- 
setz) trägt den Belangen des Datenschutzes im we- 
sentlichen Rechnung. 

Besonders bedeutsam ist die Tatsache, daß der Bun- 
desminister für Bildung und Wissenschaft in dem Ge- 
setzentwurf auf die von den Bundesländern ge- 
wünschte Studienverlaufsstatistik verzichtet hat. Ge- 
gen die vorgesehene Ausweitung der Erhebungs- 
merkmale und die Erschließung von neuen verlaufs- 
analytischen Auswertungsmöglichkeiten habe ich 
nichts einzuwenden, solange eine Identifizierung 
eines einzelnen Studenten nicht möglich ist. Auf 
Wunsch des Bundesrates soll in den Gesetzentwurf 
eine Befragung von Abiturienten aufgenommen wer- 
den, mit der die Studienwünsche der Schüler zu Pla- 

nungszwecken ermittelt werden sollen. Da diese Be- 
fragung auf freiwilliger Basis erfolgen soll, bestehen 
dagegen aus datenschutzrechtlicher Sicht keine Be- 
denken. 

Bedenken habe ich jedoch gegen den Vorschlag des 
Bundesrates geäußert, die Matrikel-Nummer als 
Hilfsmerkmal zu erheben. Die Erhebung der Matri- 
kel-Nummer bietet, wenn sie auch das Geburtsdatum 
enthält, in einigen Bundesländer die Möglichkeit 
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eines Abgleichs der Statistikdaten mit den Angaben 
des Vorsemesters und der Bereinigung der Fallzäh- 
lung in den Hochschulverwaltungen. Dies wäre eıne 
Verwendung für statistikfremde Aufgaben, die dem 
Grundsatz der strikten Trennung von Statistik und 
Verwaltungsvollzug widerspricht. Deshalb darf die 
Matrikel-Nummer allenfalls ausschließlich für Rück- 
fragen beim Auskunftspflichtigen erhoben werden. 
Bedauerlicherweise habe ich mich mit meiner Auffas- 
sung nicht durchsetzen können. Die Bundesregierung 
hat vielmehr dem Vorschlag des Bundesrates zuge- 
stimmt. Sie hat allerdings in ihrer Gegenäußerung 
darauf hingewiesen, daß die Matrikel-Nummer ge- 
löscht werden muß, sobald die Überprüfung der Erhe- 
bungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit abgeschlossen ist, und daß ihre ge- 
sonderte Aufbewahrung nach $ 12 Abs. 2 BStatG so- 
wie ihre Verwendung für einen Vergleich der Erhe- 
bungsmerkmale mit denjenigen aus der nachfolgen- 
den Erhebung unzulässig sind. Ich hätte es begrüßt, 
wenn diese Auffassung nicht nur als Auslegungshin- 
weis in die Gegenäußerung der Bundesregierung, 
sondern in den Gesetzestext aufgenommen worden 
wäre. 

Nicht unproblematisch ist auch die vom Bundesrat 
vorgeschlagene und von der Bundesregierung in ihrer 
Gegenäußerung gebilligte Regelung, wonach Ergeb- 
nisse der Hochschulstatistik auf einzelne Hochschu- 
len und einzelne Hochschulstandorte bezogen veröf- 
fentlicht werden dürfen. Gerade bei Studienfächern 
mit geringer Studentenzahl an kleineren Hochschu- 
len können den statistischen Ergebnissen so kleine 
Mengen zugrunde liegen, daß mit geringem Zusatz- 
wissen auf einen Studenten zurückgeschlossen wer- 
den kann. 

9.7 Strafverfolgungsstatistikgesetz 

Der Bundesminister der Justiz hat mir einen Arbeits- 
entwuif eines Strafverfolgungsstatistikgesetzes zuge- 
leitet, dessen datenschutzrechtliche Hauptproblema- 
tik in der Mitwirkung des Bundeszentralregisters an 
der künftigen Strafverfolgungsstatistik liegt. 

Dem Bundeszentralregister sollen von den Geschäfts- 
stellen der Gerichte und Staatsanwaltschaften statisti- 
sche Daten sowie Daten, die nur zu Verwaltungs- 
zwecken erhoben wurden, gemeinsam — wenn auch 
möglicherweise auf einem jeweils eigenen Datenträ- 
ger — übermittelt werden. Das BZR soll sodann nach 

Erfassung der Daten für Registerzwecke den Statisti- 
schen Landesämtern monatlich die statistischen Da- 
ten übermitteln. Wenn auch die Aufbereitung der Sta- 
tistik im BZR in einer abgeschotteten Organisations- 
einheit erfolgen soll, habe ich gegen das Verfahren im 
Hinblick auf den verfassungsrechtlich gebotenen 
Grundsatz der Trennung von Statistik und Verwal- 
tungsvollzug datenschutzrechtliche Bedenken. Diese 
ergeben sich insbesondere daraus, daß nach dem bis- 
herigen Konzept noch unklar ist, wann die statisti- 
schen Daten von den Daten, die auch zu Verwaltungs- 
zwecken erhoben wurden, getrennt werden.
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In meiner Stellungnahme habe ıch mich auch gegen 
die Erhebung der Geschäftsnummer des Gerichts 
oder der Staatsanwaltschaft als Hilfsmerkmal ge- 
wandt, weil mit ihrer Hilfe der Zugang zu den Ge- 
richtsakten und damit zur Person des Betroffenen er- 
möglicht wird. Ich habe dem BMJ deshalb vorgeschla- 
gen, daß für etwaige Rückfragen anstelle der Ge- 
schäftsnummer eine nicht sprechende Kenn-Nummer 

als Identifikator verwendet wird. 

Der Bundesminister wurde von mır ferner gebeten zu 
erwägen, ob die Schaffung des Strafverfolgungsstati- 
stikgesetzes nicht dazu genutzt werden sollte, das 
Bundeszentralregister gänzlich von statistischen Auf- 
gaben zu befreien. Der beabsichtigte Verwaltungs- 
vereinfachungseffekt könnte m. E. auch dadurch er- 
zielt werden, daß die Meldungen der auskunftsge- 
benden Stellen an das Bundeszentralregister und das 
Statistische Landesamt auf durchschreibenden Erhe- 
bungsbogen erteilt und jeweils gesondert an die Emp- 
fänger versandt werden. Der vom Bundesminister an- 
geführte Einsparungseffekt durch das zentrale Einle- 
sen der Erhebungsbogen beim Bundeszentralregister 
dürfte mit der zunehmenden Ausstattung der Ge- 
schäftsstellen von Gerichten und Staatsanwaltschaf- 
ten mit Datenverarbeitungsanlagen erheblich an Be- 
deutung verlieren. Wegen der Vielzahl und Schwere 
der derzeit noch ungeklärten datenschutzrechtlichen 
Probleme habe ich den Bundesminister gebeten, von 
einem beabsichtigten Probelauf in drei Landgerichts- 
bezirken abzusehen oder bei dem Probelauf keine 
Originaldaten zu verwenden. 

9.8 Lohnstatistikgesetz 

Wie ich bereits in meinem Elften Tätigkeıtsbericht 
(S. 42f.) berichtet habe, habe ich mich insbesondere 
gegen die namentliche Übermittlung sensibler Ar- 
beitnehmerdaten wie Bruttoverdienst und Qualifika- 
tion im Neuentwurf des Lohnstatistikgesetzes ge- 
wandt. Diese Regelung ist zwar ım inzwischen verab- 
schiedeten Gesetz nicht gänzlich gestrichen worden; 
ich habe jedoch erreichen können, daß der Name des 

in die Erhebung einzubeziehenden Arbeitnehmers 
nur'dann als Hilfsmerkmal verwendet werden darf, 

wenn der auskunftspflichtige Arbeitgeber keine — 
den Namen des Arbeitnehmers ersetzende — betrieb- 
liche Kennziffer zur Statistik gemeldet hat. Für diesen 
Fall ist in das Gesetz eine Verpflichtung des Arbeitge- 
bers aufgenommen worden, den betroffenen Arbeit- 
nehmer über die Meldung seiner personenbezogenen 
Daten zur Statistik zu unterrichten. Diese Regelungen 
enthalten eine deutliche Verstärkung des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung und entsprechen 
den Anforderungen einer aussagefähigen Statistik. 

Im übrigen hatte ich mich im Elften Tätigkeitsbericht 
gegen die Streichung der präzisen Regelung über die 
zeitweilige Aufbewahrung von Namen und Anschrif- 
ten von auskunftspflichtigen Arbeitgebern sowie Na- 
men und Kennziffern der betroffenen Arbeiter ge- 
wandt. Die Aufhebung dieser Regelung hätte es mög- 
lich gemacht, die viel weitergehende Vorschrift des 
$ 13 BStatG anzuweden. Ich habe deshalb akzeptiert, 

daß die bisherige Aufbewahrungsvorschrift in der   

Neufassung des Lohnstatistikgesetzes erhalten ge- 
blieben ist. 

9.9 Ausbildungsförderungsstatistik 

Sowohl im Zehnten (S. 62f.) als auch im Elften Tätig- 
keitsbericht (S. 44) habe ich über die datenschutz- 

rechtlich bedenkliche Datenerhebung durch die Äm- 
ter für Ausbildungsförderung nach $ 55 Abs. 3 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) be- 

richtet. Auf meine Intervention hin hat der Bundes- 
tagsausschuß für Bildung und Wissenschaft davon ab- 
gesehen, eine von der Bundesregierung vorgeschla- 
gene Regelung der Ausbildungsförderungsstatistik zu 
verabschieden, die weder unter datenschutzrechtli- 
chen noch unter statistisch-fachlichen Gesichtspunk- 
ten befriedigen konnte. 

Im Entwurf zum Zwölften Gesetz zur Änderung des 
BAföG hat der Bundesminister für Bildung und Wis- 
senschaft nunmehr meinen Bedenken Rechnung ge- 
tragen. Auf meine Zweifel, ob die in $ 55 BAföG ent- 

haltenen Erhebungsmerkmale von den Ämtern für 
Ausbildungsförderung zur Durchführung des Geset- 
zes und nicht lediglich zu statistischen Zwecken benö- 
tigt werden, hat mir der Bundesminister ausdrücklich 
und plausibel versichert, daß jedes im Entwurf ge- 
nannte Erhebungsmerkmal für Zwecke der Durchfüh- 
rung des Gesetzes zwingend erforderlich ist. Durch 
die Neufassung des $ 55 Abs. 3 und 4 BAföG werden, 
wie von mir vorgeschlagen, die Regelungen über die 
Hilfsmerkmale und die Auskunftspflicht den Anforde- 
rungen des Bundesstatistikgesetzes angepaßt, Bei der 
nunmehr erforderlichen Umstellung des von den Äm- 
tern für Ausbildungsförderung benutzten Erhebungs- 
bogens (Formblatt) werde ich den BMBW beraten. 

10 Wissenschaft und Forschung 

10.1 Forschungsklauseln in neueren Gesetzen 

Im Berichtszeitraum sind mir weitere Gesetzentwürfe 
zugeleitet worden, die Regelungen über die Informa- 
tionsübermittlung für wissenschaftliche Zwecke (For- 
schungsklauseln) enthielten. 

Der vom Bundesminister der Justiz vorgelegte Ent- 
wurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des 
Strafverfahrensrechts, über den ich an anderer Stelle 
(s. 4.1) bereits berichtet habe, enthält eine entspre- 
chende Ergänzung der Strafprozeßordnung. Danach 
können Hochschulen und andere Forschungseinrich- 
tungen Akteneinsicht oder Auskunft aus Strafverfah- 
rensakten erhalten, soweit dies für die Durchführung 
bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten 
erforderlich ist und das öffentliche Interesse an der 
Forschungsarbeit das schutzwürdige Interesse der Be- 
troffenen an dem Ausschluß der Akteneinsicht oder 
Aktenauskunft erheblich überwiegt. 

Der Entwurf bringt gegenüber einer früheren Fassung 
den Vorrang von Berufs- und besonderen Amtsge- 
heimnıissen sowie sonstiger Geheimhaltungsregelun- 
gen gegenüber Forschungsinteressen weniger deut- 
lich zum Ausdruck. Er berücksichtigt auch nicht 
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meine Forderung, wenigstens grundsätzlich die Ein- 
willigung des Betroffenen als Voraussetzung für die 
Nutzung seiner Daten zu Forschungszwecken festzu- 
legen. Zusätzlich habe ich als weitere Voraussetzung 
für die Auskunftserteilung aus Strafakten vorgeschla- 
gen, daß der Zweck der Forschung nicht auf andere 
Weise erreicht werden kann. Mein Vorschlag ent- 
spricht den Regelungen in $ 33 Abs. 1 Satz 2 des Hes- 
sischen Datenschutzgesetzes und $ 28 Abs. 2 des Da- 

tenschutzgesetzes von Nordrhein-Westfalen. Für den 
Fall der Überlassung von personenbezogenen Daten 

an nicht-öffentliche Stellen zu Forschungszwecken 
habe ich schließlich angeregt, dem Beispiel des $ 33 
Abs. 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes zu folgen, 
wonach eine Übermittlung von Daten an eine solche 
Stelle nur erfolgen darf, wenn sich der private Emp- 
fänger der Kontrolle des Datenschutzbeauftragten un- 
terwirft. Auch diese Empfehlungen sind bisher nicht 
in den Gesetzentwurf übernommen worden. 

Die gleichen Hinweise und Bedenken habe ich auch 
gegen die im Novellierungsentwurf des Bundeszen- 
tralregistergesetzes enthaltene Forschungsklausel 
geltend gemacht, die erkennbar der entsprechenden 
Vorschrift im Strafverfahrensänderungsgesetz nach- 
gebildet ist. 

Bedenken habe ich auch gegen den Vorschlag des 
BMJ geäußert, $ 78 des Zehnten Buches des Sozialge- 
setzbuches (SGB X) durch einen Absatz 2 in der Weise 
zu ergänzen, daß in Strafakten oder in einer entspre- 
chenden Datei befindliche Jugendgerichtshilfebe- 
richte und andere unter das Sozialgeheimnis fallende 
personenbezogene Daten zum Zweck der wissen- 
schaftlichen Forschung ohne Rücksicht auf die beson- 
deren Offenbarungsregelungen des Sozialgesetzbu- 
ches unter den Voraussetzungen der in die Strafpro- 
zeßordnung einzufügenden Forschungsklausel über- 
mittelt werden können. Ich verkenne nicht, daß die 

Anwendung einheitlicher Vorschriften die Praktikabi- 
lität der Bereitstellung von Daten aus Gerichtsakten 
für Forschungszwecke erhöht. Gleichwohl sollte nicht 
der Aufbewahrungsort (Gerichtsakten) von Daten, 
sondern ihre Sensibilität entscheidend sein. Ich habe 
den BMJ auf bereits bestehende bereichsspezifische 
Forschungsklauseln hingewiesen. So dürfen nach 
$ 287 Abs. 2 des Fünften Buches des Sozialgesetzbu- 
ches (SGB V) Forschungsvorhaben nur mit anonymi- 
sierten und damit nicht personenbeziehbaren Daten 
durchgeführt werden. Es besteht für mich kein er- 
kennbarer Grund, für andere unter das Sozialgeheim- 
nis fallende Daten von dieser Regelung abzuwei- 
chen. 

10.2 Forschungsvorhaben „Anonymisierung“ 

Im Elften Tätigkeitsbericht (S. 48) hatte ich über ein 
Forschungsvorhaben berichtet, das der Lehrstuhl für 
Methoden der empirischen Sozialforschung und an- 
gewandte Soziologie der Universität Mannheim zu- 
sammen mit dem Statistischen Bundesamt und unter 
Mitwirkung des Zentrums für Mikrodaten, einer Ab- 
teilung des Zentrums für Umfragen, Meinungen und 
Analysen (ZUMA), Mannheim, durchführt. 
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Das ursprünglich ins Auge gefaßte Ziel, Ergebnisse 
bereits im September 1989 vorzustellen, konnte nicht 

verwirklicht werden. Die Beschaffung originaler Da- 
ten sowie weiterer sozialwissenschaftlicher Erhebun- 
gen zur Überprüfung von Anonymisierungsmaßnah- 
men erforderte eine intensive Abstimmung zwischen 
den beteiligten Stellen. Die ZUMA wird nunmehr vom 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nord- 
rhein-Westfalen die für die Durchführung des Projek- 
tes erforderlichen Daten erhalten. Die Verzögerung 
beruht auch darauf, daß für die Überprüfung eine 
vorab nicht eingeplante Quelle von Zusatzwissen zu- 
sätzlich berücksichtigt werden mußte. Entgegen der 
ursprünglichen Absicht, nur das in meinem Elften Tä- 
tigkeitsbericht erwähnte, von der Gesellschaft für Ma- 
thematik und Datenverarbeitung (GMD) entwickelte 
Verfahren anzuwenden, soll nunmehr wegen der Pro- 
bleme bei der praktischen Umsetzung dieser komple- 
xen Methode ein weiteres, relativ einfaches Verfahren 
in die empirischen Tests mit aufgenommen werden. 
Aus diesem Grund wurde die Laufzeit des Projektes 
um neun Monate verlängert, so daß die Ergebnisse 
nunmehr im Juni 1990 vorgestellt werden sollen. 

10.3 Gentechnologie 

Im Elften Tätigkeitsbericht habe ich berichtet, daß 
sich unter meiner Federführung eine Arbeitsgruppe 
der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bun- 
des und der Länder mit verschiedenen Themen be- 
schäftigt, die im Bericht der Enquete-Kommission 
„Chancen und Risiken der Gentechnologie“ (Bundes- 
tags-Drucksache 10/6775) als datenschutzrelevant 
ausgewiesen sind. Nach fachlicher Beratung hat die 
Arbeitsgruppe als Hilfe für die Datenschutzbeauftrag- 
ten des Bundes und der Länder ein Diskussionspapier 
„Genomanalyse und informationelle Selbstbestim- 
mung“ erarbeitet, in dem außer einem allgemeinen 
Teil Überlegungen zur Verwendung der Genomana- 
lyse im gerichtlichen Verfahren, bei Arbeitnehmern, 
im Versicherungswesen, bei der pränatalen Diagno- 
stik und beim Neugeborenen-Screening enthalten 
sind. Am 26./27. Oktober 1989 hat die Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
sowie der Datenschutzkommission Rheinland-Pfalz 
die in Anlage 7 abgedruckte Entschließung „Genom- 
analyse und informationelle Selbstbestimmung“ ge- 
faßt. 

Die Beschlußempfehlung und der Bericht des Aus- 
schusses für Forschung und Technologie (Drucksache 
11/5320) zum Bericht der Enquete-Kommission 
„Chancen und Risiken der Gentechnologie“, der Än- 
derungsantrag der Fraktion der SPD hierzu (Drucksa- 
che 11/5468) und die noch nicht abgeschlossenen 
Überlegungen der unter Federführung des Bundesmi- 
nisters der Justiz arbeitenden Bund-Länder-Arbeits- 
gruppe „Genomanalyse” machen deutlich, daß in die- 
sem schwierigen Bereich sicherlich nicht in Kürze mit 
Ergebnissen in Form von Rechtsnormen zu rechnen 
ist, die alle auftretenden Fragen regeln. In der Öffent- 
lichkeit wird aber gerade dieses als Mangel empfun- 
den, da die Genomanalyse z. B. im gerichtlichen Ver- 
fahren schon angewandt wird. Es ist deshalb notwen- 
dig, möglichst rasch für diese Bereiche Rechtsnormen
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zu schaffen, die die Praxis steuern, damit nicht umge- 

kehrt der Gesetzgeber durch bereits geübte Verfah- 
ren und Praktiken vor vollendete Tatsachen gestellt 
wird und nur noch nachvollziehen kann, was Gerichte 

und Verwaltung bereits vorentschieden haben. 

11 Sozialwesen — Allgemeines — 

11.1 Sozialversicherungsausweisgesetz 

Mit dem Gesetz vom 6. Oktober 1989 wurde durch 
Ergänzung des SGB IV die Einführung des Sozialver- 
sicherungsausweises ab 1991 in Verbindung mit flan- 
kıerenden neuen Meldevorschriften, u. a. auch für 

geringfügig Beschäftigte, die bereits ab Anfang 1990 
gelten, beschlossen. Meine im Elften Tätigkeitsbe- 
richt (S. 50/51) zum Ausdruck gebrachte Hoffnung, im 
Gesetzgebungsverfahren noch eınige bereits vorge- 
schlagene datenschutzrechtlichen Verbesserungen 
zu erreichen, hat sich im wesentlichen erfüllt. 

Eignung und Erforderlichkeit des Sozialversiche- 
rungsausweises für den Gesetzeszweck der Aufdek- 
kung von illegalen Beschäftigungsverhältnissen und 
von Leistungsmißbrauch erscheinen mir plausibel be- 
gründet, zumal seine Effizienz durch Meldepflichten 

und Kontrollen verstärkt wird. 

Meine Anregungen wurden insbesondere in folgen- 
den Punkten aufgegriffen: 

-- Von der Anwendung des Gesetzes wurden gering- 
fügig Beschäftigte bis zum vollendeten 16. Lebens- 
jahr, die eine allgemeinbildende Schule besuchen, 
ausgenommen; nicht akzeptiert wurde meine An- 
regung, auch Beschäftigte mit einer Minimalver- 
gütung — etwa 100,— DM monatlich — auszuneh- 
men. 

— Aufgrund meiner Bedenken gegen die Anregung 
des Bundesrates, den Sozialversicherungsausweis 
generell mit einem Lichtbild auszustatten, wurde 
dies auf die Fälle derjenigen Beschäftigten be- 
schränkt, die den Sozialversicherungsausweis mit- 

zuführen haben. M. E. hätte es sogar ausgereicht, 
in diesen Fällen die Mitführung eines mit Lichtbild 
versehenen gültigen amtlichen Ausweises in Ver- 
bindung mit dem Sozialversicherungsausweis vor- 
zusehen. 

— Der Gesetzentwurf wurde in $ 95 Abs. 3 durch ein 

klares grundsätzliches Verbot ergänzt, den Sozial- 
versicherungsausweis zum automatisierten Abruf 
personenbezogener Daten zu verwenden. Dies 
dürfen ausnahmsweise lediglich die Bundesanstalt 
für Arbeit, die Krankenkassen als Einzugssteilen 
sowie die Träger der Rentenversicherung und das 
auch nur, soweit es für den Gesetzeszweck erfor- 

derlich ist. 

Außerdem ist der Kreis der Daten, die auf diesem 
Weg abgerufen werden können, auf Daten über 
Meldungen zur Sozialversicherung, Kontrollmel- 
dungen nach $ 102, Sofortmeldungen nach $ 103, 
Meldungen für geringfügig Beschäftigte nach 
$ 104, auf Daten zum Leistungsbezug bei der Bun-   

desanstalt für Arbeit und über erteilte Arbeitser- 
laubnisse abschließend begrenzt worden. 

— Der Sozialversicherungsausweis darf nur für diein 
$ 95 Abs. 1 genannten Zwecke und die Erhebung 
der Versicherungsnummer verwendet werden. 
Ebenso präzise wurden die Behörden bestimmt, 
denen der mitzuführende Sozialversicherungsaus- 
weis vorzulegen ist. 

— Die Meldungen für geringfügig Beschäftigte nach 
$ 104 sind bei der Datenstelle des Verbandes der 

Rentenversicherungsträger (VDR) in einer beson- 
deren Datei zu führen. Diese Regelung war im Vor- 
feld verschiedentlich angegriffen worden. Sie ist 
aber vor allem deswegen datenschutzrechtlich ge- 
rechtfertigt, weil durch diese zentrale Dateifüh- 
rung zum einen der Gesetzeszweck am ehesten 
erreicht und zum anderen die strikte Abschottung 
von den Daten der Rentenversicherten ebenso ge- 
währleistet wird, wie mehr Transparenz für die 

Betroffenen und die Kontrollinstanzen. Die Spei- 
cherungsdauer der Daten wird nach dem Erforder- 
lichkeitsprinzip auf fünf Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Abmeldung erfolgt ist, 
begrenzt ($ 105 Abs. 3). 

— Soweit durch die Vorschrift des $ 95 Abs. 3 auch 
die Vorentscheidung für eine Maschinenlesbarkeit 
des Sozialversicherungsausweises getroffen wor- 
den ist, habe ich hiergegen insbesondere deswe- 
gen keine datenschutzrechtlichen Bedenken, weil 
dieses Verfahren — abgesehen von seinen Ratio- 
nalisierungseffekten — die Anzahl der für Kon- 
trollzwecke zu erhebenden und zu speichernden 
personenbezogenen Daten der Beschäftigten auf 
die Verdachtsfälle beschränkt. 

11.2 See-Berufsgenossenschaft — Soekasse 

See-Berufsgenossenschaft und Seekasse mit der ihr 
angegliederten Seekrankenkasse sind zwei bundes- 
unmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
bilden aber eine Verwaltungsgemeinschaft unter ge- 
meinsamer Geschäftsführung. Getrennt nach den ein- 
zelnen Zweigen der Seemännischen Sozialversiche- 
rung (Kranken-, Renten- und Unfallversicherung) 
werden die Sach- und Barleistungen jeweils in eigen- 
ständigen Abteilungen erbracht. Die für alle Zweige 
gemeinsam anfallenden Aufgaben werden in Ge- 
meinschaftsabteilungen erledigt, so z. B. Mitglieder- 
verwaltung, Beitragseinzug, Gesundheitsabteilung/ 
Medizinischer Dienst. Hierzu bedienen sich die Trä- 
ger der Seemännischen Sozialversicherung in Teilbe- 
reichen auch eines bei der See-Berufsgenossenschaft 
angesiedelten eigenen Rechenzentrums und für den 
Bereich der Versicherungskontenführung der Renten- 
versicherung der Arbeiter des gemeinsam betriebe- 
nen Rechenzentrums bei der LVA Hamburg. Durch 
diese besondere Organisationsform entstehen daten- 
schutzrechtlichen Probleme (s. 11.5). 

Die Organisation des Datenschutzes bei den Trägern 
der Seemännischen Sozialversichering entspricht 
den gesetzlichen Anforderungen. Als Ergebnis einer 
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Kontrolle habe ich darüber hinaus im wesentlichen 
folgende Anregungen gegeben: 

— Die Dienstanweisung zum Datenschutz und der 
jährlich vom internen Datenschutzbeauftragten er- 
stellte Bericht, der auch Hinweise zur Lösung der 

aufgetretenen datenschutzrechtlichen Probleme 
enthalten soll, sollte allen Mitarbeitern zugänglich 
gemacht werden; 

— die Belange des Datenschutzes sollten regelmäßi- 
ger Inhalt der Führungskräftebesprechungen und 
der Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiter sein; 

— die Datenübersicht nach $ 15 BDSG sollte durch 

eine Aufstellung der aus den Dateien erstellten 
Anwendungen ergänzt werden; 

-—- der Datenschutzbeauftragte sollte alle Protokollie- 
rungen auswerten, die der Kontrolle der Sicherheit 
der Datenverarbeitungsverfahren dienen; 

— die datenschutzrechtlichen Hinweise in Vordruk- 
ken sollten die Rechtsgrundlagen der Datenerhe- 
bung (u. a. $ 9 Abs. 2 BDSG, $$ 60ff. SGB X, 76 

Abs. 2SGB X), die Rechte und Pflichten und deren 
Bedeutung für die Betroffenen verständlich wie- 
dergeben; 

— Arztgutachten sowie Befundberichte sollten, so- 
weit diese in den Aktenvorgängen enthalten sind, 
in verschlossenem Umschlag, dessen Öffnung je- 
weils unter Angabe von Zeitpunkt, Zweck/Anlaß 

und Name des (der) Sachbearbeiters(in) zu proto- 
kollieren ist, verwahrt werden. 

Ich habe meine Kontrolle auch zum Anlaß genommen, 

die bisherige Umsetzung des Gesundheitsreformge- 
setzes zu prüfen (s. auch 13.1). Dabei konnte ich keine 
nennenswerten Defizite feststellen. 

See-Berufsgenossenschaft und Seekasse haben 
meine Empfehlungen aufgegriffen, weitgehend um- 
gesetzt und im übrigen eine baldige Klärung zuge- 
sagt. 

11.3 Versorgungsanstalt der Deutschen 
‘ Bundespost 

Die Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost 
(VAP) ist eine Sozialeinrichtung der Deutschen Bun- 
despost, die ihren Versicherten und deren Hinterblie- 
benen u. a. eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebe- 
nenversorgung gewährt. Sie ıst als rechtsfähige An- 
stalt des öffentlichen Rechts fachlich nicht weisungs- 
gebunden, unterliegt jedoch der Dienstaufsicht des 
Sozialamts der Deutschen Bundespost (SAP). 

Im Rahmen einer Kontrolle habe ich insbesondere die 
Organisation des Posteingangsverfahrens der VAP 
geprüft. Die Post wurde von Mitarbeitern des SAP 
beim zuständigen Postamt abgeholt, in der der Fach- 
aufsicht des SAP unterstehenden Posteingangsstelle 
geöffnet, in das entsprechende Fach der VAP einsor- 
tiert und anschließend in verschlossenen Behältern 
zur VAP transportiert. Nach meinen Feststellungen 
enthält die Eingangspost der VAP Schriftstücke mit 
besonders sensiblem Inhalt wie Scheidungsurteile, 
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Mitteilungen über Versorgungsbezüge, ärztliche Gut- 
achten, usw. 

Ich habe diese Organisation des Posteingangsver- 
fahrens als Verstoß gegen die Pflicht zur Wahrung 
des Sozialgeheimnisses gemäß $ 35 SGB I sowie 
die Grundsätze zur Wahrung des Personaldaten- 
schutzes und des Schutzes von Gesundheitsdaten be- 
anstandet. Diese Organisation ermöglichte den mit 
der Öffnung der Postvorgänge betrauten Mitarbei- 
tern des SAP die Kenntnisnahme vom Inhalt an die 
VAP gerichteter höchst sensibler Daten, ohne daß 
dies aus der fachlichen Aufgabenzuweisung des 
SAP heraus erforderlich ist und die Betroffenen davon 
erfahren. 

Auf meine Empfehlung hin wurde die Bearbeitung 
der Eingangspost der VAP einschließlich des Post- 
transports vorläufig vom SAP zur VAP verlagert. Eine 
Besprechung der Problematik mit Vertretern des Bun- 
desministers für Post und Telekommunikation, des 

SAP sowie des Bundesrechnungshofes ergab, daß die 
gemeinsame Posteingangsstelle für das SAP und 
die angegliederten Selbstverwaltungseinrichtungen 
künftig der VAP zugeordnet und der Fachaufsicht der 
Geschäftsführung der VAP unterstellt werden sollen. 
Hinsichtlich weiterer Einzelheiten einer datenschutz- 
gerechteren Verfahrensweise bin ich weiterhin mit 
dem Bundesminister für Post und Telekommunikation 
im Gespräch. 

11.4 Bundesknappschaftsälteste 

Aufgrund einer Eingabe habe ich mich im Berıchts- 
jahr mit der Aufgabenwahrnehmung der ehrenamt- 
lich tätigen Knappschaftsältesten bei der Bundes- 
knappschaft befaßt. Diesen kommt nach $ 39 Abs. 3 
SGB IV insbesondere die Aufgabe zu, eine ortsnahe 
Verbindung des Versicherungsträgers mit den Versi- 
cherten und den Leistungsberechtigten herzustellen, 
diese zu beraten und zu betreuen. 

In dem der Eingabe zugrunde liegenden Fall war es 
im Zusammenhang mit der Zustellung eines Schrei- 
bens durch einen Knappschaftsältesten zu einer Ver- 
letzung des Sozialgeheimnisses nach $ 35 SGB I ge- 
kommen. 

Ich habe diesen Fall zum Anlaß genommen, die Bun- 
desknappschaft darum zu bitten, ihr Zustellungsver- 
fahren neu zu regeln und Schriftverkehr nur noch 
dann über die Knappschaftsältesten abzuwickeln, 
wenn die Versicherten sich hiermit ausdrücklich 
schriftlich einverstanden erklärt haben. Das bisherige 
Verfahren kann dazu führen, daß Knappschaftsälte- 
sten von Sozialdaten Kenntnis erhalten, obwohl dies 
nicht erforderlich ist. Auf die Darstellung eines ähn- 
lich gelagerten Problems im Zusammenhang mit Ver- 
sichertenältesten bei der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte in meinem Elften Tätigkeitsbericht 
S. 57 weise ich hin. 

Die Bundesknappschaft hat eine entsprechende Prü- 
fung zugesagt.


